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Seit der Errichtung des Miniſteriums der geiſtlichen, 

Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten in Preußen 

treten in deſſen Verwaltung drei Hauptabſchnitte hervor, 

die theils durch politiſche Ereigniſſe von allgemeiner 

Bedeutung, theils durch Wechſel in den leitenden Perſönlich— 

keiten beſtimmt werden. Faſt durchgängig coincidiren beide 

Momente, ohne jedoch immer in urſächlichem Zuſammen— 

hang zu ſtehen. 

Bei der Abzweigung der Kirchen- und Schulſachen 

von dem Departement des Innern wurde, wie bekannt, 

die Leitung des neuerrichteten Miniſteriums dem Staats— 

Miniſter Freiherrn von Altenſtein übertragen. Er war 
der erſte Chef der nach den neuen Organiſations-Principien 

gebildeten kirchlichen Central-Behörde, der außer dem 

geſammten Unterrichts- auch das Medicinalweſen zugewieſen 

worden. Beinah dreiundzwanzig Jahre hindurch ſtand er 

derſelben vor. Erſt kurz vor dem Hintritt ſeines Königlichen 

Herrn endete mit ſeinem Leben ſeine Amtsführung, ſo 

daß Thron» und Miniſterwechſel faſt zuſammenfielen. 

1817-1840]. 
Das bedeutungsvolle Jahr 1840 brachte den Miniſter 

Eichhorn an die Spitze der Geſchäfte, die er bis zum 

Schluß der erſten Regierungsperiode Seiner Majeſtät des 

jetzt regierenden Königs fortführte. Durch die Märztage 
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des Jahres 1848 erreichte feine vielgeſchäftige und viel- 

angefochtene Verwaltung ihr Ende. Obwohl der Zeit nach 

ungleich kürzer als die Altenſteinſche, war ſie der Sache 

nach von nicht geringerer Bedeutung, die ſich weiter 

erſtreckte, als bloß auf das reſſortmäßige Bereich des 

Kirchen⸗ und Schulweſens. [1840 — 1848]. 
Unter den Erſchütterungen und den ſchnell wechſelnden 

Miniſterien der Jahre 1848 — 50 konnte aus nah liegenden 

Gründen von einer geordneten und eingehenden Thätigkeit 

der Departements-Chefs ſpeciell in den Angelegenheiten 

ihres Reſſorts nicht die Rede ſein. Auch der Miniſter von 

Ladenberg war zu kurze Zeit im Amt und anderweit zu 

ſehr in Anſpruch genommen, als daß ſeine Verwaltung 

für Kirche und Schule in der einen oder andern Richtung 

nachhaltige Folgen hätte äußern können. — Anders mit 

ſeinem Nachfolger, dem Miniſter von Raumer. Ihm 

war wiederum eine beinah achtjährige Amtswirkſamkeit 

beſchieden und damit Zeit und Gelegenheit geboten, den 

beſonderen Aufgaben des Miniſteriums in altpreußiſcher 

Weiſe gerecht zu werden. Seine Amtsführung iſt es, der 

die dritte Epoche in der Verwaltung des Cultus-Miniſteriums 
nicht nur der Zeit nach beinah ganz ausfüllt, ſondern die 

derſelben auch ihren beſtimmten Charakter und bleibenden 

Ausdruck giebt. Auch ihren Anfang bezeichnet ein bedeuten— 

des politiſches Ereigniß — der ausgeſprochene Bruch mit 

der kleindeutſchen Unionspolitik, der v. Ladenberg's Ausſchei⸗ 

den aus dem Cabinet zur Folge hatte. Ihr Ende aber, 

das zugleich den Schluß der Hauptepoche bildet, wurde 

herbeigeführt durch die Einſetzung der Regentſchaft und 

den allgemeinen Miniſterwechſel. [1848 — 1858]. 



Eine vollftändige actenmäßige Darſtellung dieſer 

letzten Epoche iſt noch nicht an der Zeit. Die Gründe, 

die einer ſolchen Publication entgegenſtehen, bedürfen für 

die Kreiſe, in denen wir unſre Leſer zu ſuchen haben, 

keiner Erörterung. 

Inzwiſchen iſt durch das im verfloſſenen Jahre 

erfolgte Abſcheiden des Mannes, den wir ſo eben als 

den Hauptvertreter der dritten Epoche kennen gelernt, 

Antrieb und Anlaß vollauf gegeben, deſſen Leben und 

öffentliches Wirken kurz darzulegen und dieſe Darlegung 

wird, indem ſie ſeine miniſterielle Thätigkeit nach ihren 

Hauptrichtungen und Zielpunkten verfolgt, dem oben 

Bemerkten zufolge von ſelbſt als ein nicht unerheblicher 

Beitrag zur Geſchichte der Verwaltung des Miniſteriums 

in dem gedachten Zeitraum ſich erweiſen. Ihr ſind die 

folgenden Blätter gewidmet. 

Es reproduciren dieſelben im Zuſammenhange — 

übrigens mit mehrfachen Aenderungen — eine Reihe 

von Aufſätzen, die zu Anfang dieſes Jahres in der Neuen 

Preußiſchen Zeitung einzeln erſchienen ſind. Außer den 

der Oeffentlichkeit angehörenden Thatſachen und allgemein 

zugänglichen Quellen liegen ihnen umfaſſende Aufzeichnun— 

gen zu Grunde, die, eine Frucht der Muße ſeines letzten 

Lebensjahrs, der verewigte Miniſter über ſeine Verwaltung 

hinterlaſſen hat und die ebenſo wichtig ſind für das innere 
Verſtändniß ſeiner Anſchauungs- und Handlungsweiſe, wie 
reichhaltig an thatſächlichem Material. 
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I 

Familie. — Amtsantritt. — Allgemeine 
Charakteriſtik. 

Wenn wir zuvörderſt auf die v. Raumer'ſche Familie 

und ihre Vergangenheit einen flüchtigen Blick werfen, ſo 

wird dies einer Entſchuldigung oder Erläuterung nicht 

bedürfen. Es reflectiren ſich in dieſer Familiengeſchichte ſo 

bedeutſame Züge der allgemeinen Entwickelung der öffent— 

lichen Dinge und Zuſtände in Deutſchland, daß ſie auch 

für ſich und ohne ihre Beziehung auf den Hauptgegen— 

ſtand unſerer Darſtellung von Intereſſe ſein könnten. 

Wir ſehen darin abgeſpiegelt den ſeit den Anfängen 

unſerer ſtaatlichen Bildungen wahrnehmbaren Zuzug höherer 

Gultur- Elemente von Süd- nach Nord-Deutſchland, und 

wir ſehen denſelben, wie in zahlreichen ähnlichen Fällen, 

urſächlich veranlaßt und vermittelt durch das größte 

Ereigniß der Deutſchen Geſchichte — die Reformation. 

Wir ſehen ferner und im genauen Zuſammenhange hier— 

mit das, wenn auch langſame, doch unausbleibliche 

Anſchließen dieſer Elemente an die neu ſich erhebende 

proteſtantiſche Großmacht, die naturgemäß verwandte 

Strebungen und Kräfte an ſich ziehen mußte. Eine nicht 



geringe Zahl fremder Familien, die fih im Civil- und 

Militärdienſt hervorgethan haben, ſind ſolchergeſtalt nach 

Preußen gekommen, und wenn etwas die früh bemerkbare 

Richtung des Preußiſchen Weſens auf das Staatliche und 

Allgemeine einerſeits klar documentirt, andererſeits wirkſam 

gefördert hat, ſo iſt es die fortgeſetzte Ergänzung der im 

Staatsdienſt arbeitenden Kräfte aus andern deutſchen, ja 

ſelbſt nichtdeutſchen Ländern. 

Unter den Familien, die hier zu nennen wären und 

die neben der Ariſtokratie des landſäſſigen Adels vorzugs— 

weiſe als Ariſtokratie des höhern Beamtenthums — recht 
eigentlich als Miniſterialen — charakteriſirt werden können, 

nimmt die Raumer'ſche nicht die letzte Stelle ein. 

Es ſtammen die v. Raumer, in älterer Zeit auch 

v. Raamer genannt, urſprünglich aus Baiern, woſelbſt ſie in 

Rain beim Einfluß des Lechs in die Donau anſäſſig waren; 

daher die häufige Bezeichnung der Raamer v. Rain. 

Gegen das Ende des 16. Jahrhunderts treffen wir ſie — 

anſcheinend in Folge der Reformation — in der Oberpfalz 

und zwar in und bei Eſchenbach. Als nach der Schlacht 

bei Prag die Oberpfalz an Baiern kam und einer gewalt— 
ſamen Gegenreformation ſich preisgegeben ſah, wurde im 

Jahre 1622 der damals 12jährige Georg Raumer, 

„damit er dem ſtreitigen Reformationseifer entweichen 

möchte“, heimlich nach Weißenburg im Nordgau und 

auf das dortige Gymnaſium gebracht. Er war es, der die 

Familie, von der einzelne Glieder jedoch als Katholiken in der 

Heimath zurückblieben, nach Norddeutſchland verpflanzte. 

Nachdem er in Leipzig und Wittenberg Theologie 

ſtudirt, gab ein Beſuch im benachbarten Anhalt Anlaß 



zu feiner Berufung nach Deſſau, woſelbſt er Hofprediger, 

Superintendent und Conſiſtorialrath wurde. Oft erinnerte 

er ſich der Flucht aus der Heimath und „daß er unter 

viel tauſend Thränen und Seufzern in ſeiner Geburtsſtadt 

auf öffentlichem Markt kurz vor ſeinem Abſchiede von den 

Eltern alle Bibeln, Katechismos und andere evangelisch 
geiſtliche Bücher, ſo die Unterthanen von ſich zu geben 

gezwungen worden, verbrennen ſehen müſſen.“ Pikant 

genug weiß dieſelbe Familien-Aufzeichnung, die uns dieſe 

Notiz aufbewahrt, zu berichten, wie eines Tages im Pfarr⸗ 

haus zu Deſſau ein Kloſterbruder erſchienen ſei und gaſtliche 

Aufnahme gefunden habe. Es war ein Vetter des 

Superintendenten, Namens Ludwig v. Raumer, frater 

ordinis Praedicatorum, geſtorben 1675 im Dominicaner- 

Kloſter Pettau in Steiermark. — — Solche Züge gehören 

zum Bilde des 17. Jahrhunderts, als Commentar zu dem 

leider vergeſſenen „usque ad compositionem Christianam 

dissidii religionis“ des Weſtfäliſchen Friedens, dem laut 

dieſer oft und nachdrücklich wiederholten Reſolutiv-Clauſel 

der uns geläufige Gedanke einer Perpetuirung der Kirchen— 

trennung noch fremd war. 

Georg Raumer (der Superintendent), angeſehen 

als Geiſtlicher und Theologe, in ſtetem literariſchen Verkehr 

mit den Hauptvertretern beider evangeliſcher Confeſſionen, 

Mitarbeiter an dem Friedenswerk des Duraeus und feind 

dem „Zank und Streit der Geiſtlichen, ſo er nie genug 

beſeufzen konnte“, hinterließ aus ſeiner Ehe mit Doroth. 

Elif. v. Bergen drei Söhne, von denen der älteſte 

Friedrich Gottlieb, geb. 1643, nach ſorgfältigen 

Studien und mehrjährigem Aufenthalt in den Niederlanden, 



Frankreich und Italien, als Fürſtlich Anhaltiſcher Geſammt— 

rath und Regierungs-Director vielfach zu wichtigen Miſſionen 

in Landes- und Reichs-Angelegenheiten verwendet, durch 

Kaiſer Joſeph I. 1693 den Adel der Familie erneuern 

ließ. Dieſe Erneuerung wurde, da er ſelbſt unverheirathet 

war, ſpeciell ausgedehnt auf ſeinen an Kindesſtatt ange— 

nommenen Brudersſohn Johann Georg, geb. 1671, 

der, nachdem er von dem ſorglichen Oheim früh in die 

Geſchäfte eingeführt, Belgien und Frankreich bereiſt, an 
den Ryswicker Friedensverhandlungen Theil genommen 

und der Krönungsfeier in Königsberg beigewohnt hatte, 

zu dem Fürſten Leopold von Anhalt (dem alten Deſſauer) 

in nahe Beziehung kam, dieſem nach Ausbruch des 

Spaniſchen Erbfolgekriegs 12 Jahre hindurch in Kriegs- 

und Friedensgeſchäften berathend zur Seite ſtand und 

nach einer langen und fruchtreichen ſtaatsmänniſchen Lauf⸗ 

bahn als Fürſtlicher Geſammtrath und Regierungs— 

Präſident, mit Hinterlaſſung handſchriftlicher Memoiren 

von hohem Intereſſe für die Zeitgeſchichte 1747 in Deſſau 

verſtarb. — Sein nahes Dienjt- und perſönliches Ver— 

hältniß zu dem Sieger von Höchſtedt und Turin hatte 

von ſelbſt auch beſtimmte Beziehungen zum Preußiſchen 

Königshauſe zur Folge, die ſucceſſive durch Ernennung zu 

Sr. Königl. Majeſtät General-Staatsſecretär, Hofrath und 

endlich Wirklichem Geheimerath anerkannt wurden. 

War hiermit bereits ein näheres Verhältniß zu dem 

jungen Königthum des zukunftreichen Nachbarſtaats gege— 

ben, ſo konnte bei dem ſtrebſamen Geiſt und der nicht 
gewöhnlichen Begabung der Familie der wirkliche Eintritt 

in Preußiſche Dienſte nicht wohl länger ausbleiben. Nichts 



aber lag näher, als daß dieſer Schritt unter dem Sieges— 

jubel von Mollwitz und Czaslau ſtatt an den grünen 

Tiſch in's Feldlager führte. 

Mit nicht minderem Erfolg wie der Großvater im 

geiſtlichen Amt und der Großoheim und Vater in Staats⸗ 

geſchäften gewirkt, ſehen wir Johann Georg's jüngſten 

Sohn C. Fr. Albert in der Armee auftreten. In früher 

Jugend beim Regiment Moritz von Anhalt eingeſtellt, 

focht er mit Auszeichnung im zweiten Schleſiſchen und im 

fiebenjährigen Kriege; im Jahre 1790 zum General— 

Lieutenant befördert, commandirte er 1794 die Blokade 

von Danzig und wurde nach erfolgter Beſitznahme erſter 

Gouverneur der Stadt. — Unter andern Familiengliedern 

folgten ihm namentlich zwei Neffen mit Ehre und Diſtine— 

tion auf der militäriſchen Laufbahn — der General- 

Major Heinrich und der General-Lieutenant Eugen 

v. Raumer, die beide bei Auerſtädt, dieſer als Oberſt des 

Regiments Malſchitzki, jener als Major im Regiment 

Pirch ſich rühmlich hervorgethan. Sie waren die Söhne 

ſeines älteren Bruders Leopold Guſtav Dietrich, der 

in Deſſau verblieben, Director der Fürſtlichen Regierung 

daſelbſt und vermählt war mit einem Fräulein v. Waldow 

aus dem Hauſe Birnſtein. Von ihm ſtammen die vielen 

in neuerer Zeit im Gebiete der Wiſſenſchaft und des 

praktiſchen Staatsdienſtes mit Auszeichnung genannten, 

theils bereits verſtorbenen, theils noch lebenden Familien— 

glieder ab, namentlich der Wirkliche Geheimerath und 

Director im Hausminiſterium Carl Georg v. Raumer, 

und deſſen Sohn, der Wirkl. G. O.-R.⸗Rath Wilhelm 

v. Raumer, bekannt als Publiciſt und gründlicher Forſcher 



im Bereich unſerer heimiſchen Geſchichte und Landes— 

verfaſſung, der Hiſtoriker und Geſchichtſchreiber der Hohen— 

ſtaufen Friedrich v. Raumer in Berlin, die Profeſſoren 

Carl und Rudolph v. Raumer in Erlangen und 

endlich der verewigte Staatsminiſter Carl Otto v. Raumer, 

der ein Sohn war des oben genannten Generalmajor 

Heinrich v. Raumer aus ſeiner Ehe mit Albertine v. 

Tſchirsky. Die älteſte Tochter aber L. G. Dietrich's, ver— 

mählt mit dem Kammerpräſidenten v. Gerlach in Berlin, 

war die Mutter der vier Brüder dieſes Geſchlechts, die 

nach Geiſteskraft und Tiefe und nach dem Ernſt ihres 

ſittlichen Strebens nicht ſelten und nicht mit Unrecht den 

Arnauld's verglichen ſind, den unbeugſamen Männern 

von Port- royal, und deren Namen für immer verwachſen 

bleiben werden mit der Geſchichte des geiſtigen Ringens 

unſerer Zeit nach Realiſirung des heiligen Gotteswillens 

in Staat und Kirche. 

Einer ſo gearteten Familie angehörig und für ſeine 

Perſon ausgerüſtet mit nicht gewöhnlichen Gaben des 
Geiſtes und großer Willenskraft, lag es unſerem Carl 

Otto v. Raumer nah, ſchon früh hohe Zielpunkte zu 

nehmen. — „Er ſuchte überall mehr als das Gewöhnliche 

zu leiſten“ — ſo lautet das uns noch aufbewahrte Urtheil 

feiner Lehrer in Stettin. Mit dem Zeugniß Nr. I. verließ 

er im Jahre 1824 das dortige Gymnaſium. Gern und 

mit Dank erinnerte er ſich deſſen, was er während eines 

beinahe zehnjährigen Aufenthalts an Wiſſen und Geiſtes— 

bildung dort empfangen hatte. 

Nachdem er in Göttingen und Berlin ſeine juriſtiſchen 

Studien abſolvirt, durchlief er ſchnell die verſchiedenen 
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Vorbereitungs- Stadien des höheren Staatsdienſtes und 

wurde nach zurückgelegter dritter Prüfung 1834 NRegierungs- 

Rath zuerſt in Poſen, ſodann in Frankfurt. Im Früh⸗ 

jahr 1840 als Hülfsarbeiter in das Finanz-Miniſterium 

berufen, wurde er im Herbſt deſſelben Jahres zum Geh. 

Finanzrath und im folgenden Jahre zum vortragenden 

Rath im Miniſterium des Innern ernannt. Hatte er ſolcher⸗ 

geſtalt ſich mit der Centralverwaltung vertraut gemacht, ſo 

wurde er nunmehr in ſchneller Folge an die Spitze ver— 

ſchiedener Provinzialbehörden berufen — im Jahre 1843 

als Regierungs-Vicepräſident nach Königsberg, 1845 als 

Regierungs-Präſident nach Köln und 1848 in gleicher 

Eigenſchaft nach Frankfurt a. O. 

Im Jahre 1841 hatte er ſich verheirathet mit 

Eliſe v. Brauchitſch, Tochter des damaligen Majors 

und Flügel-Adjutanten, jetzigen General-Lieutenants v. 

Brauchitſch. 

Die Ereigniſſe des tollen, ſchreckensvollen Jahres, 

wo er faſt Alles, was ſeinem Preußiſchen Herzen theuer 
war, in rathloſer Schwäche zuſammenbrechen ſah, wurden, 

ſo ſcheint es, für ihn von bleibender Bedeutung, nicht am 

wenigſten durch den kaum für möglich gehaltenen ſchnellen 

Umſchwung der Novembertage. Obwohl längſt dem Evan— 

gelium zugethan, auch in ſeiner Rechts- und Staats⸗ 

anſchauung, ſcheint doch die innere Entſchiedenheit und 

Beſtimmtheit, die ſeine miniſterielle Thätigkeit charakteriſirt, 

vornehmlich erſt um jene Zeit und unter ihren gewaltigen 

Schlägen und Rückſchlägen zu dem ſpäter wahrnehmbaren 

Grade ſich befeſtigt zu haben. 

Bald ſollte ſich ihm Gelegenheit bieten, hiervon 
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öffentlich Zeugniß abzulegen. Zu Ende des Jahres 1850, 

nach dem Tage von Olmütz und dem Rücktritt v. Ladenberg's 

übertrugen ihm des Königs Majeſtät auf Vorſchlag und Em— 
pfehlung des Miniſter-Präſidenten v. Manteuffel, wiederhol— 

ter und entſchiedener Ablehnung ungeachtet, das Miniſterium 

der geiſtlichen, Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten 

und damit eine amtliche Stellung, die, wie ſie zu der an— 

gefochtenſten in der Preußiſchen Staatsverwaltung gehört, 

nach der Eigenthümlichkeit Preußens und ſeiner Aufgabe 

in Deutſchland wohl als die verantwortungsvollſte bezeichnet 

werden muß. | 
Niemand konnte hiervon und von der Schwere feines 

Berufs vor Gott und Menſchen mehr durchdrungen ſein, 

als der neue Chef des Miniſteriums. War ihm etwas 

eigen, ſo war es ungeheuchelte Demuth und ein zartes 

Gewiſſen. Feind allem Schein, ja Allem, was nur den 

Schein bloßen Scheins haben konnte, war er in ſeinem 

ganzen Sein und Thun auf das Sachliche gerichtet. Nicht 

ſelten, daß dieſer Trieb, den Dingen gerecht zu werden, 

dazu führte, die Perſonen zu verletzen. Anſpruchslos und 

von Eitelkeit frei, verſchmähte er es, auch wo es ſein 

Intereſſe erheiſchte, Anderer Eitelkeit und Selbſtliebe zu 

ſchmeicheln; eher mochte es ihm begegnen, auch berechtigte 

Anſprüche und herkömmliche Rückſichten außer Acht zu 

laſſen. Gewiſſenhaft bis zur Skrupuloſität und zu leicht 

beſorgt, unerfüllt bleibende Erwartungen zu erregen, ließ 

eine knappe Gemeſſenheit ihn eher zu wenig, als zu viel 

ſagen, auch auf die Gefahr hin, den Eindruck reſervirter 

Abgeſchloſſenheit und Kälte zu machen. Von ſich und 

ſeiner Art zu ſein zu mäßiglich haltend, liebte er es nicht, 
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mit feiner Perſon in prononcirter Weiſe auf- und hervor— 

zutreten, und zu wenig vielleicht war es ſeine Art, die 

Löſung geſchäftlicher Verwickelungen in perſönlichen Ver— 

handlungen zu ſuchen. 

Was ihm vor Allem eigen, war eine hohe Rein— 

heit und Selbſtloſigkeit ſeiner Intentionen und 

ein inſtinctiver, durch nichts zu brechender Gegenſatz gegen 

alles ſittlich Niedrige und Gemeine. „Seine Seele — 

heißt es in einem ihm gewidmeten Nachruf — hatte ſich 

eine zarte Jugendlichkeit bewahrt und eine Liebe zu allem 

Unverfälſchten und Einfachen, die vielen unverſtanden 

bleiben mußte, die aber der liebenswürdige Grundzug 

ſeines Weſens war.“ 

In den Geſchäften erfahren und ebenſo gründlich 

wie vielſeitig durchgebildet, wurde er bei einem weiten 

und ſchnellen Blick von einer nie verſagenden Arbeitskraft 

unterſtützt. Selbſt aus dem Kreiſe des fachmäßig gebildeten 

Beamtenthums hervorgegangen, ſchlug er deſſen Bedeu— 

tung für Preußen hoch an und übte im amtlichen Ver⸗ 

kehr auch bei Verſchiedenheit der Grundanſchauungen, 

ohne der Sache etwas zu vergeben, Gerechtigkeit und 

Billigkeit gegen die Perſon. 

Allen Umwegen und Künſteleien feind, hielt er den 

nächſten und einfachſten Weg nicht nur ſtets für den beſten, 

ſondern auch für den allein zuläſſigen. Auch in wichtigen 

Sachen liebte er es, mit einfachen Mitteln große Zwecke 

zu erreichen, um ſo mehr befriedigt von dem Erfolg, 

je weniger Redens und Aufhebens davon gemacht wurde. 

Durchdrungen von der Schwere des Kampfes, der 

ihm und der Sache, welcher er diente, verordnet war, 
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konnte er dann und wann wie im Vertrauen zur eigenen 

Kraft, ſo im Vertrauen zu der ſiegenden Kraft der Prin— 

cipien, die er bekannte, zu wanken ſcheinen. Ruheloſem 

Experimentiren in der Verwaltung wie in der Geſetzgebung 

feind und die Schwierigkeiten neuer Maßnahmen eher zu 

hoch als zu gering anſchlagend, geſchah es wohl, daß er 

Manches ſtatt von eigenem Entſchließen und Thun, von 

Zeit und Umſtänden erwartete. 

Streng monarchiſch geſinnt und überzeugt, daß der 

Schwerpunkt der Gewalt in Preußen allezeit im König— 

thum ruhen müſſe, wußte er doch die Vorzüge und 

Segnungen öffentlich verbürgter Rechtszuſtände in vollem 

Maße zu würdigen. Nie verſucht, ohne ein dringendes 

und klares Bedürfniß den Weg der Legislative zu beſchrei— 

ten und mit unmotivirten Vorlagen vor den Landtag zu 

treten, erkannte er gern an, daß er von Seiten der 

Landesvertretung häufiger Förderung und Unterſtützung 

als Hemmung und Widerſtand gefunden habe. 

In ſeiner eigenſten Art lag die ſorgliche und liebe— 

volle Pflege der Häuslichkeit und Familie. Ruhend auf 

dem alleinigen Grunde alles Heils, zeigte ſein reich geſeg— 

netes Familienleben in ſeltenem Maße ein inniges, tief— 

befriedigtes Zuſammenwirken zweier vor ihrem Gott eins 

gewordener Ehegatten. Dem Miniſter, deſſen Händen die 

Leitung und Pflege wie der geiſtlichen Angelegenheiten, 

ſo auch der geſammten Jugendbildung in Preußen an— 

vertraut war, ſtand es gar wohl, dieſes ſchöne, reine 

und geordnete Familien⸗Leben. 

Dem Verewigten war die Aufgabe geworden, nach 

den Erſchütterungen und Umgeſtaltungen des Jahres 1848 
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für das wichtige und umfaſſende Bereich der kirchlichen 

und Unterrichts-Angelegenheiten wieder feſte und klare 

Grundlagen zu ſuchen. In vielen Stücken konnte er 

hierbei anknüpfen an Vorgänge und Maßnahmen aus 
der Eichhorn'ſchen Verwaltung; mehrfach aber mußte 

er dies ſich auf das Beſtimmteſte verſagen. 

Während in ihren ſachlichen Zielpunkten beide Männer 

weſentlich zuſammentrafen, giebt ſich in der Art und 

Weiſe ihrer Geſchäftsführung, in ihrer Behandlung der 

Perſonen und Dinge, in den Mitteln und Wegen, die ſie 

zu wählen oder vermeiden zu müſſen glaubten, eine durch⸗ 

greifende Verſchiedenheit, ja faſt ein Gegenſatz kund. Wie 

ferner die Baſis ihrer kirchlichen Stellung und Auffaſſung 

eine verſchiedene war, fo weiſt auch die Zeit der beider- 

ſeitigen Berufung und Amtsführung auf eine große Ver— 

ſchiedenheit in der Situation hin. 

Eichhorn glaubte ſeine Aufgabe weſentlich in ſchöpfe— 

riſchen Neubildungen und weitgreifenden Entwürfen ſuchen 

zu müſſen; v. Raumer faßte ſeine Thätigkeit an erſter 

Stelle als eine reſtaurative und abwehrende auf. 

Eichhorn, obwohl in ſcharfem Gegenſatz gegen den 

Rationalismus und Pantheismus der Zeit, wollte doch 

nicht als Mann des kirchlichen Dogma's gelten; ſein 

Standpunkt war der der gläubigen Theologie. Raumer 

kannte keinen höheren Ruhm, als den, ein treuer Sohn 

der Kirche zu ſein; er ſtand in vollem Sinne in und auf 

dem kirchlichen Bekenntniß. 

Für Eichhorn handelte es ſich darum, die Kräfte, 

die er mit in den Kampf führen wollte, erſt zu wecken 

und zu organiſiren; Raumer fand nach niedergeworfener 
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Revolution eine für den alten Glauben und das alte 

Recht kräftig eintretende Partei vor. Eichhorn hatte auf 

Schritt und Tritt mit weitverbreitetem Mißtrauen und 

Verdächtigungen zu kämpfen, ohne im Stande zu ſein, 
für alle ſeine Maßnahmen ſelbſt nur die Zuſtimmung der 

ſtrengeren Richtung, auf die er zuletzt ſich doch ſtützen 

mußte, zu erlangen; Raumer ſah zwar den ganzen Gegen— 

ſatz und Ingrimm des kirchlichen und politiſchen Radi⸗ 

calismus wider ſich gerichtet, zugleich aber ſich und ſeine 

Verwaltung geſtützt und getragen von der offenen Billigung 

aller conſervativen und beſſeren Elemente des Landes. 

Wenn wir nicht anſtehen, hiernach Raumer's Stel⸗ 

lung, wie ſie an ſich und nach ſeiner Auffaſſung war, 
für weniger ſchwierig zu erklären, als diejenige Eichhorn's, 

ſo dürfen wir nicht unerwähnt laſſen, daß je länger deſto 

mehr die Schwierigkeiten auch für Erſteren ſich ſteigerten, 

und daß ſie gegen das Ende ſeiner Verwaltung kaum 

geringer waren, als für Eichhorn. 

Der nach den Revolutionsſchauern von 1848 im 
Sonnenſchein äußerlicher Reaction pilzartig aufgeſchoſſene 

Conſervatismus zeigte ſich auf die Dauer zu faul und 

hohl, um der gründlich an die Wurzel gehenden reſtau— 

rativen Thätigkeit des Miniſters überall folgen zu können; 

ja in ſeinen dürftigſten und verkommenſten Ausläufen 

richtete er ſich — z. B. in der Ehefrage — offen und 

direct gegen denſelben. — Dazu trat neben dem reſſort— 

mäßig etablirten Dualismus in den evangeliſchen Kirchen— 

ſachen, der, wenn auch nicht die Verantwortlichkeit, ſo 

doch die Verwaltung erſchwerte, der leidige Streit über 

Union und Confeſſion, der immer weitere Dimenſionen 
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annahm, und in feiner verwirrenden, ſtörenden Rück— 

wirkung faſt keinen Punkt des Kirchenweſens unberührt 

ließ, ja darüber hinaus auch in die Unterrichtsverwaltung 

hinüber griff. — Endlich ſind zu nennen die inhalts— 

ſchweren Beſtimmungen der Verfaſſungs-Urkunde über das 

nunmehrige Verhältniß des Staats zu Kirche und Schule, 

über Religions- und Gewiſſensfreiheit, Civilehe, Unterrichts⸗ 

geſetz ꝛc., welche den Gegnern ſtets neue und bequeme 

Handhaben boten, nicht nur zu allgemeinen Klagen und 

Sollicitationen, ſondern auch zu beſtimmt formulirten 

Beſchwerden über Geſetz- und Verfaſſungs-Verletzung. 

Wenn wir bezüglich dieſes letzteren Punktes gleich 
hier erinnern, daß die Verfaſſung Preußens in der Urkunde 

vom 31. Januar 1850 nicht beſchloſſen iſt und für einen 

Preußiſchen Miniſter noch andere Normen und Satzungen, 

als die in dieſer Urkunde verzeichneten zu berückſichtigen 

bleiben, ſo berühren wir hiermit die große Frage, an 

welcher in unſerm neuen Verfaſſungsleben die politiſchen 

Gegenſätze ſich vornehmlich entwickelt haben und die bis 

dieſe Stunde den hauptſächlichſten Inhalt des Kampfes 

unſerer politiſchen Parteien bildet. 

Die Stellung des Miniſters in und zu dieſer Frage 

war keine iſolirte; er theilte ſie mit der Mehrheit, richtiger 

mit der Geſammtheit feiner Collegen. Denn als Geſammt— 

anſicht des Cabinets wird (ob auch einzelne Mitglieder, 

wie es nach einem ſpäteren Vorgange den Anſchein 

gewinnt, hierüber eine andere oder gar keine Meinung 

hatten) das Einverſtändniß darin ſich bezeichnen laſſen: 

daß nicht um jeden Preis charte vérité geſpielt und der 

Verfaſſungs-Urkunde ungeachtet das Königliche Preußen 
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nicht auf den Fuß des modernen Parlamentarismus geſetzt 

werden könne. . 

Wie richtig und praktiſch wichtig dieſer Satz, ſo 

ſchien er doch auf die Dauer ein Mehreres als bloßes 

Negiren und Abwehren zu fordern. Die Sorgloſigkeit des 

Miniſteriums, eine Reihe bedenklicher und von ihm ſelbſt 

als bedenklich anerkannter Verfaſſungs-Artikel ruhig fort- 
beſtehen zu laſſen, ohne ſie weder auszuführen, noch im 

ordentlichen Wege der Legislation zu beſeitigen, iſt mit 

gutem Grund oft und nachdrücklich gerügt worden. Auch 

wir glauben ſie nicht entſchuldigen und beſchönigen zu 

ſollen; die Folgen davon liegen jetzt offen zu Tage und 

müſſen ohne Unterſchied des Parteiſtandpuncts von Allen 

beklagt werden, denen es wahrhaft um Begründung ge— 

ſicherter Rechtszuſtände zu thun iſt und um Beſeitigung 

adminiſtrativer Willkür. Allein ein politiſcher Fehler iſt 

noch kein politiſcher Rechtsbruch und keine Verfaſſungs— 

Verletzung. Es beginnt auch die auf letztere gerichtete 

Klage aus mehr als einem Grunde jetzt mehr und mehr 

zu verſtummen; wir werden daher nicht nöthig haben, 

Herrn v. Raumer nach dieſer Seite hin noch beſonders 

zu rechtfertigen. 



II. 

Evangeliſche Kirche. 

Anlangend die Thätigkeit v. Raumer's in den einzelnen 

Zweigen ſeines umfaſſenden Verwaltungsgebiets, ſo ſehen 

wir ihn ſogleich nach ſeinem Amtsantritt in den Kampf 

eintreten für das geſchichtliche Recht und die verfaſſungs⸗ 

mäßige Freiheit der evangeliſchen Kirche. 

Wenn A. Tocqueville in Bezug auf die Franzöſiſche 

Revolution bemerkt: bei der engen Verbindung der 

Kirche mit dem alten Staatsweſen in Frankreich habe 

der Umſturz der bürgerlichen Gewalt zugleich die kirchliche 

zu Falle bringen müſſen, fo iſt die Richtigkeit dieſer Be⸗ 
merkung außer Zweifel. Wenn aber der ſcharfſinnige 

Hiſtoriker dieſes Durchwachſenſein beider Gewalten und 

folgeweiſe das gemeinſame Zuſammenbrechen beider für 

eine Eigenthümlichkeit der Zuſtände des alten Frankreichs 

zu halten ſcheint und daraus beſonders den furchtbaren 

Charakter der Revolution von 1789 herleitet, ſo hat er 

die proteſtantiſchen Länder des Continents außer Acht 

gelaſſen und die ungleich tiefere Rückwirkung, die hier, wo 

der Landesherr zugleich Träger der Kirchengewalt iſt, die 

Beſeitigung oder Erſchütterung der Staatsverfaſſung unaus- 

bleiblich auf das kirchliche Gebiet äußern muß. 
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Dies zeigte der 18. März, der doch eigentlich eine 

bloße Straßen-Emeute war, in ſeinem Rückſchlage auf 

die kirchlichen Dinge. Wie weit auch der Frevel und die 

Extravaganzen auf dem politiſchen Gebiet gingen, Niemand 

wagte doch offen und im Ernſt mit dem Verlangen her— 

vorzutreten, daß der König zu Gunſten des Volks der 

Krone entſagen und ſein Staatsregiment niederlegen ſolle. 

Daß er aber ſein Kirchenregiment abtreten müſſe 

und zwar zu Gunſten des „Herrn omnes“ (wie Luther 

ſagt), das ſchien Allen, auch den ſogenannten Gutgeſinnten, 

eine ausgemachte Sache, die oberſten Spitzen in Staat 

und Kirche nicht ausgeſchloſſen. | 
Diefe Anſchauung gab ſich nicht bloß in der politi- 

ſchen und kirchlichen Preſſe (die evangeliſche Kirchenzeitung 

machte eine rühmenswerthe Ausnahme), in Volksverſamm— 

lungen und Paſtoral-Conferenzen kund, ſondern fie ſchien 

auch in den betreffenden Beſtimmungen der Verfaſſungs— 

Urkunde, die faſt wörtlich dem vornehmlich von Römiſch— 

Katholiken und Freigemeindlern aufgeſtellten Entwurf der 

National⸗Verſammlung entlehnt ſind, und in verſchiedenen 

Königlichen Erlaſſen (vom 26. Januar 1849 und 29. Juni 

1850, Geſetzſammlung S. 125 und 343) und Verfügun— 

gen der oberen Kirchenbehörde einen feſten Anhalt zu 

finden. Stets wurde hier das Beſtehende als ein bloßes 

provisorium gefaßt und hingewieſen auf den Zeitpunkt, 

wo „die evangeliſche Kirche ſich über eine ſelbſtändige 

Verfaſſung vereinigen“ werde. 

Dem Minifter konnten die Gefahren nicht entgehen, 
die ein weiteres Fortſchreiten auf dieſem Wege zur Folge 

haben mußte. Sah er ſchon durch die Verfaſſungs-Urkunde, 
2 
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bei deren Aufſtellung, wie ſchon angedeutet, die evange— 

liſche Auffaſſung nicht zu Wort und nicht zur Geltung 

gekommen, den evangeliſchen Charakter Preußens in Frage 

geſtellt, ſo war er noch weniger darüber in Zweifel, daß 

eine Löſung des geſchichtlichen Bandes, daß die evange— 

liſche Kirche in den Ländern der Deutſchen Reformation 

mit dem Staat verknüpft, die tiefſten Intereſſen, ja die 

rechtliche Fortexiſtenz dieſer Kirche ſelbſt gefährden müſſe, 

daß dieſe Verbindung und deren Fundament und Medium 

das landesherrliche Kirchenregiment, welches immer auch 

deſſen Mängel ſein mögen, ein zu vollem Recht beſtehen— 

der, integrirender Beſtandtheil der evangeliſchen Kirchen— 

verfaſſung iſt und daß dieſelbe, was etwa auch vom 

Standpunkt der Kirche aus dagegen geſagt werden mag, 

auf Grund des Art. 15 der Verfaſſungs-Urkunde, der 

alsbald dagegen geltend gemacht wurde, nicht angefochten 

werden kann. a 

Anlaß, dieſe Auffaſſung geltend zu machen, gab im 

Frühjahr 1851 eine Verhandlung der damaligen Zweiten 

Kammer über eine Petition wegen Ausführung des Art. 

15 der Verfaſſungsurkunde bezüglich der evangeliſchen 

Kirche, die, unter mißfälligen Hindeutungen auf die Ein— 

ſetzung des Ober-Kirchenraths, von der linken Seite 

lebhaft befürwortet wurde. Entſprechend dem Antrage des 

neuen Miniſters, der die oben dargelegten Geſichtspunkte 

entwickelte und der Kammer die Competenz zur Einmiſchung 

in die inneren Angelegenheiten der Kirche beſtritt, — es 

war das erſte Mal, daß er das Wort nahm, — wurde 

mit großer Majorität die Tagesordnung angenommen. 

Als bald darauf eine ähnliche Petition zu nochmaliger 
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Erörterung des Gegenſtandes führte, ergab ſich ein gleiches 

Reſultat. 
Dieſe Verhandlungen konnten nicht verfehlen, der 

verkehrten Auffaſſung, als ob der Art. 15 die Beſeitigung 

oder doch gänzliche Umgeſtaltung des vorhandenen Kirchen— 

weſens erfordere, ein Ende zu machen. Zwar kehrten 

Anklänge daran im nächſten Jahre (1852) nochmals 

wieder, jedoch ohne jede Ausſicht auf Erfolg. 

Nachdem ſolchergeſtalt das volle Zurechtbeſtehen der 

zeitigen Verfaſſung der evangeliſchen Landeskirche zur 

Anerkennung gebracht und damit zugleich der oberſten 

Kirchenbehörde die rechtliche Baſis ihrer Stellung geſichert 

war, wurden der letzteren durch die Bemühungen des 

Miniſters demnächſt auch die materiellen Mittel ihrer 

Exiſtenz gewährt. Es geſchah dies gegen den lebhaften 

Widerſpruch der linken Seite und der Katholiken in der 

Zweiten Kammer. N 

Mit der ihm eigenen Selbſtloſigkeit betrieb der 

Miniſter die feſte Dotation des evangeliſchen Ober⸗Kirchen— 
raths und ebenſo die namhafte Erhöhung eines demſelben 

zur Dispoſition ſtehenden Fonds, obwohl ihm längſt nicht 

verborgen war, daß dieſe Behörde eine andere Richtung 

verfolgte, als welche er dem Gedeihen der Landeskirche 

entſprechend hielt. 

Sein geſchichtlicher Sinn und ſeine Auffaſſung der 

Kirche und ihrer erhabenen Miſſion geſtatteten ihm nicht, 

die breite Bahn des kirchlichen Liberalismus zu wandeln 

und von äußeren Verfaſſungsänderungen Verbeſſerung 

unſerer kirchlichen Zuſtände zu erwarten. Demnach konnte 

er die Einführung der kirchlichen Gemeinde-Ordnung 
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von 1850, welche die Spuren ihrer Entſtehung nur zu 

deutlich an ſich trug und ſich ihm je länger deſto mehr 

als ein lebensunfähiger Compromiß mit dem modernen 

Weltkirchenthum erwies, nicht für erſprießlich halten. Die 
gänzliche Siſtirung und Zurücknahme jedoch, wie ſolche 

hinſichtlich der verwandten politiſchen Gemeinde-Ordnung 

für nöthig erachtet worden, glaubte er nicht beantragen 
zu ſollen. Einerſeits lagen derartige Schritte wenig in 
ſeiner Natur, andererſeits mochte die Erwägung ihn leiten, 

daß die Annahme oder Nicht-Annahme in die freie Ent⸗ 

ſchließung der Gemeinden geſtellt und damit jedem einzel⸗ 

nen Kirchenkreiſe die Möglichkeit gegeben war, ſich ſelbſt 

des als mißrathen erkannten Werks zu erwehren. Wo 

dieſer Beſtimmung ungeachtet auf die Einführung hin- 

gedrängt wurde, ſäumte er nicht, für den alten Rechts⸗ 

beſtand ſchützend einzutreten. So geſchah es, daß für 

Pommern auf Beſchwerde des Provinzial-Landtags eine 

im Effect der Siſtirung gleichkommende Maßregel erwirkt 

wurde. (Landtags-Abſchied vom 12. September 1852. 

Nr. VIII.) 

Aus der gleichen Auffaſſung wie ſeine Bemühungen 

für Wiederbefeſtigung und Schutz der geſchichtlich über— 

kommenen Verfaſſung im Regiment der Kirche und in 

den Gemeinden ging ſein Verhalten zu der im Jahre 

1856 berufenen Kirchen-Conferenz — der ſogenann— 

ten Monbijou⸗Conferenz — hervor. Ohne zu verkennen, 

wie bedeutſam für Löſung wichtiger Fragen die Mit⸗ 

berathung und Mitwirkung freier, außerhalb der Kirchen: 

behörden ſtehender Organe ſein könne, hielt er doch weder 

den gewählten Zeitpunkt, noch den eingeſchlagenen Weg 
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für geeignet, zu erſprießlichen Reſultaten zu gelangen und 

dem Kirchenregiment für eine freiere Action eine feſte 

Baſis zu geben. 

Eingedenk der General. -Synode von 1846 und der 

damals gemachten Erfahrungen, ließ er es gern geſchehen, 

daß die Vorbereitungen und Einleitungen zu der Conferenz 

ohne ſeine Mitwirkung getroffen wurden und gleich der 

Leitung derſelben allein der oberſten Kirchenbehörde, bezie— 

hungsweiſe deren Präſidenten, anheimfielen. Obwohl er 

ſonach weder an der Compoſition der Verſammlung und 

der Auswahl ihrer Mitglieder, noch an deren Verhand— 

lungen ſelbſtthätig Theil nahm — nur als Königlicher 

Commiſſar und bezüglich der ſein Reſſort mit berührenden 

Gegenſtände hatte er den Sitzungen beizuwohnen — 

geſchah es dennoch, daß die Conferenz in den praktiſch 

wichtigſten Punkten (Eheſoche, Bekenntniß-Frage, Gemeinde⸗ 

Ordnung) mehr oder weniger beſtimmt im Sinne der von 

ihm vertretenen Principien ſich ausſprach. Gerade aus den 

Reihen der milderen und Unions-Theologen erhoben ſich 

die kräftigſten Zeugniſſe für ſtrenge Ehe und Schutz des 

Bekenntniſſes. — Daß die Conferenz poſitiv bedeutendere 

Folgen gehabt, läßt ſich nicht ſagen; die Richtung aber, 

zu deren Förderung ſie berufen war, konnte auf ihre 

Beſchlüſſe ſich nicht ſtützen. 

Die vorerwähnten Angelegenheiten gehörten vorzugs— 

weiſe dem Reſſort des evangeliſchen Ober-Kirchenrathes 

an, jo daß der Miniſter nur in zweiter Linie dabei con- 

currirte. Unter den Gegenſtänden der alleinigen Competenz 

des letzteren nahm eine hervorragende Stelle ein die 
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Behandlung der Seceſſionen von der evangeli- 

ſchen und der katholiſchen Kirche. 

Zwei wichtige legislative Maßregeln waren in dieſer 

Beziehung unter der Eichhorn'ſchen Verwaltung ergangen 

— die General-Conceſſion für die getrennten 

Lutheraner vom 24. Juli 1845 und das Patent 

nebſt Verordnung über Bildung neuer Religions- 

Geſellſchaften vom 30. März 1847. 

Während die General-Conceſſion ſich im Allgemeinen 

als zweckmäßig erwieſen und eine angemeſſene Regulirung 

der Verhältniſſe der getrennten Lutheraner ermöglicht hatte, 

zeigte das Religions-Patent das Mißliche und Bedenkliche 

einer generaliſirenden, gewiſſermaßen auf Vorrath gefer- 

tigten Geſetzgebung. 

In ſichtlicher Verkennung und Ueberſchätzung der 

Ronge-Uhlichſchen Bewegung hatte man die Bildung wirk— 

lich neuer Bekenntniſſe und darauf ſich gründender Religions⸗ 

gemeinſchaften erwartet und dieſen im Voraus nach dem 

Maß ihres poſitiven Glaubens- und Lehrgehaltes, ſo wie 

ihrer kirchlich ausgeprägten Conſtituirung ein höheres oder 

geringeres Maß von ſtaatlicher Anerkennung und Gerecht— 

ſamen in Ausſicht geſtellt. Des Falles, daß die Bewegung 

zu einem beſtimmten religiöſen Niederſchlag überhaupt 

nicht führen möchte, war Anfangs kaum gedacht, ſchließlich 

jedoch, damit nicht etwa die ganze Maßregel eine unnütze 

und vergebliche bleiben möge, beſchloſſen un d beſtimmt 

worden, daß ausnahmsweiſe auch ſchon das bloße Aus— 

ſcheiden aus der Kirche den Ausſcheidenden, ſelbſt wenn 

ſie zu ſtaatlich genehmigten Gemeinden nicht zuſammen⸗ 

treten, die Befugniß verleihen ſolle, ihre Perſonenſtands— 
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Acte ſtatt vor dem geiftlihen vor dem Civilrichter zu ver— 

lautbaren. — Dieſe als äußerſte Ausnahme gedachte 

Beſtimmung war, weil keine der verſuchten Neubildungen 

die Anerkennung des Staates hatte erlangen können (auch 

der Uhlich'ſche Verein zu Magdeburg war nur durch eine 

ſpäter gleichfalls zurückgenommene Miniſterial-Conceſſion 

genehmigt), zur herrſchenden Regel geworden und bildete 

in der Praxis den alleinigen Fall der Anwendung des 

Geſetzes. Kein Wunder, wenn bei ſolcher Verſchiebung der 

Verhältniſſe und ſolcher Discrepanz der Wirklichkeit von 

den Imaginationen des Geſetzgebers Mißverſtändniſſe und 

Verwirrungen aller Art ſich ergaben und dieſe Wirrniſſe 

durch die Vorgänge von 1848 und die neueſte Geſetz— 

gebung die höchſte Steigerung erfuhr. 

Zu nahe lag es einer oberflächlichen Betrachtung, 

ſchon durch die bloße Austrittserklärung, ohne Rückſicht 

auf das Zuſtandekommen oder Nichtzuſtandekommen neuer 

legaler Gemeindebildungen und den Anſchluß an ſie, 

jedes Band des Ausſcheidenden zur Kirche gelöſt zu ſehen, 

obwohl der umgekehrte Grundſatz die klare und ausdrück— 

liche Sanction der Geſetzgebung gefunden hatte. Das 
Incongruente der Form (Austritt aus der Kirche) im 

Verhältniß zu den geſetzlich daran geknüpften Fol— 

gen — bloßes Freigeben bürgerlicher Eheſchließung und 

Anmeldung der Geburten und Todesfälle — erſchwerte 

und erſchwert bis dieſen Tag die richtige Einſicht in das 

wirkliche Sach- und Rechtsverhältniß. 

Während nun denjenigen Secefjionen, welche mit 

der Kirche nicht auch das Chriſtenthum verworfen hatten, 

nach Maßgabe ihres Bekennens und Lehrens umfaſſende 
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Duldung zu Theil werden konnte, mußte die Behandlung 

der ſogenannten Deutſch-Katholiken und Freige— 

meindler die erheblichſten Schwierigkeiten bereiten. 

Eins und einig nur darin, was ſie nicht waren 

und nicht ſein wollten, in ausgeſprochenem Abfall vom 

Chriſtenthum wie von der Kirche, offen mit der Sache 

auch den Namen Deſſen verwerfend, dem alle Gewalt 

gegeben iſt im Himmel und auf Erden, erſchienen die 

unglücklichen Jünger Ronge's und Uhlich's lediglich als 

religiöſe Negation und folgeweiſe als unfähig irgend wel— 

cher ſtaatlichen Anerkennung ex titulo religionis. 

Ob etwa einzelne Individuen oder einzelne Verbände 

unter ihnen noch ein religiöſes Reſiduum bewahrt haben 

mochten, konnte der Staatsregierung gegenüber nicht ent— 

ſcheiden; das Medium ihrer Gemeinſchaft, womit die 

Regierung es zu thun hatte, und das allein als faßbares 

Object ihr entgegentrat, war Verneinung und nichts als 

Verneinung. Nur daß ſie nicht katholiſch und nicht 

evangeliſch waren, wußte der Staat; was ſie waren, 

wußte er, wußten ſie ſelbſt nicht. Solche Elemente nicht 

etwa als freie Privatvereine und ungeachtet ihres er- 

klärten Abfalls von Kirche und Chriſtenthum, ſondern 

wegen und auf Grund dieſes Abfalls als Religions⸗ 

geſellſchaften anerkennen und als ſolche unſerer Staats⸗ 

und Rechts-Ordnung organiſch einfügen, mußte auch nach 

Emanation der Verfaſſungs-Urkunde und ihres Art. 12 

für eben ſo unthunlich gelten, wie ehedem. Was an ſich 

ein Negatives, ein Nichts war, daraus konnte kein Geſetz, 

kein Verfaſſungs-Paragraph, kein Kammerredner ein 

Etwas machen, und am wenigſten war Herr v. Raumer 
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der Mann, von darauf gerichteten Verſuchen ſich beſtim— 

men zu laſſen. | | 
„Der Wilde in den Einöden Afrika's und Auſtraliens“ 

— ſo ſprach er in der Diſſidenten-Debatte von 1852 in 

der damaligen Erſten Kammer ſich aus — „er hat eine 

dunkle Ahnung von einem höheren Weſen über ihm. Ja, 

ſelbſt der Blödſinnige, wenn er den Donner über ſeinem 

Haupte rollen hört, es durchzuckt ihn ein Gedanke an 

Gott, von dem er — in geſunden Tagen ſprechen hörte. 

Nicht ſo die freie Gemeinde in Gl. Sie hat keinen Gott 

über ſich. Der freie Geiſt der Menſchheit, das iſt ihr 

alleiniger Herr“. 

Ihm entgingen nicht die Gefahren einer Fiction, 

vermöge deren das Freigemeindethum von Staatswegen 

als Religion anerkannt worden wäre. Er ſah, daß dies 

vollends Breſche legen hieß ſowohl in die tief erſchütterte 

Idee, wie auch in die wirklich noch vorhandene Inſtitu— 

tion des chriſtlichen Staats. Er konnte ſich nicht verhehlen, 

daß, unter dem Einfluß des Satzes von der Gleichberech— 

tigung der Culte, die Anerkennung des Freigemeindethums 

als Religion in der Conſequenz zu nichts Geringerem 

führen werde und müſſe, als zu gänzlicher Entchriſtiani— 

ſirung des Staats. Daher trotz der Armſeligkeit der 

Doctrinen das Gefährliche des Treibens der Freigemeindler. 

Sie hatten keine kirchliche Eheſchließung, ſo ſollte 

für alle Preußen die Civil⸗Ehe gelten. Sie wollten keinen 

chriſtlichen, ja überhaupt keinen Eid, fo ſollte für alle 

Unterthanen Sr. Majeſtät das Schwören abgeſchafft 

werden. Sie hatten mit Chriſtenthum und Kirche gebro— 

chen, ſo ſollte auch der Preußiſche Staat beiden den 
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Scheidebrief geben und die Religion für reine Privatſache 
erklären. | 

Hiernach und im Hinblick auf die fernerweiten unab- 

weislichen Conſequenzen, namentlich bezüglich des Schul— 

weſens, war der Miniſter nicht zweifelhaft, daß von Aner⸗ 

kennung der „Freien“ als Religionsgeſellſchaft nicht die 

Rede fein könne und daß es für die Staats-Regierung 

gelte, im Einklang mit dem beſtehenden Recht ſich bewußt 

zu bleiben, wie fie in dieſem bedauernswerthen Abſceeß, 

der ohne Beiſpiel in der Geſchichte der Kirche inmitten 

der Chriſtenheit eine Anſammlung des organiſirten Abfalls 

darſtellte, es nur mit einer atomiſtiſchen Maſſe einzelner 

Individuen und ſofern dieſelben ortsweiſe zu Verbänden 

zuſammengetreten, mit geſetzlich nicht verbotenen Privat- 

vereinen zu thun habe. 

Allerdings konnte mit Rückſicht auf die politiſch⸗revo⸗ 

lutionäre Seite der Bewegung — man denke an Robert 

Blum, Dowiat u. ſ. w., fo wie an die Exeeſſe vieler 

durch Richterſpruch geſchloſſener Einzelvereine — die Frage 

entſtehen, ob nicht dem üblen Treiben, wie in Nachbar- 

ſtaaten geſchehen, durch eine allgemeine Maßregel ein 

Ende zu machen. Dafür ſprachen die lauten Klagen 

treuer Gemeindeglieder, die namentlich an kleinen Orten, 

wo größere Bruchtheile der Bevölkerung, oft auch Richter 

und Ortsvorſtände den Diſſidenten ſich angeſchloſſen, die 

Verſtörung und das Aergerniß nicht ſtark genug ſchildern 

und nicht begreifen konnten, wie eine Regierung, die mit 
der Revolution gebrochen zu haben ſich rühme, ſolchem 

Treiben ruhig zuſehen könne. Es drängten ferner dazu 

wiederholte amtliche Anträge, die auszuführen ſuchten, 
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daß, ſofern die Diſſidenten, wie fie ſelbſt es verlangten, 

als Religionsgeſellſchaften angeſehen würden, die unzwei— 

felhaft noch in Geltung ſtehenden Vorſchriften des Allgemei— 

nen Land⸗Rechts über den Inhalt der ſtaatlich zu duldenden, 

beziehungsweiſe zu fordernden Religionsgrundſätze auf ſie 

Anwendung finden müßten und da dieſe Religionsgrundſätze 

— „Ehrfurcht gegen die Gottheit, Gehorſam gegen die Ge— 

ſetze“ ze. — bei ihnen nicht angetroffen wurden, ihre Unter— 

drückung herbeizuführen ſei. 

Allein der Miniſter, wenn er auch zu Zeiten an ein 

allgemeines Verbot gedacht, konnte doch zu deſſen Bean— 

tragung ſich nicht entſchließen. Es ſchien ihm nicht gera— 

then, die Stellung, die dem thatſächlichen Verlauf der 

Bewegung folgend, nach Lage der neueſten Geſetzgebung 

ſich gebildet und im Ganzen auch bewährt hatte, mit einem 

immerhin anfechtbar bleibenden Zurückgreifen auf den 

Standpunkt des Allgemeinen Land-Rechts zu vertauſchen. 

Dieſe Stellung erſchien wie rechtlich unangreifbar, ſo 

auch der Obrigkeit und ihres Berufs am würdigſten. 

Sie überhob letztere der Pflicht beſonderer und weiterer 

Kenntnißnahme von dem Treiben der Freien, als ſolches 

unter die Vorſchriften der allgemeinen Straf- und Polizei— 

geſetze, namentlich des Vereinsgeſetzes fiel; beſondere 

Präventiv⸗Maßregeln kamen nicht zur Anwendung. 

Ließ ſonach die Staatsregierung das Abhalten von 

Vereins⸗Verſammlungen, das Halten von Reden nach Art 

von Predigten und die Nachbildung anderer Einrichtungen 

der Kirche ungehindert geſchehen, fo mußte fie um fo 
beſtimmter documentiren, daß fie damit keineswegs die 
Verſammlungen als gottesdienſtliche, die Sprecher als 
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Geiſtliche, die angeordneten Gebräuche als Religions- 

Handlungen anerkenne. Die Geltendmachung dieſes 

Standpunktes war es, was der Nichtgeſtattung der Er— 

theilung von Religionsunterricht an die Diſſidenten-Kinder 

durch den Sprecher, der Abhaltung von Vereins-Verſamm⸗ 

lungen während der Zeit des öffentlichen Gottesdienſtes 

und dergleichen zur Folge hatte und zu den unausgeſetzten 

Beſchwerden und Anträgen der Freien theilweiſen, feines- 
wegs jedoch den hauptſächlichſten Anlaß gab. 

Im Uebrigen vermied der Miniſter, ſeinen Verwal⸗ 

tungs⸗Grundſätzen entſprechend, eine ſtrenge Generaliſirung; 

was im Allgemeinen als unſtatthaft gelten mußte, ließ er, 

wenn es, ohne zu Beſchwerden Anlaß zu geben, vereinzelt 

in Uebung geblieben, unangefochten fortbeſtehen. Auch 

lag es ihm fern, die äußerſten Conſequenzen zu ziehen, 

wie etwa auf die Ertheilung kirchlichen Confirmanden⸗ 

Unterrichts an die getauften Diſſidenten-Kinder zu dringen 

oder vom Standpunct der Schule und Schulzucht aus die 

Ausſchließung der Kinder von den Vereinsverſammlungen 

gutzuheißen. 

Die Hauptſache war und blieb ihm Freihaltung der 

Staatsregierung von jeder Art Mitverantwort— 

lichkeit für das Treiben der Freien, ſoweit es 

ſich als Religion oder Religionsübung gab, und 

demgemäß ſtrenge Zurückweiſung aller daraus ab— 

geleiteten Anſprüche, namentlich jo weit fie die Unter- 

weifung der Jugend und das durch Specialgeſetz genau 

regulirte Gebiet des Unterrichts berührten. 

Die rechtliche Auffaſſung, die ihn hierbei leitete, fand 

nicht nur die Zuſtimmung des Landtags, vor dem die 
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Diſſidentenfrage, wie bekannt, faſt in jeder Sitzungsperiode 

zur Verhandlung kam, ſondern auch eine Stütze in den 

Rechtsſprüchen des höchſten Gerichtshofes, der den Freien 

trotz Art. 12 den Charakter einer Religionsgeſellſchaft 

abſprach. 

Solchergeſtalt war in dieſer wichtigen und intricaten 

Frage, die wir, ſo weit ſie andere Reſſorts berührte und 
von ihnen aus behandelt wurde, hier außer Betracht 

laſſen, eine feſte legale und in der Hauptſache auch er— 

folgreiche Poſition gewonnen. Die Freigemeindler ꝛc. hatten, 

wie an innerer Bewegung, ſo äußerlich an Zahl abge— 

nommen und aufgehört, Gegenſtand öffentlicher Sympa— 

thie oder ſelbſt nur öffentlicher Aufmerkſamkeit zu ſein. 

Ihre Führer hatten theils auf der Richtſtätte, theils als 

politiſche Flüchtlinge im Auslande geendet, theils zur 

Kirche ſich zurückgewendet, und das innerlich wie äußerlich 

verkommende Gemeindeweſen ſchien, mit Ausnahme einiger 

großer Städte, wo geſchickte Führer agitirten, einer, wenn 

auch langſamen, doch ſichern Selbſtauflöſung entgegen 

zu gehen. | 

Die Angriffe, die der Miniſter von liberaler Seite in 

und außer dem Amte erfuhr, machten ihn nicht irre. Als 

nach ſeinem Ausſcheiden aus Anlaß mißverſtändlicher amt— 

licher Mittheilungen über Maßregeln der früheren Verwal— 

tung ihm eine Berichtigung anheimgegeben wurde, lehnte er 

ſolche mit dem Bemerken ab: leicht könne es den An— 

ſchein gewinnen, als ob er ſein Verfahren jetzt in milderem 

Licht darſtellen wolle, während er umgekehrt eher darüber im 
Zweifel ſein könne, ob nicht den grundſtürzenden Irrthümern 

gegenüber zu wenig Strenge und Entſchiedenheit geübt ſei. 
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In noch höherem und ganz befonderem Maße wie 

die Diſſidenten-Angelegenheit nahm den Miniſter die 

Reform des Eherechts in Anſpruch. 

Den allgemeinen Gründen, die aus ſeiner Geſammt⸗ 

ſtellung zu den großen Principien-Fragen ſich ergaben, 

traten hier noch beſondere, aus ſeiner eigenſten Art und 

Lebensführung ſich ergebende Antriebe hinzu. 

Ein geiſtvoller Theologe ſagt: „daß man an den 

unwürdigen oder edlen Vorſtellungen von der Ehe den 

ſittlichen Werth oder Unwerth eines Menſchen mit Sicher- 

heit meſſen kann.“ Dieſer Satz läßt eben ſo gut ſich um— 

kehren. In der That konnte Niemand, der den Miniſter 

kannte und einiges Verſtändniß für ihn hatte, darüber im 

Zweifel ſein, wie dieſer Mann in ſeiner Reinheit und ſeinem 

ausgeſprochenen Gegenſatz gegen jede Zuchtloſigkeit und 

Freiheit des Fleiſches zu dem Eherecht und der Eherechts— 

praxis des Allgemeinen Landrechts ſtehen werde. 

Der äußere Verlauf der nach Wiederherſtellung der 

ſtaatlichen Ruhe und Ordnung im Jahre 1854 von 

Neuem aufgenommenen Verhandlungen über die Reform 

des bürgerlichen Eherechts iſt bekannt, bekannt auch, daß 

daran der Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten einen 

hervorragenden Antheil genommen hat. Die Einzelheiten 

hierüber und über des Letzteren kaum minder wichtige 

Thätigkeit bezüglich der Behandlung der Eheſachen von 

Seiten der evangeliſchen Kirchen-Behörden mitzutheilen, 

halten wir noch nicht an der Zeit; wir glauben vielmehr, 

uns für jetzt auf Hervorhebung einiger Hauptpunkte be- 

ſchränken zu müſſen. 
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Bei dem Sinn für Regel und Ordnung, der dem 

Miniſter eigen war, würde die Klage über das Ungeord— 

nete des jetzigen Verfahrens in Eheſachen als Folge der 

Trauungsweigerungen der evangeliſchen Geiſtlichen nicht 

ohne Eindruck auf ihn geblieben ſein, hätte ihm nicht 

Gottes Ordnung und ihre thunlichſte Realiſirung und 

Heilighaltung mehr gegolten, als alle menſchliche Ordnung 

und äußere Formrichtigkeit. Zudem aber, wie ſtand es mit 

den Klagen über „Anarchie“ und „unerträgliche Mißſtände“, 

wenn man ihnen näher auf den Grund ſah?! 

War es nicht als „unerträglicher Mißſtand empfun- 

den, daß die katholiſche Kirche das Allgemeine Landrecht 

niemals als ihren Canon in Eheſachen anerkannt und 

deshalb niemals zur Wiedertrauung bürgerlich geſchiedener 

Perſonen ſich herbeigelaſſen hat, warum ſollte es denn ein 

unerträglicher Mißſtand ſein, wenn endlich nach langer 

Pflichtverſäumniß auch die evangeliſche Kirche ſich ermannte 

und nicht unterſchiedlos allen landrechtlich ſeparirten Ehe— 

gatten dienſtfertig den zweiten Eheſegen ſpendete? Hatte 

die Autorität des Staats und der bürgerlichen Rechtsord— 

nung von der Nichttrauung geſchiedener Katholiken nicht 

gelitten, warum ſollte die Nichttrauung geſchiedener Evan— 

geliſcher ſie untergraben? 

Sollte Art. 15 der Verfaſſungs-Urkunde nur der ka⸗ 

tholiſchen Kirche zu ſtatten kommen und für die evangeliſche 

Kirche in Bezug auf Eheſchließung ein früher kaum wirklich 

geübter Staatszwang fortbeſtehen? 

Konnte endlich aus Anlaß der Trauungsweigerungen 

von Gewiſſensdruck gegen Preußiſche Staatsangehörige als 

ſolche die Rede ſein, nachdem bereits die Verordnung vom 

3 
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30. März 1847 jedem Preußen, der dazu den im Gefeb 

vorgezeichneten Weg einſchlug, die bürgerliche Eheſchließung 

freigegeben hatte? | 

Wenn dieſe Erwägungen den Miniſter über die an- 

gebliche Anarchie beruhigen und gleichzeitig zu entſchiedenem 

und erfolgreichem Widerſpruch gegen erweiterte Zulaſſung 

der Civilehe in den Stand ſetzen konnten, ſo war mit der 

ſolchergeſtalt genommenen und behaupteten Poſition einer⸗ 

ſeits ein großes Princip — das der Freiheit auch der evangeli— 

ſchen Kirche vom landrechtlichen Eherecht — zur Geltung ge 
bracht und andererſeits das drohende Unheil einer Säculari— 

ſirung der Ehe innerhalb der Kirche von dieſer abgewendet. 

Beide Gewalten — Kirche und Staat — erſchienen 

nunmehr, jede für ſich und unabhängig von der andern, be— 

theiligt am Eherecht und ſeiner Handhabung, die Kirche durch 

Schließung, der Staat durch Scheidung des Ehebandes. 

Dieſe letztere nahm dadurch gewiſſermaßen den 

Charakter einer separatio quoad thorum et mensam 

an, und da die landrechtlichen Scheidungsgründe in foro 

eivili volle Geltung behielten, mithin nach wie vor die 

Scheidung ſelbſt nur zu leicht zu erlangen blieb, ſo war 

zugleich den oft gehörten Klagen vorgebeugt von zwangs⸗ 

weiſem, äußerlichem Zuſammenhalten unglücklicher Ehegat⸗ 

ten bei innerer Entfremdung der Gemüther. Es war im 

Effect annähernd erreicht, was der Minifter gleich feinem 

Königlichen Herrn ſo lebhaft aber vergeblich im geord— 

neten Wege der Legislation erſtrebt hatte — Hebung 

und Befeſtigung der Ehe als Inſtitution, verbun⸗ 

den mit ſchonender Rückſicht auf die Perſonen 

und auf die Schwäche unſerer diſſoluten Zeit. 
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Und dieſes Reſultat war erreicht unter wiederholten, 

ſcheinbaren und wirklichen Niederlagen auf dem Landtage 

— und war erreicht, ohne daß auch nur ein Paragraph 

des Allgemeinen Landrechts geändert worden. Gerade 

dieſer Umſtand, der einſichtige und ruhige Beobachter mit 

Sinn und Blick für lebendige und organiſche Rechtsbildung, 

auf die der Sache einwohnende Kraft hätte hinweiſen 

ſollen, ſteigerte den Unwillen der Gegner. Er ließ in Bezug 

auf die Kirche und die ihr in der „beſchworenen Ver— 

faſſung“ verbürgte Freiheit vieler — auch conſervativer — 

Herzen Gedanken offenbar werden. 

Unerträglich war nicht minder dem Junkerthum wie 

dem Büreaukratismus der Gedanke, daß es mit der Freiheit 

und Selbſtändigkeit der Kirche in Eheſachen wirklich Ernſt 

ſein und das bürgerliche Geſetzbuch der heiligen Schrift 

weichen ſolle. Der Preußiſche Patriotismus forderte mit 

Energie und Pathos auch von der Kirche Reſpect vor 

dem Allgemeinen Landrecht, liederliche Ehe als ein quasi 

Preußiſches Grundrecht faſſend. Freund und Feind fühlte 

die Bedeutung der Sache und mußte für das Gebiet, das 

hier in Frage ſtand, ſich ſagen: hie novus rerum nasci- 

tur ordo. | 

Wer aber unter den obigen Geſichtspunkten, unbeirrt 

durch Schwankungen und Schwierigkeiten von den ver— 

ſchiedenſten Seiten, mit treuer Hingebung die Sache ver— 

trat und nach rechts und links wie für die Freiheit und 

das Recht der Kirche, ſo für den chriſtlichen Charakter des 

Preußiſchen Staates einzutreten hatte — war Niemand 

anders, als der Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten. 

Recht eigentlich entſprach dieſe ſeine Action ſeinem Amt 
8 35 
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und der darin ruhenden Pflicht zur Vertretung und Pflege 

der höchſten ſittlichen Intereſſen und Güter des Volks. 

War ſolchergeſtalt das Recht der evangeliſchen Kirche 

gegenüber dem Staat und dem ſtaatlichen Eherecht zur 

Geltung und Anerkennung gekommen, wie ſtand es nun 

um die Uebung dieſes Rechts innerhalb und von 

Seiten der Kirche ſelbſt? Was that ſie, nachdem 

ein ſo koſtbares Recht ihr zurückgegeben war und ſie nun⸗ 

mehr für laxe Behandlung der Eheſachen aus den Satzun— 

gen des Allgemeinen Landrechts keine Entſchuldigung mehr 

herleiten konnte? 8 

Bei dieſer Frage ſehen wir den beſtehenden Reſſort— 

Vorſchriften gemäß den Miniſter in erſter Linie nicht be— 

theiligt; gänzlich fremd bleiben konnte er ihr jedoch nicht 

und inſonderheit war es ein Punkt, der ſeine Aufmerk— 

ſamkeit in Anſpruch nahm. 

Es war das die von des Königs Majeſtät bereits 

im Jahre 1846 der evangeliſchen Geiſtlichkeit zugeſtandene 

Befugniß, die Wiedertrauung bürgerlich geſchiedener Per⸗ 
ſonen, wenn ſie dabei Bedenken fänden, Gewiſſens halber 

ablehnen zu können. Dieſe Allerhöchſte Anordnung, zuerſt 

kaum beachtet und ſelten benutzt, war im weiteren Ver— 

lauf der Sache, namentlich nach den Landtags-Verhand— 

lungen von 185¼—5, wie wir oben fahen, ein Moment 
von entſcheidender Bedeutung geworden. In gleichem 

Maße, wie die Trauungsweigerungen ſich mehrten, traten 

aber auch die Mißſtände hervor, die von einer ſo tief in 

die kirchliche Ordnung eingreifenden Ausnahme-Maßregel 

nicht zu trennen waren. 

Die Klagen über Ungleichmäßigkeit und Princip— 
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fofigfeit ſeitens der Geiſtlichen, die für richtige Auffaſſung 

und Löſung ſolcher Fragen der nöthigen Vorbildung und 

Uebung ermangelten, konnten als unbegründet nicht be— 

zeichnet werden. Dazu zeigte ſich in erſchreckendem Maße 

der Mangel an feſten und klaren Grundſätzen im evan— 

geliſchen Eherecht und ſchwer war dem Publicum begreif— 

lich zu machen, wie und warum einer Ehe, die in der 

Parochie A für unerlaubt galt, in der Parochie B ohne 

Anſtand die kirchliche Einſegnung zu Theil werden konnte. 

Dieſen Punkt zum Schutz gegen Regelloſigkeit und Will— 

kür, wogegen das Zeitbewußtſein mit Recht eine beſondere 
Empfindlichkeit zeigt, näher regulirt zu ſehen, mußte je 

länger deſto mehr als ein dringendes Bedürfniß erſcheinen 

und bei der Stimmung und Strömung, die auf der er— 

wähnten Monbijou-Conferenz ſich kund gab, ſchien nichts 

näher zu liegen, als im Vertrauen auf die gute Sache 

und die ernſte Behandlung, welche die Conſiſtorien ihr 

angedeihen ließen, die Allerhöchſte Anordnung von 1846 

außer Kraft treten zu laſſen. 

Allein der Miniſter konnte dem nicht zuſtimmen. 

Die Bedenken gegen das beſtehende Verfahren theilte er 

vollkommen; ihre Beſeitigung glaubte er jedoch durch an— 

dere Mittel erreichen zu können, als durch eg der 

Freiheit der Geiſtlichen. 

Fand er doch die erſten unſcheinbaren Anfänge der 

Bewegung, die ſich jetzt als eine nicht mehr zu beſei— 

tigende Macht erwies, in dem wieder erwachten Gewiſſen 

und Bewußtſein des geiſtlichen Amts. Dort hatte ſie ihren 

Urſprung und dort hat ſie bis zu dieſer Stunde ihren 

eigentlichen Herz- und Pulsſchlag. a 
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Während die kirchlichen Behörden ſich abwehrend 

und repreſſiv verhielten und ſelbſt nach Erlaß der Aller⸗ 

höchſten Ordre von 1846 dieſe Stellung nur mühſam 

und ſucceſſiv aufzugeben vermochten, hatte das Pfarramt 

den Kampf rüſtig fortgeſetzt, und ihm nebſt der erhabenen 

Entſchließung Sr. Majeſtät des Königs war es vor Allem 

zu danken, daß die Frage ſtets größere Dimenſionen an— 

genommen hatte. Die in ihrer Legalität zuletzt von keiner 

Seite mehr angefochtenen Trauungsweigerungen der evan— 

geliſchen Geiſtlichen konnten jetzt einigermaßen als Erſatz 

gelten für die vor mehr als 30 Jahren angeregte und 

angekündigte, jedoch bis heut nicht zur Ausführung ge— 

kommene Reform des bürgerlichen Eherechts. Unter ſolchen 

Umſtänden mußte es dem Miniſter auch bei übrigens 

befriedigender Regulirung der Sache bedenklich erſcheinen, 

die Entſcheidung unter Aufhebung der den Geiſtlichen zu— 

geſtandenen Freiheit gänzlich in die Hände der Kirchen— 

behörden gelegt zu ſehen. | 

Es konnte ihm nicht entgehen, daß die eben erwähnte 

Erſcheinung keine zufällige war, daß das geiſtliche Amt 

nach ſeiner göttlichen Stiftung, Dignität und Stellung 

im kirchlichen Organismus und nach ſeinem geweihten 

Beruf zu täglichem, unmittelbarem Dienſt am Heiligthum 

andre und höhere Keime und Kräfte zu kirchlicher Erneue— 

rung und Erhaltung in ſich trägt, als die künſtliche 

Superſtructur der nach menſchlicher Entſchließung und 

ſtaatlichem Muſter ihm äußerlich übergeordneten Behörden 

und daß folgeweiſe eher noch von den Pfarrern, als von 

den Conſiſtorien ꝛc. ein treues Beharren auf der einge— 

ſchlagenen Bahn zu erwarten. Deshalb trat er entſchieden 
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ein für die Allerhöchſte Ordre vom Jahre 1846; in ihrer 

Aufrechterhaltung ſah er den Schlüſſel zu der errungenen 

Poſition, die ohne Freiheit des geiſtlichen Amts und 

Amtsgewiſſens auf die Dauer nicht zu behaupten geweſen 

wäre. Seinen Anträgen gelang es, neben näherer Reguli— 

rung des Verfahrens und Inſtanzenzuges die ungeſchmä— 

lerte Erhaltung der hohen Königlichen Gabe zu erwirken 

und damit das Palladium zu retten, das nicht nur auch 

heut noch die Geiſtlichen gegen Zwang zur Einſegnung 

widerkirchlicher Ehen ſicher ſtellt, ſondern an das ſich auch 

vorzugsweiſe die noch fortdauernden Bemühungen für 

Reform des bürgerlichen Eherechts anſchließen. 

Der laute Gewiſſensſchlag des heiligen Amts in der 

Kirche iſt es, was auch jetzt den in Herzenshärtigkeit ver— 

ſunkenen Staat nicht zur Ruhe kommen läßt, und dieſem 

Gewiſſensſchlage mit klarem Blick für die ſtarken wie für 

die ſchwachen Punkte unſeres Kirchenweſens Raum erhal— 

ten zu haben, iſt kein geringes Verdienſt des Miniſters. 

Er ſelbſt ſchlug nicht bloß, was auf dieſem Gebiet 

erreicht, ſondern auch was von oben her erſtrebt war, 

nur gering an, ſo ſchwer laſteten auf ihm die etwa 

3000 Eheſcheidungsklagen, die jährlich vor den Preußiſchen 

Gerichten verhandelt wurden. „Es ſind ſchwache Anfänge, 

die wir Ihnen bieten, es ſind in der That nur An— 

fänge“, mit dieſen Worten befürwortete er 1855 im 

Herrenhauſe den damals vorgelegten Regierungs-Entwurf. 

Die vieljährigen eingehenden Verhandlungen, die ihn, 

wie dies in ſeiner Stellung lag, unabläſſig auf die kirchliche 

Seite der Frage hinwieſen, hatten ihn ſchmerzliche und tiefe 
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Blicke thun laſſen in die völlige Zerfahrenheit und zuchtlofe 

Willkür der proteſtantiſchen Doctrin über Eheſcheidung. 

Eine ſchmerzliche Wahrnehmung war es, daß die 

clara et sufficiens scriptura, der Hebel, mittelſt deſſen 

in der Reformation das Päpſtliche Eherecht aus den 

Angeln gehoben war, jetzt ſich weder als klar noch 

als ſufficient erweiſen wollte, ja daß fie zuletzt — ſelbſt 

officiell — verflüchtigt wurde zu einem bloßen Princip. 

Nicht minder war es eine ſchmerzliche Wahrnehmung und 

Erwägung, daß nach ſtatiſtiſchen Erhebungen aus den 

letzten Jahren, ſelbſt bei Beſchränkung der Scheidungs— 

gründe auf Ehebruch und Deſertion, dennoch jährlich in 

mehr als 1000 Fällen das heilige Band der Ehe zerriſſen 

und feine Erneuerung mit einem anderen als dem eigent- 

lichen Ehegatten ermöglicht ſein würde, ohne daß auch nur 

dieſes Ziel zu erreichen geweſen, ja ohne daß es von allen 

Seiten auch nur ernſtlich erſtrebt worden wäre. 

Wahrnehmungen dieſer Art mögen von der Doctrin 
gering angeſchlagen werden. Der Theologe und Canoniſt 

der ſtrengen Schule weiß ſich leicht zu helfen, indem er 

für die herrſchende Wirrſal und was ihm daran nicht 

recht iſt, alſobald die laxe Theorie ſeines Gegners verant— 

wortlich macht. Anders ſteht der praktiſche Staatsmann, 

der, willig der Kirche zu dienen, bei ihr für feine Concep— 

tionen und Entwürfe Rath und Stütze ſucht. Ihm iſt mit 

den wechſelſeitigen Recriminationen der Gelehrten nicht ge— 

holfen; daß ihm die völlige Bodenloſigkeit der einen 

Richtung außer Zweifel iſt, kann ihm die Lehre der an- 

dern noch nicht zu einer fruchtbaren Wahrheit machen. 

Wenn in ſolcher Situation der verewigte Miniſter 

* 
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inmitten und gegenüber erbittertem Meinungsſtreite der 

Schule, ohne einen Halt- und Stützpunkt in der Kirche 

zu finden, ja in theilweiſem Gegenſatz gegen deren eigene, 

nicht auf der ſtrengeren Seite ſtehende Oberbehörde Jahre 

lang unverdroſſen für die Heiligkeit der Ehe auf dem kirch— 

lichen wie dem ſtaatlichen Gebiet eingetreten iſt, ſo wird 

und kann eine ſo treue Arbeit, die recht eigentlich und in 

beſonderem Sinn im Glauben auf Hoffnung gethan 

worden, nicht vergeblich geweſen ſein. 

Ueber Union und Confeſſion würden wir am liebſten 

ſchweigen, wäre es möglich, die achtjährige Verwaltung eines 

Miniſters der geiſtlichen Angelegenheiten zu ſkizziren, ohne 

der Stellung deſſelben zu dieſer heiklen Frage zu gedenken. 

Bei der Art, wie ſich weitere Kreiſe über ſcharf 

in den Vordergrund gerückte Zeitfragen ihr Urtheil zu 

bilden pflegen, iſt es erklärlich, daß der verewigte Miniſter 

als ein „Gegner der Union“ und ein Förderer „lutheriſcher 

Sonderbeſtrebungen“ angeſehen wurde. Die ſo ihn beurthei— 

len und ſchematiſiren, haben ihn jedoch ſchwerlich genau 

gekannt und ſich wohl nicht die Mühe gegeben, ſein amt— 

liches Verhalten in Bezug auf dieſen Punkt näher zu prüfen. 

Zuvörderſt darf nicht unbemerkt bleiben, daß er per— 

ſönlich der lutheriſchen Kirche nicht angehörte, ſondern aus 

einer reformirten und reformirt gebliebenen Familie ſtammte 

— ein Umſtand von erfahrungsmäßig viel größerer Be— 

deutung, als gewöhnlich angenommen wird. Ein nahelie— 

gendes und auch ſonſt für unſere Betrachtung nicht un— 

wichtiges Beiſpiel haben wir, wie an dem reformirten 

Cultusminiſter, ſo daran, daß nicht nur die Mehrzahl der 

Mitglieder des Cabinets, dem er angehörte, reformirt 
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war — außer v. Raumer, die Staatsminiſter v. d. Heydt, 

Simons, v. Bodelſchwingh, Graf v. Walderſee — 

ſondern reformirt auch ein Theil der oberſten Hofchargen 

und der militairiſchen Umgebungen Sr. Majeſtät — die Grafen 

zu Dohna und v. Finckenſtein, General v. Gerlach ꝛc. — 

reformirt endlich der Königliche Cabinetsrath und der häufig 

zum Immediat-Vortrag berufene Rath des Staatsminiſteriums. 

Kaum Einer, ja ſicher Keiner dieſer hohen Be— 

amteten wird um ſeines reformirten Bekenntniſſes willen 

in ſeine Stellung berufen worden ſein, und dennoch leuchtet 

es ein, daß die Anſammlung ſo vieler Reformirten in den 

höchſten Hof- und Staatsämtern nicht als eine bloße Zu- 

fälligkeit angeſehen werden kann; vielmehr erweiſt ſie ſich 

als eine weit über das Moment bewußten und planmäßi⸗ 

gen Entſchließens hinausliegende Folge davon, daß das 

Königliche Haus ſeit Jahrhunderten reformirt iſt. 

Es zeigt dies wie ſtark und nachhaltig die confeſſionelle 

Tradition der Familie wirkt und wie weit ſie hinausgreift 

über das in's Bewußtſein getretene Glaubensleben des 

Individuums. 

Anders freilich, wenn letzteres zu einem eigentlichen 

Confeſſionswechſel führt; allein davon war in unſerm 

Fall ungeachtet des Nichthervortretens ſpecifiſch reformirter 

und des Vorherrſchens lutheriſcher Anſchauungen nicht die 

Rede. Daß dem ſo war bei einem Manne von ſo ernſtem 

Glaubensleben und ſo ausgeſprochenem Bedürfniß nach 

kirchlicher Geſtaltung des Chriſtenthums und chriſtlichen 

Lebens, kann ſelbſt nur als mit der Union in Zuſammen⸗ 

hang ſtehend gefaßt und demnach des Miniſters kirchliche 

Stellung vor derjenigen Vieler, die ſich par excellence 
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„unirt“ nennen, als eine Stellung innerhalb der Union 

bezeichnet werden. 

Wenn dennoch der Verewigte dem, was unter dieſem 

Namen auftrat, ſich in poſitiver Weiſe nicht förderlich er— 

weiſen konnte, vielmehr ſich oft in der Lage ſah, gegen 

unioniſtiſche Strebungen dem geſchichtlichen Bekenntniß — 

dem reformirten wie dem lutheriſchen — Schutz und Ver— 

tretung angedeihen zu laſſen, ſo ſollte dies Allen, die dieſe 

Erſcheinung befremdet, zu erneuter Reviſion ihrer Unions— 

theorie Anlaß geben. 

Hätte die Union zu höherer kirchlicher Einheit und 

Allgemeinheit geführt, die Einigkeit im Geiſt durch das 

Band des Friedens bei beiden Confeſſionen gefördert, 

beide zu gemeinſamen Thaten des Glaubens und der 

Liebe angefeuert, hätte ſie innerhalb der Kirche zu tie— 

ferem Verſenken in die Geheimniſſe und Wunderthaten 

Gottes und zu einer erhabeneren Weiſe Seiner Anbetung 

geführt, oder zu würdigeren und freieren Verfaſſungs— 

Formen im Regiment wie in der Gemeinde, hätte ſie nach 

außen eine höhere Potenzirung der kirchlichen Action er— 

möglicht gegen die auflöſenden Tendenzen der Zeit und - 

für kräftigere Durchdringung der ſtaatlichen Lebens- und 

Rechts⸗Ordnung mit dem Worte Gottes — wer würde 

ihr mit mehr Hingebung gedient haben als der für alle 

dieſe Strebungen und Zielpunkte auf das Tiefſte intereſſirte 

und ſeines Orts wirkſame Miniſter!? 

Allein wenn in der Wirklichkeit die Sache umgekehrt 

ſich geſtaltete, wenn ſtatt zunehmender Einigkeit wachſende 

Zwietracht ſich zeigte, wenn bei jedem Schritt in der 

Kirchenleitung und Verwaltung, wo nicht die Union, ſo 
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doch der Unionismus, Bedenken und Schwierigkeiten er- 

regte, wenn weder im Cultus noch in der Verfaſſung, 

ohne auf die Uniond- und Bekenntniß⸗Frage zu ſtoßen, 

vorwärts zu kommen war (cfr. die gedruckten Gutachten 

für die Monbijou⸗Conferenz, ſo wie die Verhandlungen 

derſelben), wenn folgeweiſe auch die Action der Kirche 

nach außen geſchwächt wurde und die Union ſich nicht 

als Einigungs⸗, wohl aber der Unionismus als Trennungs⸗ 

mittel ſich erwies und als Schiboleth des ſubjectiviſtiſchen 

und negirenden Zeitgeiſtes — ſo konnten einem praktiſchen 

Staatsmann, der ſeine Miſſion vorzugsweiſe in der Be— 

kämpfung dieſes Geiſtes und in Entwicklung einer erhal⸗ 

tenden und reſtaurirenden Thätigkeit ſah, für Förderung 

der Union ſich ſchwer geſunde Anknüpfungspunkte bieten. 

Völlig fremd aber blieb ihm der Gedanke ihrer Be— 

ſeitigung. Auch wenn ſolche ihm zur Wiedergewinnung 

eines klaren und geſicherten Rechtszuſtandes wünſchenswerth 

erſchienen wäre, würde er ſie nie erſtrebt haben, ſchon um 

deshalb nicht, weil er fie für unausführbar und das Ver⸗ 

langen nach Vereinigung beider Confeſſionen in den Preu- 

ßiſchen Zuſtänden, wie fie einmal find, für zu tief begrün- 

det hielt. Um ſo mehr war er bemüht, gegen die 

geſchichtlichen Sonder-Bekenntniſſe Gerechtigkeit zu üben. 

Es war dies gerade, was nicht überſehen werden ſollte, 

der Weg, die Union, die bei ſeinem Amtsantritt ſich hart 

bedrängt ſah und ſchwer gegen das Lutherthum Stand 

zu halten vermochte, zu einer ferneren Möglichkeit zu 

machen. 

Zu dem Ende jedoch hielt er allgemeine Anordnun- 

gen und Maßnahmen des Kirchenregiments nicht für noth- 
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wendig, ja nicht einmal für rathſam. Er glaubte, von 

neuen Declarationen und allgemeinen Ausſprüchen die Er— 

regung neuer Zweifel und neuer Mißverſtändniſſe beſorgen 

zu müſſen. 

Die Erwirkung des Allerhöchſten Erlaſſes vom 6. 

März 1852 wegen der itio in partes in den Kirchen— 

Behörden, der auf der einen Seite ſo große Befriedigung, 

auf der anderen Seite ſo maßloſe Beſorgniſſe hervorrief, 

demnächſt aber einer amtlichen Mittheilung zufolge niemals 

praktiſch geworden zu ſein ſcheint, war nicht ſein Werk; 

ſein Werk war aber auch nicht die Erwirkung der Aller— 

höchſten Ordre vom 12. Juli 1853, in welcher Viele das 

Gegentheil von jenem Erlaß finden zu können meinten. 

Vor Allem ſchien ihm nöthig, die Bewegung ſich ab— 
klären, die erregten Gemüther ſich beruhigen zu laſſen und 

dem Kirchenregiment durch treue Handhabung der laufen⸗ 

den Verwaltung, inſonderheit durch tüchtige Beſetzung der 

Kirchenbehörden das in einigen Provinzen beinah völlig 

verſcherzte Vertrauen wieder zu erwerben. 

„Men not measures“ war demnach die Loſung und 

ſichtlich blieb unter Mitwirkung anderer Momente, welche 

die ernſte Fürſorge der Regierung für Förderung chriſtlichen 

Sinnes und Lebens in Schule und Haus bethätigen, das 

eingeſchlagene Verfahren, wenn auch fraglich iſt, ob es 

allein und für ſich zum Ziele geführt haben würde, nicht 

ohne geſegneten Erfolg. N 

Die Berufung angeſehener bekenntnißtreuer Geiſtlichen, 

die zugleich den Ruf treuen politiſchen Verhaltens hatten 

in die Provinzial-Conſiſtorien wendete dieſen in höherem 

Maße das Vertrauen ihrer Kirchenſprengel wieder zu, ohne 
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daß, wie jetzt wohl offen zu Tage liegt, die daran für die 

Einheit der Landeskirche geknüpften Beſorgniſſe ſich ver— 

wirklicht hätten. 

Unerwartet jedoch ſollte der Miniſter dieſe ſeine Wirk⸗ 

ſamkeit in Frage geſtellt ſehen. 

Bei Errichtung des im Januar 1848 eingesetzten und 

im April deſſelben Jahres wieder aufgelöſten evangeli- 

ſchen Ober-Conſiſtoriums hatte der erfahrene und 

umſichtige Eichhorn die Perſonal- und Anſtellungsſachen 

nicht dieſer Behörde, obwohl er deren Vorſitz behielt, über— 

weiſen, ſondern dem Miniſter der geiſtlichen Angelegen— 

heiten als ſolchem ausſchließlich vorbehalten laſſen, von 

dem richtigen Gedanken geleitet, daß dieſe wichtigen Ange— 

legenheiten zur Erledigung durch collegialiſche Beſchluß— 

faſſung nach Stimmenmehrheit ſich nicht eignen, ſondern 

ihrer Natur nach eine perſönliche Entſchließung, unter 

voller ungetheilter Verantwortlichkeit des Entſchließenden, 

erfordern. f 
Dieſe Einrichtung hatte nach Wiederherſtellung einer 

oberen Kirchenbehörde in ſofern ſich geändert, als dem 

unter einem eigenen Präſidenten eingeſetzten evangeliſchen 

Ober⸗Kirchenrath — der neue Name für das Ober⸗-Con⸗ 

ſiſtorium — neben dem Miniſter das Recht der Mitwir- 

kung in Perſonal- und Anſtellungsſachen zugeſtanden war. 

Der Miniſter ſah ſich daher, während und obwohl er den 

Vorſitz in der oberen Kirchenbehörde nicht mehr zu führen 

hatte und außer aller Verbindung mit ihr ſtand, auf 

ein bloßes Theilnahmerecht bei Stellenbeſetzungen be— 

ſchränkt. Als dieſes Recht — das einzige von Bedeutung, 

was ihm außer in externis geblieben — noch mehr be— 
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ſchränkt und auf ein bloßes votum negativum reducirt 

werden ſollte, glaubte dies Herr v. Raumer, der für ſeine 

Perſon die evangeliſchen Kirchenſachen unter den obwalten— 

den Umſtänden gern gänzlich abgegeben hätte, aus rein 

ſachlichen Gründen für ſehr bedenklich erachten zu müſſen. 

Er beſorgte davon eine totale innere Umbildung 

der herkömmlichen Stellung des geiſtlichen De— 

partements zu den verſchiedenen Kirchen- und 

Religionsgemeinſchaften, indem der Miniſter der 

geiſtlichen Angelegenheiten, was immer auch feine perſön— 

liche Ueberzeugung ſein möge, nothwendig in die Lage 

kommen werde, amtlich zur evangeliſchen Kirche ſich nicht 

anders zu ſtellen, als zu den übrigen Kirchengemeinſchaf— 

ten, ja vielleicht weniger wohlwollend und rückſichtsvoll 

als zu der andern, ſchon jetzt gleichberechtigten großen 

Kirche des Landes, die in die leere Stelle einzutreten gern 

bereit ſein werde. — Als eine fernere Folge des Projects 

erſchien ihm die weitere Trennung der Schule von 

der Kirche; da nach der beſtehenden Reſſort-Verfaſſung 

beide Gebiete in dem für beide eingeſetzten Miniſterium 

ihren oberſten Einigungspunkt und das gemeinſame Organ 

für einheitliche Behandlung der kirchlichen und der Unter— 

richts-Angelegenheiten fänden, jo werde eine grundſätzliche 

Schmälerung der miniſteriellen Attribute in Kirchenſachen 

eine weitere Lockerung des ohnehin loſen Zuſammenhangs 

zwiſchen Kirche und Schule unausbleiblich zur Folge haben 

und die Schule noch mehr zu einer bloßen Einrichtung 

des Staats machen. 
Bei ſo gewichtigen principiellen Bedenken widerrieth 

der Miniſter die intendirte Aenderung und bat, als dies 
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erfolglos blieb, um feine Entlaſſung, die jedoch, unter Be- 
zeigung der Allerhöchſten Zufriedenheit, in Gnaden abge— 

lehnt wurde. 

Die neue Einrichtung trat in's Leben und damit jede 

tiefere Einwirkung des Miniſters auf die interna der evan⸗ 

geliſchen Kirche in Wegfall, während die läſtige Seite ihrer 

äußern rechtlichen Vertretung und ihrer fin Anni lies 

Verſorgung ihm nach wie vor verblieb. 

Perſönlich fühlte der Miniſter ſich einer ſchweren Ber: 

antwortung enthoben und einer drückenden Laſt unerfreu- 

licher Zwiſchenverhandlungen, wie ſie ein gemiſchtes Reſſort 

auch bei beiderſeits beſtem Wollen ſtets zur Folge zu | 

haben pflegt; ob feine Amtsfreudigkeit im Uebrigen dieſelbe 

geblieben, mag auf ſich beruhen. 

Sicher ließ er an treuer Fürſorge für die externa 

der evangeliſchen Kirche jetzt es ſo wenig wie ehedem 

fehlen. — 

In dieſer Beziehung bleibt uns by Vollſtändigkeit 

wegen noch zu bemerken, daß er in Verein mit den übrigen 

Reſſort⸗-Miniſtern die bekannten Anordnungen herbeiführte 

für würdigere Feier der Sonn- und Feſttage, für 

Verlegung der Landwehr-Control-Verſammlun⸗ 

gen auf Werkeltage und für Befreiung der evange— 

liſchen Theologen vom einjährigen Militairdienſt. 

Nicht minder ließ er dem ſegensreichen Werk der 

General-Kirchen-Viſitationen, fo viel an ihm lag, 

die treueſte Unterſtützung angedeihen und entwickelte für 

Gründung neuer Parochieen und Pfarreien, 

Anſtellung von Hülfsgeiſtlichen, Erhöhung des 

Pfarreinkommens, würdigere Ausführung der 
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Kirchenbauten ze. unausgeſetzt eine erfolgreiche Thä— 

tigkeit. Air) 

Dabei verſtand er, mit Wenigem Haus zu halten 

und erlag nicht dem Vorwurfe, gegen Mängel und Fehl— 

gehen der Verwaltung in koſtſpieligen Neuerungen und 

großen Geldaufwendungen Abhülfe zu ſuchen; der Finanz⸗ 

miniſter wußte zu rühmen, daß von ſeinen Collegen der 

Cultusminiſter ihm der am wenigſten unbequeme ſei. 

Inſonderheit aber iſt an dieſer Stelle hervorzuheben, 

daß der Miniſter mit eben ſo großer Umſicht wie Unver— 

droſſenheit die ſchweren Verluſte, womit das neue Ablö— 

ſungsgeſetz die Kirchen, Pfarren, Schulen ꝛc. bedrohte, 

glücklich abzuwenden oder doch zu mindern wußte. 

Wir wiſſen wohl, daß, wenn der Menſch nicht vom 

Brod allein lebt, dies noch mehr von der Kirche Chriſti 

gilt, und wir überſchätzen deshalb den Beſitz und Rechts— 

ſchutz irdiſchen Gutes für ſie nicht. Wir wiſſen aber auch, 

daß, nachdem es Gott gefallen hat, Seine Kirche in Deut— 

ſchen Landen Hand in Hand mit der weltlichen Obrigkeit 

und Zug um Zug mit den ſtaatlichen Bildungen ſich 

ausbreiten, gründen und zu geſichertem Beſitz gelangen zu 

laſſen, dieſer Beſitz nicht angetaſtet werden kann, ohne 

großes Unrecht und ſchwere Verſündigung, und folgeweiſe 

nicht, ohne über das Land, wo ſolche Spoliation unge— 

hemmt und ungeſühnt ſich vollzieht, Gottes ſchweres Straf— 
gericht zu bringen. 

Auch um der Kirche und Schule ſelbſt willen war 

ein Einſchreiten von großer Bedeutung, da es um Mil— 

lionen jährlich ſich handelte, um Millionen, die 

nicht etwa der Armuth, ſondern im Weſentlichen den 

4 
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Wohlhabenden und Beſitzenden zu Gute gekommen fein 
würden. 

Deſſenungeachtet war die Vorbereitung und Durch— 

bringung der zur Abhülfe vorgeſchlagenen Maßregel nicht 

leicht. Nicht nur waren der Widerſtreit des entgegenſtehen⸗ 
den Privat⸗Intereſſes vieler Betheiligten zu überwinden, 

ſondern auch die aus dem allgemeinen Intereſſe der Lan⸗ 

descultur entnommenen Einwendungen. Dazu kam der 

Vorwurf neuer Bevorzugung der Kirche ꝛc. vor anderen 

Abgabeberechtigten und die ſchwer zu entkräftende Be⸗ 

hauptung, es ſei die projectirte Maßregel unvereinbar mit 

der im Art. 42 der Verfaſſungs-Urkunde gewährleiſteten 

Ablösbarkeit der Grundlaſten. 

Die Sachkenntniß und Entſchiedenheit des Miniſters 

wußte jedoch alle entgegenſtehenden Schwierigkeiten zu 

überwinden. Nach langen Vorbereitungen wurde im Früh⸗ 

jahr 1857 die Sache zum Abſchluß gebracht und unter 

dem 15. April das Geſetz publicirt, wonach feſte Abgaben 

an Körnern und Brennmaterial in natura fortzuentrichten 

ſind, für die übrigen Reallaſten aber eine in Geld abzu⸗ 

führende Roggenernte feſtgeſtellt wird, und Ablöſungen in 

Capital von der freien Vereinigung der Intereſſenten ab— 

hängig ſein ſollen. 



III. 

Katholiſche Kirche. 

Unter ungleich weitere und größere Geſichtspunkte als die 

am Schluß des vorigen Abſchnitts behandelten Gegen— 

ſtände fielen die Angelegenheiten der katholiſchen Kirche. 

Ihre zwar langſam, aber ſtetig angewachſene Bedeutung 

und ihre neueſte Geſtaltung in Preußen pflegt ſelten nach 

Gebühr beachtet zu werden trotz der Ankündigung, daß 

der letzte Schlag gegen den Proteſtantismus auf dem 

Brandenburgiſchen Sande fallen werde. Verſuchen wir mit 

einigen Worten ſie anzudeuten. 

Während in den außerdeutſchen Ländern entweder 

die Römiſche oder die Griechiſche oder die proteſt an— 

tiſche Kirche die allein berechtigte iſt, hat in dem Heimath— 

lande der Reformation von den zwei ſtreitenden Kirchen— 

parteien keine der andern Herr zu werden vermocht. Beide 

beſtehen nach Geſchichte und Staatsverträgen mit gleichen 

Rechten in Deutſchen Landen. Und dieſe kirchliche Spal— 

tung der Nation, die dem politiſchen Leben eine empfind— 

liche Schwächung bereitet, dem religiöſen und geiſtigen aber 

eine Freiheit, Fülle und Tiefe ohne Gleichen verleiht, iſt 

hinüber geleitet faſt in jeden Einzelſtaat. Als ob dem 

Deutſchen Volk die Aufgabe des geiſtigen Durcharbeitens 

und Durchkämpfens der kirchlichen Gegenſätze von Neuem 
4 * 
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und nachdrücklich hätte eingeprägt werden ſollen, waren 

den Staatsmännern des Wiener Congreſſes die Augen ge- 

halten, daß ſie bei den weiten Gebietsregulirungen an 

alles Andere eher dachten, als daran, welchem Bekennt— 

niß die „Seelen“ angehörten, die ſie dem einen oder 

andern Staate zur Completirung des ihm zugeſprochenen 

Länder- oder Einwohner-Quantums zuwieſen. 

Insbeſondere war hiervon Preußen betroffen worden. 

Wie noch bei jeder bedeutenderen und dauernden Gebiets⸗ 

erweiterung ſeit ſeiner Großmacht-Stellung hatte es wie⸗ 

derum vorwiegend katholiſche Landestheile erworben und 

darunter diesmal die älteſten und vornehmſten Sitze des 

Deutſchen Katholicismus, die, als auf den ſandigen Flächen 

und Moräſten der Stamm-Provinzen noch die Nacht fin- 

ſteren Heiden- und Barbarenthums gelagert, längſt be- 

rühmte Stätten chriſtlicher Geſittung und Bildung geweſen 

waren und durch alle Wechſelfälle kirchlicher und politiſcher 

Umgeſtaltungen hindurch ihren katholiſchen Character zu 

bewahren gewußt hatten. Bald ſollte ſich zeigen, was 
dieſer Zuwachs an Macht zu bedeuten habe; wohl konnte 

man ſagen: | 

Borussia nescit, 

Quod nova potentia erescit. 

Als trotz wohlwollendſter Fürſorge nicht nur für die 

allgemeine Wohlfahrt der neuen Provinzen, ſondern ſpeciell 

auch für die äußern Bedürfniſſe des dortigen katholiſchen 

Kirchenweſens die Staatsregierung, von den aufkläreriſchen 

und abſolutiſtiſchen Tendenzen des Altpreußenthums ver⸗ 

leitet, in der Frage von den gemiſchten Ehen mit 
dem Episcopat in Conflict gerathen war, hatte dieſer Con— 
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fliet mit der Niederlage der territorialiſtiſchen Staatsomni— 

potenz und dem eben ſo entſchiedenen wie nachhaltigen 

Siege der katholiſchen Kirche und Hierarchie geendet, und 

es datirt von da eine neue Epoche, deren Wirkungen für 

das öffentliche Leben weit über die damaligen Streit— 

Objecte und Parteien hinausgriffen. 

Als ſodann das Jahr 1848 zu den Umgeſtaltungen 

unſerer Verfaſſungszuſtände führte, die in der Urkunde 
von 1850 ihren ſchließlichen Ausdruck fanden, war es 

wiederum der Katholicismus, der vornehmlich gewonnen 

und einen Zuwachs an Rechts- und Machtſtellung erlangt 

hat, deſſen Tragweite noch kaum abzuſehen iſt. Die oben 

aus anderm Anlaß erwähnten Verfaſſungs-Beſtimmungen 

über das nunmehrige Verhältniß der Kirche zum Staat, 

die gegenüber den anderen Religionsgeſellſchaften aus nahe— 

liegenden Gründen großentheils in's Freie fielen und fallen 

mußten — gegenüber der katholiſchen Kirche, die in ihrer impo— 

ſanten und fein durchgebildeten Verfaſſung geeignete Or— 

gane hatte, um dieſe Ueberfülle von Gaben ſofort zu er— 

greifen und einzuheimſen, wurden ſie augenblicklich gewich— 

tige und praktiſche Realitäten. Emanation hier und An— 

eignung dort war wie Blitz und Schlag, wie ein Act, 

der eine neue Ordnung der Dinge in's Leben rief. 

Nachdem ſo die Sachlage ſich geſtaltet und im pro⸗ 

teſtantiſchen Preußen die katholiſche Kirche zum zweiten 

Mal einen großen unberechenbaren Schritt vorwärts ge— 

than hatte, wurde mit der ſtaatlichen Leitung ihrer Ange— 

legenheiten dem neuernannten Miniſter eine Aufgabe zu 

Theil, die nach demjenigen, was ſo eben über die that— 

ſächlichen und rechtlichen Umgeſtaltungen auf dieſem Gebiet 
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bemerkt worden, bei dem engen Zuſammenhang der katho⸗ 

liſchen Frage mit den Fragen der innern und äußern Po- 

litik und bei der ſtets erforderlichen Rückſichtsnahme auf 

die altpreußiſchen Traditionen und die wirklichen oder ver— 

meintlichen Intereſſen der evangeliſchen Kirche, als eine 

der ſchwierigſten in der Preußiſchen Staatsverwaltung be⸗ 
zeichnet werden muß. 

Der Miniſter, frei von rationaliſtiſchem Widerwillen 

und pietiſtiſcher Geringſchätzung gegen die katholiſche Kirche, 

war entſchloſſen, ihr mit voller Gerechtigkeit zu begegnen. 

Mehr empfänglich für fertige und abgeſchloſſene Geſtal— 

tungen, als für flüſſige noch nach Form und Ausdruck. 

ringende Erſcheinungen, konnte er ihrem feſten Lehrinhalt, 

ihrer ſtarken und ausgebildeten Verfaſſung, ihrer ſtraffen 

Disciplin ſeine Anerkennung nicht verſagen. Dieſe Aner⸗ 

kennung machte es ihm leicht, aufrichtiges Wohlwollen 

gegen ſie zu üben und ihren billigen Wünſchen fördernd 

entgegenzukommen. Zugleich aber war er viel zu ſehr 

Preuße und in specie auch preußiſcher Beamteter, um 

den Rechten des Staates zu nah treten zu laſſen, und 

wohl war er ſich bewußt, daß dieſer Staat, der geſchicht— 

lich aus der Reformation hervorgegangen, von der Kirche 

der Reformation nicht zu trennen ſei. 
An ſcharfen Conteſtationen über Sinn und Bedeu— 

tung der Verfaſſungs-Urkunde konnte es nicht fehlen, weder 

mit den katholiſchen Biſchöfen noch mit den katholiſchen 

Abgeordneten, die auf dem Landtage zu einer durch Zahl, 

Talent und Organiſation bedeutenden Stellung gelangt 

waren. 

Ungeachtet der großen Conceſſionen, die alsbald nach 
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dem Regierungsantritt feiner Majeſtät des Königs der Ta- 

tholiſchen Kirche gemacht waren (freier Verkehr mit Rom ze.) 

wurden faſt alle die gewichtigen Fragen wieder flüſſig, um 

welche ſeit dem Mittelalter der Streit zwiſchen beiden Ge— 

walten ſich gedreht hatte. 

Indem Art. 15 der Verfaſſungs-Urkunde der katho⸗ 

liſchen Kirche die ſelbſtändige Ordnung und Verwaltung 

ihrer Angelegenheit zugeſichert, ſchien jede Art von Gon- 

currenz und Mitaufſicht des Staats beſeitigt zu ſein. Die 

allgemeine Faſſung dieſes Artikels gab der Annahme Raum, 

daß die Kirche Roms in dem Hauptſtaat des Deutſchen 

Proteſtantismus nicht blos Freiheit und Autonomie, ſon— 

dern eine Selbſtherrlichkeit erlangt habe, wie ſelbſt in 

keinem katholiſchen Lande; danach wäre, was man ſeither 

in Concordaten mit dem Päpſtlichen Stuhl der Kirche nur 

theilweife und als vereinzelte Conceſſion zugeſtanden, hier 

in grundſätzlicher und uneingeſchränkter Allgemeinheit ga— 

rantirt worden. 

Ja, ſo ſehr hatten die Dinge ſich umgekehrt, daß, 

was früher als eine Vergünſtigung und ein Zugeſtändniß 

des Staates an die Kirche angeſehen worden, jetzt als 

eine läſtige Beſchränkung der Kirchenfreiheit und eine be— 

ſondere Prärogative des Staats erſcheinen konnte, z. B. 

das ſehr bedeutſame Recht der ſtaatlichen Concurrenz bei 

den Wahlen der Biſchöfe ze. auf Grund der Bulle de 

salute animarum. 

Die Frage, ob der status quo ante bis zu ſpecieller 

Regulirung durchweg aufrecht zu erhalten ſei, erwuchs in 

voller Schärfe für den Miniſter nicht; denn in vielen zum 

Theil wichtigen Punkten war bei ſeinem Amtsantritt be— 
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reits im entgegengeſetzten Sinne verfahren und das alte 

Recht für beſeitigt angenommen worden. Schon dies war 

von Bedeutung für ihn, und wo nicht ein dringendes 

Intereſſe oder ein ganz klares Recht des Staats zur 

Wiederumkehr nöthigte, beließ er es lieber bei der neu be— 

gonnenen Praxis, als daß er durch abermaligen Wechſel 

zu Beſorgniſſen und Mißtrauen gegen die Staatsregierung 

Anlaß geben mochte. Als Regel jedoch hielt er feſt, daß 

bis zu anderweiter Regulirung der ſeitherige Zuſtand auf— 

recht zu halten und ein einſeitiges, unvermitteltes Abgehen 

davon nicht zu dulden ſei. 

Inzwiſchen genügte dies nicht lange, und gegenüber 

dem Streben des andern Theils, auf Grund des Art. 15 

via facti den status quo zu ändern, mußte die Poſition 

der Staatsregierung immer mißlicher werden, wenn es nicht 

gelang, für die richtige Auslegung und Anwendung einen 

inneren objectiven Anhalt zu finden. Dieſer fand ſich; vor— 

nehmlich das ungeſtüme Drängen der andern Seite, die, 

ohne es wohl ſelbſt zu wiſſen und zu wollen, von der 

Gewalt des proclamirten Princips ergriffen, weit über das 

Maß des Zuläſſigen und Möglichen hinausgetrieben wurde, 

gab ihn an die Hand. 

Hatte nach Art. 15 die katholiſche Kirche ihre Ange— 

legenheiten ſelbſtändig zu ordnen und zu verwalten, ſo 

ſtand ein gleiches Recht in ſeiner Sphäre ſicher auch dem 

Staat zu. Der eine Satz war nicht minder richtig als der 

andere, wenn er auch nicht in der Verfaſſungs-Urkunde 

von 1850 ſtand. Indem daher der Miniſter einer abſtract 

gefaßten Autonomie der Kirche eine gleich autonome Stel— 

lung des Staats entgegenhielt und wiederholt geltend 
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machte, daß auch der Preußiſche Staat feine Ange 

legenheiten ſelbſtändig zu ordnen und zu ver 

walten habe, führte er die Frage auf ihre reale Baſis 

zurück. | 

Er erreichte damit, daß für die vielen und wichtigen 

Angelegenheiten, die dem gemeinſchaftlichen Gebiet beider 

Gewalten angehören und um die vorzugsweiſe, wenn 

nicht allein, es ſich handelte, die Nothwendigkeit gemein— 

ſamer Verſtändigung und Vereinbarung zur Anerkennung 

und Geltung kam. Hiermit war ein bedeutender Schritt 

für die Verwaltung gethan. Daß nicht alsbald auch ein 

formaler Abſchluß und eine urkundliche Feſtſtellung erfolgte, 

ließ freilich viele und wichtige Fragen in der Schwebe, 

bot aber den Vortheil, daß einem voreiligen Reſumiren 

und Codificiren vorgebeugt wurde. | 
In der laufenden Verwaltung ſuchte der Minifter 

die Einmiſchung in kirchliche Angelegenheiten thunlichſt zu 

vermeiden und in dieſem Sinne auch auf die Provinzial— 

Behörden einzuwirken. Vornehmlich war er bemüht, ſolche 

Streitſachen, in welchen, wie häufig der Fall, Privatrechte 

kirchlicher Natur concurrirten, der Entſcheidung durch die 

Adminiſtrativ⸗Behörden zu entziehen und auf den ordent— 

lichen Weg Rechtens zu verweiſen. Er verhehlte ſich nicht 

das Ungenügende und Bedenkliche des an keinerlei Rechts— 

Formen gebundenen Adminiſtrativ-Verfahrens und das 

Mißliche darauf gegründeter Entſcheidungen. Nirgends 

treten die Mängel mehr hervor, als in Streitfällen con— 

feſſioneller Art. Nichts kommt begreiflicher Weiſe der Erregt- 

heit der Gemüther gleich, die bei einmal entbranntem 
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Streit da ſich findet, wo die Angehörigen eines Ortes 

oder einer Gemeinde in zwei Bekenntniſſen auf verſchiede⸗ 

nem Wege ihre Seligkeit ſuchen. In ſolchen Fällen vor 

Allem erſchien es zur Sicherung der Autorität der zu 

treffenden Entſcheidung wünſchenswerth, daß dieſe nicht 

nur ſachlich auf gründlicher Inſtruction und geordnetem 

contradictoriſchen Verfahren beruhe, ſondern auch in der 

Form unter Gerichtshand und Siegel erfolge. 

Von großer Bedeutung für die Staatsregierung war, 
daß ihr das ſchon erwähnte Recht der Concurrenz bei den 

Biſchofswahlen ꝛc., nachdem es die octroyirte Verfaſſungs— 

Urkunde vom 5. December 1848 gänzlich in Wegfall ge 

bracht hatte, durch Art. 18 der revidirten Verfaſſung der 

Hauptſache nach, nämlich in ſoweit, als es „auf dem 

Patronat oder beſonderen Rechtstiteln beruht,“ 

erhalten geblieben. 

Der Miniſter gab der katholiſchen Kirche keinen An— 

laß, dieſe Retablirung zu beklagen. Ihm war es Gewiſſens— 

ſache, bei Wiederbeſetzung erledigter Biſchofsſitze 20. im 

Sinne ſeines Königlichen Herrn an erſter Stelle allein die 

kirchliche Tüchtigkeit der in Betracht kommenden Can— 

didaten in's Auge zu faſſen und nicht etwa, worin man 

ſonſt wohl eine beſondere Staatsweisheit gefunden, auf 

ſchwache, weltförmige, indifferente Männer ſein Augenmerk 

zu richten. Mit Recht war er der Meinung, daß dieſer 

Grundſatz zugleich im wohlverſtandenen Intereſſe des 

Staates liege, und nichts dem Gouvernement ſchlechtere 
Dienſte geleiſtet habe, als die anfängliche Nachgiebigkeit 

geſchmeidiger Prälaten; denn nur durch ihr Verhalten 

ſeien die Vorgänge möglich geworden, die der Regierung 
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fo große Verlegenheiten bereitet hätten und bei ganz ver- 

änderten Verhältniſſen bis zu dieſer Stunde Mißtrauen 

erregend fortwirkten. 

Gleiche Grundſätze und eine gleich richtige Würdigung 

der moraliſchen Kräfte in den Dingen leiteten ihn in der 

nie von der Tagesordnung kommenden Frage von den 

gemiſchten Ehen. 

Es fehlte nicht an einflußreichen Stimmen, welche, 

unbelehrt durch den Ausgang des Kölner Streites und 

ſeine Folgen, behufs thunlichſter Verſchmelzung der getrenn— 

ten Confeſſionen die Eingehung von Miſch-Ehen als im 

Staats⸗Intereſſe begründet darſtellten und deshalb verlang— 

ten, das Gouvernement ſolle ſeinerſeits derartige Eheſchlie— 

ßungen auf alle Weiſe fördern und erleichtern. Die Conſe— 

quenzen dieſer Auffaſſung lagen zu Tage; das Verhalten 

der Staatsregierung zu der katholiſchen Kirche wäre von 

der Wiederaufnahme und Verfolgung dieſer Tendenzen im 

innerſten Centrum influirt und unvermeidlich allſeitig im 

Joſephiniſchen Sinne beſtimmt worden. | 

Nicht minder, als ſolche Stimmen, wußte der Miniſter 

verwandte Rathſchläge allgemein kirchenpolitiſcher Art zu— 

rückzuweiſen, die, wie ſehr ſie auch augenblicklichen Ver⸗ 

legenheiten abhelfen zu können ſchienen, doch nicht einem 

Gedankenkreiſe angehörten, der auf Deutſchem Boden und 

an der Betrachtung der eigenthümlichen Entwickelung der 

kirchlichen Dinge in Deutſchland ſich gebildet. 

Dieſe verlor der Miniſter nie aus den Augen, und 

nie konnte er daher in Gefahr kommen, für die Behand— 
lung Preußiſcher und Deutſcher Zuſtände die anglikaniſche 

Anſchauung zum Muſter zu nehmen, welche in den Ka— 
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tholiken Diſſenter und in dem Papſt nur den Biſchof von 

Rom ſieht. 

Andererſeits widerſprach er mit nicht minderer Ent⸗ 

ſchiedenheit dem gleichfalls nach einem fremden Vorbilde 

formirten Antrage auf Einſetzung eines eigenen katholi— 

ſchen Cultusminiſters in Preußen. 

Sein Verhalten war kein willkürliches; es lagen ihm 

ſtets dieſelbe geſchichtliche Auffaſſung der gegebenen Ver— 

hältniſſe und dieſelben principiellen Zielpunkte zu Grunde. 

Wir glauben nicht fehlzugreifen, wenn wir als den Ge— 

danken ſeiner Verwaltung das Streben bezeichnen, unter 

Feſthalten an den poſitiven Grundgedanken der 

Deutſchen Reformation die gewaltigen Mächte der 

Autorität, Zucht und Erhaltung, welche der Katho— 

licismus birgt, für den Staat und ſeine Aufga— 

ben fruchtbar zu machen und ſie als Correctiv und 

Gegengewicht zu faſſen gegen die diſſoluten, vor— 

lauten und zerſetzenden Elemente des preußiſchen 

Weſens, die in der negativen Seite des Proteſtan— 

tismus unabläſſig Schutz und Halt ſuchen. 

Dieſe Auffaſſung, eines preußiſchen und conſervativen 

Staatsmannes in hohem Maße würdig, ſcheint ſich ihm 

weniger auf theoretiſchem wie auf praktiſchem Wege erge— 

ben zu haben als das ungeſuchte und deshalb um ſo 

beachtenswerthere Reſultat täglicher Wahrnehmungen und 

Erfahrungen in ſeiner, weite Gebiete des kirchlichen und 

politiſchen Lebens überſchauenden Amtsthätigkeit. 

Dabei fehlte es, wie bekannt, neben proteſtantiſchen 

Verdächtigungen nicht an katholiſchen Beſchwerden; man 

wird ſich erinnern, daß, ſo lange der Miniſter im Amt, 
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dieſe Beſchwerden einen ſtehenden Artikel in den Landtags— 

Verhandlungen bildeten. Sicher würde ein liberaler, reli⸗ 

giös indifferenter Staatsmann den Anſprüchen der Katho— 
liken in dem einen oder anderen Punkt mehr nachgegeben 

und dieſelben vorübergehend ſich mehr geneigt gemacht 

haben; nahe liegende Erfahrungen beweiſen ja, wie leicht 

und häufig der Katholicismus und Liberalismus ſich 

alliiren. Allein langen Beſtand hätte eine ſolche entente 

cordiale vorausſichtlich nicht gehabt. ö 
Auf die Dauer wird bei der hundertfachen Durch— 

ſchlingung der ſtaatlichen und kirchlichen Dinge und bei 

der Preſſion, die der moderne vielregierende Staat natur— 

gemäß auf die letzteren ausübt, jederzeit auch die katholiſche 

Kirche ihres ſelbſtändigen Organismus ungeachtet inne 

werden, ob die Hand, der die ſtaatliche Leitung ihrer An— 

gelegenheiten anvertraut iſt, ihr aus Indifferentismus 

oder in ſympathiſcher Anerkennung ihrer ſchriſtlichen 

Miſſion freie Entwickelung und Bewegung geſtattet. 

Wir zweifeln nicht, daß die Katholiken Preußens 

im Hinblick auf die Raumer'ſche Verwaltung dieſen Un— 

terſchied wohl erkannt haben oder noch erkennen werden, 

auch ohne Vergleichung ihrer Lage mit derjenigen ihrer 

Glaubensgenoſſen in mehr als einem katholiſchen Staat 

jenſeit des Rheins wie der Alpen. 

In ſolcher Erkenntniß aber liegt ein großer Fort— 

ſchritt, und dieſen Fortſchritt angebahnt und die Verein— 

barkeit aufrichtiger Förderung katholiſcher Intereſſen mit 

gläubig proteſtantiſcher und conſervativer Staatsanſchauung 

und Verwaltung thatſächlich in Preußen documentirt zu 

haben, halten wir für ein hervortretendes Verdienſt des 
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verewigten Miniſters. Ob dies offen anzuerkennen, aus 

Gründen, die wir beklagen, der andern Seite ſchwer fallen 

mag, — uns hindert das nicht, es in wahrer Katholicität 

freudig zu conſtatiren. Wir ſehen darin ein Pfand für das 

zunehmende Erkennen und Offenbarwerden der Solidarität 
aller conſervativen Intereſſen. Darunter aber verſtehen wir 

alle die Intereſſen, die in dem lebendigen Gott ihren 

Urſprung haben und, Seine Ehre ſuchend, zu Ihm 

zurückſtreben. 



IV. 

Oeffentlicher Unterricht. 

Ven einer Seite, die zu ſchmeicheln nicht gewohnt, iſt 

dem verewigten Miniſter noch bei Lebzeiten nachgerühmt 

worden, er habe im Bekenntniß der Kirche geſtanden, wie 

kein Chef des geiſtlichen Departements in Preußen vor 

ihm. Wie iſt dann — ſo hören wir fragen — ſeine 

Stellung geweſen zu freier Geiſtesbildung und Wiſſen— 

ſchaft? Zu dieſer Frage drängt auch, rein ſachlich be— 

trachtet, die amtliche Doppelſtellung des Cultusminiſters, 

wie ſie in den heutigen Staatsverhältniſſen begründet iſt. 

Suchen wir darüber und über das Verhältniß der 

Wiſſenſchaft in unſrem Staatsleben, das bekanntermaßen 

ſogar Gegenſtand verfaſſungsmäßiger Feſtſetzung geworden, 

uns mit Wenigem zu orientiren, um für ein unbefangenes 

Urtheil in dieſer ſchwierigen Materie eine möglichſt geſicherte 

Grundlage zu gewinnen. 

Der moderne Staat, indem er, ſeinem Extenſions— 

Triebe nachgebend, auch die Leitung der geſammten Volks— 

und wiſſenſchaftlichen Bildung über ſich genommen und 

zur Sache der Regierung gemacht, hat ſich einer ſchwer 

zu bewältigenden Aufgabe unterzogen. 

Mag man auf die Elementar- oder auf die Gelehrten— 

und Hochſchule blicken, hier wie dort erſchrickt man vor 
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der Laſt der Verantwortlichkeit ſolchen Unternehmens. 

Dort iſt es die unvertilgbare Reminiscenz an die alte 

Ordnung der Dinge — ſo alt wie Chriſtenthum und 

Cultur in Deutſchland — was uns ſagt, daß die Unter- 

weiſung der Jugend in den Elementen des Wiſſens 

Sache der Kirche iſt. In Bezug aber auf höheres 

Wiſſen und die Aufgaben des wiſſenſchaftlichen Lebens 
tritt als eigenthümliche Schwierigkeit das hervor, daß gei— 

ſtige Potenzen von ſolcher Wucht und Dimenſion officiell 

vom grünen Tiſch aus geleitet und regulirt werden ſollen. 

Dieſe Schwierigkeit ſteigert ſich durch das Verhältniß des 

Staats zu Kirche und Chriſtenthum; denn der moderne 

Staat, der Alles ſein will, will auch chriſtlich ſein. Wo⸗ 

her und wofür hätte er ſonſt ſeinen Cultusminiſter? 

Wer aber ſieht nicht, daß bei dem heutigen Stande 

der Wiſſenſchaft hier die ſchwerſten Conflicte nicht aus: 

bleiben können? Wer glaubt noch an eine Ausgleichung 

zwiſchen Wiſſen und Glauben, zwiſchen modernem und 

chriſtlichem Denken? Wohl hat die Wiſſenſchaft ſelbſt den 

Ruf zur „Umkehr“ erhoben und damit Zeugniß gegeben 

von den Kräften heilſamer Reaction, die in ihr leben. 

Allein hat dieſer Ruf nicht auch gezeigt und offenbar ge— 

macht, wie weit es gekommen mit dem Fehl- und Irre⸗ 

gehen eines Gott entfremdeten Denkens? Nach wie vor 
ſehen wir die wiſſenſchaftliche Welt von gewaltigen Kräf- 

ten der Verneinung erregt, die fortſchreiten bis zum Ver— 

leugnen nicht nur der chriſtlichen, ja überhaupt religiöſen, 

ſondern auch aller transcendentalen Anſchauungen. 

Iſt es nicht, als ob die Alleinherrſchaft einer von 

verhülltem Pantheismus zu nacktem Atheismus fort⸗ 



geſchrittenen Philoſophie nur gebrochen fei, um den noch 

troftloferen Lehren eines wüſten Materialismus Platz zu . 

machen, der gleichwohl für ſeine abſchreckenden Theorieen, 

wiſſenſchaftliche Stützpunkte ſucht? Und auch, wo 

nicht gerade ſyſtematiſch und bewußt den Grundwahr— 

heiten und Anſchauungen des Chriſtenthums entgegen— 

gearbeitet wird, wie verbreitet iſt nicht auch da die Ab— 

wendung von ihnen und das Erfülltſein mit allgemein— 

humaniſtiſchen Ideen oder auch wohl antik -heidniſchen 

Idealen! | 

"Kann und darf nun wiſſenſchaftlichen Strebungen 

und Leiſtungen, die auf ſolcher Baſis ruhen, um ihrer 

Abwendung vom Chriſtenthum oder ſelbſt um ihres aus— 

geſprochenen Gegenſatzes willen Duldung und Freiheit 

der Geſtaltung verſagt werden? Wenn aber nicht, wenn 

ihnen vielmehr nicht nur Duldung, ſondern nach dem 

Maße ihrer wiſſenſchaftlichen Bedeutung ſelbſt Anerkennung 

und Förderung von Staats wegen zu Theil wird, wie 

ſtimmt es dann, mit der einen Hand die Kirche Chriſti 

bauen, mit der andern die Kräfte, die bewußt oder 

unbewußt ihr entgegenarbeiten, ſammeln, berufen und 

ſtärken? 

Die Antwort auf dieſe Frage iſt nicht leicht, und 

doch ſoll ein Preußiſcher Cultusminiſter ſie nicht ſchuldig 

bleiben. 

Zuvörderſt wird er erwiedern können, daß ſein Amt, 

wenn ihm auch einzelne kirchenregimentliche Attribute ver— 

blieben ſind, weſentlich doch ein Staatsamt ſei, und des— 

halb ſeine Aufgabe für Realiſirung chriſtlicher Principien 

5 
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nicht weiter gehen könne, als der chriftlihe Charakter des 

Preußiſchen Staates. 

Er wird ferner hinweiſen auf die eigenthümliche 

Stellung gerade dieſes Staates zu Geiſtesbildung und 

Wiſſenſchaft, jo wie auf die beſondere Bedeutung der letz— 

teren unter den in Deutſchland obwaltenden kirchlichen 

und politiſchen Verhältniſſen. 

Wo in einer langen und bedeutſamen Epoche die 

Philoſophie im Geiſtesbunde mit Voltaire auf dem Königs⸗ 

thron geſeſſen, da wird ſchwerlich ein Cultusminiſter ihre 

Syſteme unter kirchliche Cenſur ſtellen wollen. Weder ein 

abſtractes Schriftprincip, noch ein kirchliches Sonderfymbol 

würde ihm dabei als Canon dienen können. Wenn ſelbſt 

in der Kirche und im kirchlichen Lehramt das geſchichtliche 
Bekenntniß kaum ſeine Autorität behauptet, kann es dann 

der Staat zum Richtmaaß machen für ſein Verhalten zur 

Wiſſenſchaft? Und welches Bekenntniß könnte dies auch 

ſein? Gilt nicht neben dem lutheriſchen das reformirte, 

neben der Augustana das Tridentinum? | 

Dies die kirchliche Seite; wie ſteht es um die po- 

litiſche? a RR 

Eine Preußiſche Wiſſenſchaft giebt es nicht, wohl 

aber eine Deutſche, und ſie iſt es, mit der der Preußi⸗ 

ſche Unterrichtsminiſter zu operiren hat. Wird nun die 

eben beſprochene kirchliche Spaltung noch überboten von 

der ſtaatlichen Zerſtückelung, kann es da bei der Natur 

des Deutſchen Geiſtes, der prädisponirt zu wiſſenſchaft— 

lichem Forſchen, die Gedanken der Menſchheit bald nach-, 

bald vorzudenken hat, Wunder nehmen, wenn in dem 

ſolchergeſtalt zwiefach zertheilten Deutſchland die Wiſſen— 
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ſchaft ſchon vermöge ihres univerfell nationalen Charakters 

eine jeden Einzelſtaat und jedes Einzelbekenntniß überflü— 

gelnde Macht bildet? Je weniger der einheitlich nationale 

Gedanke auf den großen gottgeordneten Gebieten der Kirche 

und des Staats zu vollem, unbeengtem Ausdruck kommt, 

deſto ſtärker iſt ſein Pulsſchlag im Bereich des wiſſen— 

ſchaftlichen Lebens; hier giebt es keine Zoll- und Grenz— 

pfähle. 

Der Deutſche Staatsmann iſt an erſter Stelle 

Preuße oder Oeſterreicher ꝛc.; der Deutſche Krieger trägt 

die ſchwarz⸗weiße oder die ſchwarz-gelbe Kokarde — der 

Deutſche Gelehrte aber iſt und bleibt an erſter Stelle 

Deutſcher, gleichviel ob ſein Lehrſtuhl in Berlin oder Mün— 

chen oder ſelbſt in Zürich ſteht. Nach dem Maß ſeines 

Geiſtes und Wiſſens iſt er der Mann des geſammten 

Deutſchlands, der den Particularismus der Einzelſtaaten, 

in allem Andern fo ſpröde und excluſiv, um feinen Befit 
mit Eiferſucht werben ſieht. 

Die Macht, der er dient, man kann ſie die dritte 

Deutſche Großmacht nennen, ſowohl was ihre Selbſtändig— 

keit wie ihren geiſtigen Einfluß betrifft. 

Wir können ſie nicht ohne Weiteres loben, dieſe 

Präponderanz und Großmachts-Stellung der Wiſſenſchaft 

im Deutſchen Leben; ſie iſt anomal und nur gedenkbar 

in der Quaſi-Anarchie eines gebrochenen sacerdotium und 

imperium über Germanien. Allein wir müſſen ſie als 

Thatſache conſtatiren, als Thatſache von intenſiv größter 

Bedeutung, die der Natur der Sache nach kaum irgendwo 

ſtärker ſich äußert, als in Preußen, das, hervorgegangen 

aus dem Schisma der abendländiſchen Kirche und neu— 
5 
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gegründet auf den Trümmern des Reichs, einerſeits auf 

dem gleichen Princip der Bewegung ruht, andererſeits 

dasjenige Land iſt, das aus dem großen Scheidungs- und 

Auflöſungs⸗Proceß am meiſten vor allen andern die Ele— 
mente Deutſchen Geiſtes und Lebens in ſich hinüber zu 

retten und ſtaatlich zu verarbeiten gewußt hat. 

Preußen alſo kann die Deutſche Wiſſenſchaft am we— 

nigſten als ein Fremdes ſich fern halten. Es muß ſie 

vielmehr als ein ihm geſchichtlich eingepflanztes Lebens— 

Element erkennen, dem es Pflege und Schutz, vor Allem 

aber die Freiheit zu gewähren hat, ſich nach ſeinen 

eigenen Geſetzen zu geſtalten. 

Dies iſt es, was, wie in den weiland Deutſchen 

Grundrechten, ſo in dem ſprichwörtlich gewordenen Artikel 

20 der Verfaſſungsurkunde ſeinen Ausdruck gefunden hat, 

und wenn es auch eine ſchwere Verirrung des codificiren⸗ 

den Conſtitutionalismus bleibt, ſolche Allgemeinheiten zu 

Verfaſſungsſätzen zu erheben, ſo iſt doch zuzugeben, daß 

ſachlich in dieſem Falle nicht fehlgegriffen und nur aus⸗ 

geſprochen iſt, was in Preußen immer gegolten hat, und 

ſo lange dieſer Staat ohne Gleichen mit ſich und ſeiner 

Geſchichte im Einklang bleibt, auch ferner Geltung be— 

haupten wird. f | 

Muß nach Vorſtehendem der Wiſſenſchaft eine auto— 

nome Stellung zuerkannt werden, ſo doch keine ſouveräne. 

Mit derſelben Beſtimmtheit, wie wir jene anerkennen, 

müſſen wir dieſe beſtreiten. Daß zwiſchen beiden ſcharf 

unterſchieden werde, iſt von größter Bedeutung, zumal 

Preußen neben ſeiner Deutſchen, zugleich eine Europäiſche 

Machtſtellung zu wahren und zuletzt doch, wie noch in 
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friſchem Andenken, für alle Extravaganzen und liberaliſi⸗ 

renden Experimente der Kleinen mit ſeinen Bajonetten 

einzutreten hat. Allein jene Unterſcheidung giebt für das 

Verhalten des unter der Laſt des Alles Wollens und 

Sollens faſt erliegenden Staates zur Wiſſenſchaft ein feſtes 

Princip an die Hand und beſtimmte Geſichtspunkte, die 

der Unterrichts-Verwaltung zum Anhalt dienen können. 

Auch wo dieſes Princip erkannt iſt, wird es freilich 

an innern Conflicten und Widerſprüchen nicht fehlen. Auch 

werden dieſe Widerſprüche nicht gering, ſie werden indeß 

nicht ſtärker ſein, als ſie in einer Welt ſtreitender und 

im Streit ſich entwickelnder Gegenſätze das Leben des 

Einzelnen wie der Geſammtheit hundertfach bietet. 

Der Preußiſche Cultusminiſter, wenn er neben dem 

Weizen das Unkraut nicht bloß dulden, ſondern vielfach 

ſelbſt pflegen und begießen muß, er hat mit des Säe— 
manns Knechten der Zeit der Ernte ſich zu getröſten. Er 

hat als Staatsmann mit gegebenen Factoren und nicht 

mit idealen Größen zu rechnen und als Chriſt, wenn er 

den Widerſtreit ſeiner Aufgaben fühlt, ſich geſagt ſein zu 

laſſen, was von der „Geduld der Heiligen“ geſchrieben 

ſteht. Seine Action, wenn auch perſönlich ſchwieriger und 

verantwortungsvoller, wird ſachlich doch um ſo freier und 

entſchiedener zugleich ſein können, je mehr er im Bekennt— 

niß und geſunden Glauben der Kirche ſteht. 

Ein gläubiger Chriſt und treuer geiſtlicher Miniſter 

braucht alſo mit Nichten ein ſchlechter Unterrichts miniſter 

zu ſein. 

Fragen wir nun, ob in der oben beſchriebenen Weiſe 

Herr v. Raumer, deſſen kirchliche Stellung wir kennen, 



70 

fein Verhältniß zu Geiſtesbildung und Wiſſenſchaft aufge- 

faßt und die Förderung der Intereſſen des wiſſenſchaft— 

lichen Lebens nach den dieſem ſelbſt inwohnenden Geſetzen 

als ſeine Aufgabe erkannt hat, ſo kann es kaum auffallen, 

einer verneinenden Antwort und dem Urtheil zu begegnen, 

der verewigte Miniſter ſei nicht genug ein Mann der 

Wiſſenſchaft geweſen. Wird dieſes Urtheil näher dahin 

formulirt, daß die Aufgaben der wiſſenſchaftlichen Welt 

ſeinem gewohnten Geſichtskreiſe fern gelegen und er vor— 

nehmlich die Maßſtäbe kirchlichen Intereſſes und ſtaatlicher 

Ordnung an ſie herangebracht habe, ſo wird das, auf 

die Zeit ſeines Amtsantrittes bezogen, kaum als ein Vor⸗ 

wurf gelten können, wenn man ſich erinnert, daß die 

offene Revolution, vor welcher den „Staat der Intelligenz“ 

die emſig gepflegte Wiſſenſchaft nicht geſchützt hatte, ſo 

eben erſt und zwar nicht auf wiſſenſchaftlichem Wege 

niedergeworfen war. 

Ferner hüte man ſich, Freiheit der Wiſſenſchaft und 

Pflege derſelben zu identificiren und vom Staat im 

Intereſſe der erſtern zu viel der letztern zu fordern. Der 

Staat giebt nicht und kann nicht umſonſt geben. Eine 

von oben her gepflegte und organiſirte „Wiſſenſchaft und 

ihre Lehre“ wird trotz Artikel 20 alles Andere eher als 

„frei“ ſein; qui prend se vend, ſagt das Franzöſiſche 

Sprichwort. Auch wird der Staat, wennſchon er nicht 

umhin kann, von den verſchiedenen Strömungen und 

Richtungen des wiſſenſchaftlichen Lebens genau Kenntniß 

zu nehmen und hier fördernd, dort abwehrend einzutreten, 
ſeinerſeits wohl thun, eingedenk der im Reiche der Geiſter 
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ihm geſetzten Schranken, die Grenzen ſeiner Einwirkung 

möglichſt eng zu ziehen. 

Die Erinnerung an eine priveligirte Staats-Philo— 

ſophie, an ihr künſtliches Etabliren durch den einen und 

ihr planmäßiges Deplaciren durch den anderen Miniſter 

war damals noch zu neu, als daß ſie nicht hätte zur 

Warnung dienen ſollen, wenn es deſſen für Herrn v. 

Raumer überhaupt bedurft hätte. 

Dem war nicht ſo. Wir kennen ihn ſchon genugſam, 

um zu wiſſen, daß ihm ſeiner ganzen Art nach die Ver— 

ſuchung zuweit gehenden ſtaatlichen Eingreifens fern lag; 

nicht aus Indolenz oder Mangel an Intereſſe und Ver— 

ſtändniß für wiſſenſchaftliche Strebungen und Leiſtungen, 

ſondern aus dem eben angedeuteten principiellen Grunde. 

Stets blieb er ſich bewußt, daß es hier um Arbeit in 
einem geiſtigen Stoff ſich handle, der zu fein, als daß 

nicht die harte Berührung officieller Hände leicht ihm mehr 

ſchaden, als nützen könne. 

Das ſchloß nicht aus die treuſte und umſichtigſte 

Fürſorge für die Intereſſen der Wiſſenſchaft, ſoweit ſolche 

in die Sphäre amtlichen Handelns fällt, und noch weni— 

ger die volle Anerkennung ihrer Freiheit und Selb— 

ſtändigkeit. | 

Dieſe ſachlich zurückhaltendere Stellung, deren Gren— 

zen wohl hin und wieder zu eng gezogen wurden, und 

die uns ſchon bekannte knappe, oft kurz abſchneidende 

perſönliche Art des Miniſters machte es dem „Deutſchen 

Profeſſor“ nicht immer leicht, ſich in ſeinen Anſchauungen 

verſtanden, in ſeinen Strebungen genugſam gewürdigt 

zu wiſſen, und ungern vermißte die gelehrte Welt, an 
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mancherlei Rückſichten und Aufmerkſamkeiten gewöhnt, daß 

von ihr und ihrer Bedeutung äußerlich ſo wenig gemacht 

wurde. Allein je länger deſto mehr wich das Gefühl der 

Fremdheit und äußern Zurückſetzung vor dem überwinden- 

den Eindruck der innern Wahrhaftigkeit, Unparteilichkeit 

und Sachkunde, die ſich in allen Maßnahmen der Unter⸗ 

richts- Verwaltung kundgaben. 

Was zunächſt die Univerſitäten betrifft, ſo konnte 

es bei näherem Bekanntwerden mit ihrer Verfaſſung und 

Wirkſamkeit nicht fehlen, daß der Miniſter mit pietäts⸗ 

voller Anerkennung erfüllt wurde gegen dieſe ehrwürdigen 

wiſſenſchaftlichen Corporationen, das durch alle Wechſel— 

fälle politiſcher Umbildungen auf uns eka, Erbe 

einer großen Vergangenheit. 
Wohl verhehlte er die vorhandenen Mängel ſich 

nicht, nicht die Schattenſeiten der ungeordneten Freiheit 

des Studirens, des loſen Verhältniſſes zwiſchen den afa- 

demiſchen Lehrern und Schülern. Allein wie ſehr er es 

auch beklagte, daß die heutige Univerſität, ſtatt das aka⸗ 

demiſche Sein und Leben in ſeiner Totalität zu erfaſſen, 

der ſtudirenden Jugend nur wiſſenſchaftliche Vorleſungen 

biete, beſchied er ſich, daß ihr der verlorene Charakter 

einer wahren alma mater für genoſſenſchaftliche Heran⸗ 

bildung der Jugend in ſittlich ſtärkender Zucht und geord— 

neter Freiheit nicht wieder gewonnen werden könne ohne 

thätige Mitwirkung der hierzu jetzt nicht befähigten Kirche. 
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Jeder Gedanke an organiſche Aenderungen in der 

Verfaſſung und Einrichtung der Univerſitäten blieb ihm 

hiernach fremd. Um ſo mehr ließ er den Schutz und die 

Pflege des Beſtehenden auf der alten überkommenen Baſis 

ſich angelegen ſein, ſtets bemüht, Alles zu vermeiden und 

den Univerſitäten fern zu halten, was bei Profeſſoren oder 

Studirenden das Gefühl hergebrachter akademiſcher Frei— 

heit und das Bewußtſein einer geachteten, dem gewöhn— 

lichen Treiben entrückten Lebensſtellung hätte beeinträchti- 

gen können. 

Bei dieſer Auffaſſung ergab ſich als das weitaus 

Wichtigſte ſeiner Aufgabe die Beſetzung der Lehr— 

ſtühle. Daran beſonders hatte Geiſt und Richtung der 

Verwaltung ſich zu zeigen, daran ſich zu bethätigen, ob 

die Wiſſenſchaft nach ihr fremden Geſichtspunkten oder 

nach „innerhalb der Welt des wiſſenſchaftlichen Geiſtes 

gewonnenen Maßſtäben“ behandelt werden ſolle. Nie, ſo 

glauben wir, hat in dieſer Beziehung der Miniſter ge— 

ſchwankt, nie iſt er darüber in Zweifel geweſen, daß hier 

die wiſſenſchaftliche Befähigung und Tüchtigkeit das Ent— 

ſcheidende ſei, und dagegen alles Andere, ſoweit es nicht 

contra bonos mores verſtoße, als untergeordnet zurück— 

treten müſſe. 

Mittelmäßige oder unbedeutende Docenten, ſo lange 

beſſere Kräfte zu erlangen waren, nur deshalb zu berück— 

ſichtigen, weil ihnen ſogenannte gute Geſinnung oder auch 

eine langjährige akademiſche Wirkſamkeit zur Seite ſtehe, 

ließ er ſich nie herbei. Es gehörte zur Aufrechthaltung 

dieſes Grundſatzes nicht geringe Feſtigkeit; allein weder 
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durch Mitleid noch durch empfehlende Protection ließ der 

Miniſter jemals zu bewußten Abweichungen ſich beſtimmen. 

Als willkommene Stütze benutzte er die Facultäten, 

deren Gutachten er, ſo weit irgend thunlich, zu beachten 

pflegte, was dieſe Körperſchaften zu um ſo gründlicherer 

Prüfung ihrer Vorſchläge veranlaßte. Niemals — fo ver- 

ſichern ſachkundige und durchaus unparteiiſche Notabilitäten 

— ſei der Stimme der Facultäten ſo viel Beachtung von 

Oben her zu Theil geworden. Es war dies recht eigent⸗ 

lich der der Anſpruchsloſigkeit und Gewiſſenhaftigkeit des 

Miniſters entſprechende Weg, die Laſt ſeiner Verantwort— 

lichkeit erlaubterweiſe zu vermindern. Wurden ſolchergeſtalt 

die Univerſitäten ſelbſt wieder mehr als ſeither Organe 

für verantwortliche Mitregierung im Bereich des geiſtigen 

und wiſſenſchaftlichen Lebens, ſo lag darin nicht nur eine 

Neubelebung des corporativen Elements, ſondern auch 

das, beredter als Worte zeugende, thatſächliche Anerkennt⸗ 

niß, daß der Wiſſenſchaft eine freie und autonome Stel⸗ 

lung gegönnt werde. 

In ſtrenger Zurückweiſung alles Mittelmäßigen und 

Unbedeutenden, wo beſſere Kräfte zu haben waren, ſah 

der Miniſter zugleich das einzige ihm zu Gebote ſtehende 

Mittel, ungeeignete Perſönlichkeiten von der Habilitirung 

als Privat-Docenten fernzuhalten; denn eine directe Con— 

currenz hierbei ſteht der Unterrichts-Verwaltung nicht zu 

und auch die Prüfung der Facultäten kann der Natur 

der Sache nach den nöthigen Schutz nicht immer verlei— 

hen. Als erfolgreich ergab ſich dagegen, daß thatſächlich 

und klar documentirt werde, die akademiſche Laufbahn ſei 

nicht andern Zweigen des öffentlichen Dienſtes vergleichbar, 
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wo man bei fleißiger Arbeit im Laufe der Jahre ſtets 

eine gewiſſe Stellung erreichen könne — ſie ſei vielmehr 

eine ganz anders geſtaltete Lebensbahn, auf der nur 

hervorragende Gaben und Leiſtungen Erfolg zu erwarten 

und der weniger begabte junge Leute daher von Hauſe 

aus fern zu bleiben hätten. 

Obwohl der Minifter auf den Wechſelverkehr zwiſchen 

den Preußiſchen und übrigen Deutſchen Hochſchulen im 

Intereſſe der Wiſſenſchaft großes Gewicht legte, war er 

doch vorſichtig bei der Berufung von Ausländern, die 

nur zu oft inmitten der inländiſchen Facultäten und nach 

deren Maßſtäben gemeſſen, die erregten Erwartungen 

unerfüllt gelaſſen haben. Jedoch ſäumte er niemals, auf 

fremde Gelehrte alsdann zu recurriren, wenn ſolchen für 

ihr Fach und die Stelle, um die es ſpeciell ſich handelte, 

nicht gleich tüchtige inländiſche Kräfte gegenüber geſtellt 

werden konnten. Solchergeſtalt ſind während ſeiner Ver— 

waltung mehr als zwanzig Profeſſoren vom Ausland 

berufen worden. 

Umgekehrt verfehlte er nicht bedeutende Gelehrte, die 

nicht alsbald durch gleiche oder beſſere Kräfte zu erſetzen 

waren, ſoweit thunlich, den inländiſchen Univerſitäten zu 

erhalten, und es kommen die Fälle dieſer Art an Zahl 

jenen Berufungen von auswärts beinah gleich. 

Auch hier jedoch ging der Miniſter mit großer Vor— 

ſicht zu Werke und vermied es ſtreng, leicht zu erſetzenden 

Mittelmäßigkeiten aus Anlaß auswärtiger Berufungen — mit 

denen es ohnehin oft eine eigene Bewandniß hat — übertrie— 

bene mit den Rückſichten gegen verdiente Collegen ſchwer ver— 

einbare Bewilligungen zu machen. — Er beſorgte andern— 
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falls ein unruhiges äußerliches Treiben, bei dem eher 

alles Andere, als wiſſenſchaftliches Verdienſt und ſittlicher 

Werth zur Geltung kommen werde. 

Die den vorſtehenden Geſichtspunkten entſprechende 

Behandlung der Verhältniſſe führte dazu, daß der Perſonen⸗ 

Beſtand an den inländiſchen Univerſitäten nicht in Stagna⸗ 

tion gerieth, vielmehr durch Beförderung, Wechſel und 

Ergänzung in lebendiger Bewegung erhalten wurde. 

Erhebliche Schwierigkeit hierbei bereitete der Umſtand, 

daß die Entfernung alternder ſtumpf gewordener Profeſſo— 

ren durch Penſionirung nicht gebräuchlich und deshalb 

das rechtzeitige Gewinnen friſcher Lehrkräfte auf dem in 

allen anderen Verwaltungszweigen üblichen Wege nicht 

erreichbar iſt. Daher war es von großer Wichtigkeit, daß 

der Miniſter durch mühſame Verhandlungen den Grund— 

ſatz zur Anerkennung brachte, daß in Fällen dieſer Art 

bei vorhandenem Bedürfniſſe außeretatmäßiger Berufungen 

das Gehalt des Erſatzmannes extraordinär zu gewähren 

ſei. Es iſt in Ausführung dieſes Grundſatzes, daß, unter 

ungeſchmälerter Erhaltung des mit der akademiſchen Lehr— 

freiheit eng verwachſenen Herkommens, eine Reihe der 

bedeutendſten Namen den Preußiſchen Univerſitäten theils 

erhalten, theils gewonnen worden ſind; die Geſammtzahl 

beläuft ſich auf weit über zwanzig. 

Nach Vorſtehendem und Angeſichts der vielen Beru— 

fungen ſolcher Männer, die in kirchlicher und politiſcher 

Beziehung für ausgeſprochene Gegner der vom Miniſter 

vertretenen Anſchauungen gelten mußten, mag man beur⸗ 

theilen, ob wirklich nach zu engen das Intereſſe der 

Wiſſenſchaft gefährdenden Geſichtspunkten verfahren iſt. 
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Dieſe Klage zielt eigentlich auch wohl auf Anderes 

— was oben näher angedeutet worden —; in dem hier 

in Frage ſtehenden, weſentlich doch entſcheidenden Punkt 

iſt ſie ſicher nicht zu begründen. Widerſtrebte es uns nicht, 

beſtimmte Namen zu nennen, wir würden faſt aus jeder 

Disciplin einen ſpeciellen Belag für unſere Anführung 

und das ſelbſtverleugnende Verfahren des Miniſters bei— 

bringen können. Ja, fo ſehr ward das wiſſenſchaftliche 

Intereſſe vorangeſtellt, daß an der Berliner Univerſität, 

der einzigen, wo die Statuten die Zugehörigkeit zur chriſt— 

lichen Kirche nicht ausdrücklich erfordern, ein jüdiſcher 

Privat⸗Docent von ausnehmender Tüchtigkeit, um ihn dem 

Inlande zu erhalten, zum außerordentlichen Profeſſor der 

Medicin befördert wurde. 

Daß der Miniſter im Uebrigen gegen die allgemei— 

nen Deductionen aus Artikel 4 und 12 der Verfaſſungs— 

Urkunde den chriſtlichen Charakter der Univerſitäten nach 

Maßgabe ihrer Statuten aufrecht zu erhalten und zu 

ſchützen wußte, bedarf kaum einer beſonderen Bemerkung. 

Seine Stellung zu dieſer wichtigen Principienfrage docu— 

mentirte er ſogleich nach ſeinem Amtsantritt dadurch, daß 

er die Weigerung der juriſtiſchen Facultät zu Breslau, 

einen jüdiſchen cand. jur. zur Doctor-Promotion zuzulaſſen, 

für gerechtfertigt erklärte. 

Auch zeigte ein bekannter Vorgang an der zuerſt 

genannten Univerſität, daß er zwiſchen Autonomie und 

Souveränität der Wiſſenſchaft zu unterſcheiden wiſſe und 

mit Nichten der Meinung war, darüber: was wiſſen— 

ſchaftlich begründet und zuläſſig ſei, und was nicht, 
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Namens des Staats ſich des eigenen amtlichen Urtheils 

zu begeben. 

Im Uebrigen blieb ſelbſt für die Theologie mit der 

aus ihrer beſonderen Stellung zur Kirche und deren Be— 

kenntniß ſich ergebenden Maßgabe die wiſſenſchaftliche 

Tüchtigkeit das hauptſächlichſte Kriterium und gegenüber 

dem oft erhobenen Vorwurf einſeitiger Begünſtigung einer 

beſtimmten Richtung, erſcheint die Bemerkung am Ort, 

daß unter dieſer Richtung die „lutheraniſche“ nicht gemeint 

ſein kann. Denn vor Augen liegt die Thatſache, daß in 

den bedeutendſten theologiſchen Facultäten des Inlandes 

dieſe Richtung kaum noch vertreten iſt und in Folge da- 

von unſere jungen Theologen in früher unerhörter Zahl 

ausländiſche Hochſchulen beſuchen. 

Erwägt man, daß wie hier die Rückſicht auf die 

Union theologiſche Notabilitäten, deren Berufung im rein 

wiſſenſchaftlichen Intereſſe indicirt geweſen ſein würde, den 

Preußiſchen Univerſitäten fern hielt und daß für manche 

Fächer, z. B. Kirchengeſchichte, unter den für etwaige Be— 

rufung in Ausſicht zu nehmenden Männern bedeutende 

Specialitäten überhaupt nicht vorhanden waren, ſo läßt 

dies die Schranken erkennen, die auch dem eifrigſten und 

ſorgſamſten Thun auf dieſem Gebiete geſetzt ſind. 

Wir erinnern hier ſogleich noch an den ſchon oben 

angedeuteten Umſchlag des frühern Intereſſes an der 

ſpeculativen Philoſophie, dem nunmehr eine beklagens— 

werthe Gleichgültigkeit und Abſtumpfung gefolgt war. 

Daß der Miniſter hierauf und auf die unter dem wach— 

ſenden Einfluß der Naturwiſſenſchaften zunehmende mate— 

rialiſtiſche Denkungsweiſe mit Beſorgniß blickte und ſeiner— 



79 

ſeits nichts verſäumte, was dazu beitragen konnte, zu 

philoſophiſchen Studien anzuregen und auch auf wiſſen— 

ſchaftlichem Gebiet die Materie durch den Geiſt zu über⸗ 

winden, konnte in die Augen tretende ſchnelle Erfolge 

nicht wohl äußern. Es hinderte nicht die Klage über 

mangelnde Pflege der Philoſophie und Geiſteswiſſen⸗ 

ſchaften; nur Eines wurde dabei überſehen — daß ein 

neuer Fichte oder Hegel, um vom Preußiſchen Eultus- 

miniſter berufen werden zu können, vorher in Wirklichkeit 

hätte exiſtiren müſſen. 

Die Alles berührende Kirchenfrage griff auch in 
dieſes Gebiet hinüber. 

Den vielerörterten Wunſch der Katholiken, die 

Akademie zu Münſter zu einer vollſtändigen Univerſität 

erweitert zu ſehen, hielt der Miniſter für gerechtfertigt, 

unter den obwaltenden Perhältniſſen aber für unaus⸗ 

führbar. Um dennoch die Anſtalt nach Möglichkeit zu 

heben, forgte er für die Gründung von drei neuen Pro- 

feſſuren in der philoſophiſchen Facultät, was zur Folge 

hatte, daß die dortigen Studirenden zur Erlangung der 

Anſtellungsfähigkeit fortan nicht noch eine andere Hoch— 

ſchule zu beſuchen brauchen. Für die beiden paritätiſchen 
Univerſitäten Bonn und Breslau wurde grundſätzlich feſt— 

geſtellt, daß außer für Kirchenrecht und Philoſophie auch 

für Geſchichte jederzeit ſowohl katholiſche als evangeliſche 

Docenten angeſtellt werden ſollten. Bei Beſetzung der 

Lehrſtühle für die katholiſche Theologie waren die gleichen 

Grundſätze leitend, wie bei den Biſchofswahlen; im Verein 

mit den betreffenden Diöceſan-Biſchöfen, denen beſtim— 

mungsmäßig ein Recht der Mitwirkung zuſteht, ließ der 
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Miniſter ſich ſtets die Gewinnung folder Männer ange 

legen ſein, die mit gründlicher wiſſenſchaftlicher Bildung 

eine entſchieden kirchliche Geſinnung verbanden. 

Von allgemeinen Maßregeln erwähnen wir nur die 

Erhöhung der Beneficien für unvermögende Studirende, 

die allein durch ſachgemäße Beſchränkung der Verwendung 

der Kirchen-Collecten bloß zur Unterſtützung von Theologen 

erreicht wurde, und die Anordnung, wonach alle Bene— 

ficiaten ſich von Zeit zu Zeit einer Prüfung vor einem 

Mitgliede ihrer Facultät zu unterziehen haben. Dieſe 

Anordnung, an ſich als eine Vermehrung der Controle 

durch Prüfungen nicht ohne Bedenken, hat ſich nament— 

lich inſofern bewährt, als ſie nicht ſelten zur Anknüpfung 

näherer Beziehungen zwiſchen den Studirenden und Pro— 

feſſoren Anlaß gegeben und dadurch den Punkt getroffen 

hat, der faſt allgemein als einer der ſchwächſten in der 

jetzigen Geſtaltung des akademiſchen Lebens empfunden 

wird. 

In ſeinem Bemühen, auf ein gründlicheres und ern— 

ſteres Studium der Jurisprudenz durch veränderte 

Einrichtung der erſten juriſtiſchen Prüfung hinzuwirken, 

fand der Miniſter an der Stelle, deren Mitwirkung er 

dazu bedurfte, keine Unterſtützung. Ungern ſtand er von 

dem Plane ab, überzeugt, daß die nachläſſige Art, wie 

die juriſtiſchen Studien auf der Univerſität betrieben wer⸗ 

den, — man vergleiche nur äußerlich mit dem durch— 

ſchnittlichen Fleiß und Eifer der Medieiner, Philologen 

und Theologen den zur Regel gewordenen Unfleiß der 

Juriſten — in Verbindung mit den Einflüſſen des Allge— 

meinen Landrechts, weſentlich zu der Verflachung beigetragen, 
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die der Preußiſchen Jurisprudenz nicht ohne Grund vor- 

geworfen wird. Damit doch etwas geſchehe in dieſer wich— 

tigen Angelegenheit, ließ er ſich die weitere Ausdehnung 

und Förderung der Seminar-Einrichtung bei den juriſtiſchen 

Facultäten angelegen ſein. An einigen Univerſitäten hatte 

er die Genugthuung, die Sache, für die er auch die Geld— 

mittel zu beſchaffen wußte, einen guten Fortgang nehmen 

zu ſehen. 

Für die Verbeſſerung der äußeren Stellung der 

Profeſſoren, der ordentlichen ſowohl wie außerordent— 

lichen, wurde Erhebliches gethan; allein die neuen Gehalts— 

bewilligungen und Gehaltszulagen für die Letztern betru— 

gen nah an 25,000 Thaler jährlich. Nicht minder geſchah 
Bedeutendes für Erweiterung, beſſere Ausſtattung und 

Neuerrichtung wiſſenſchaftlicher Inſtitute — Bibliotheken, 

Kartenſammlungen, Anatomieen, Kliniken, chemiſche Labo— 

ratorien, botaniſche Gärten, Gewächshäuſer ꝛc. — 

Alles dies vollzog ſich geräuſchlos und möglichſt in 

der Stille, was ganz dem anſpruchsloſen Sinn des 

Miniſters entſprach, freilich aber nicht der Weg war, ihm 

den Ruf eines Mäcen zu verſchaffen. 

Mit den Gymnaſien verhielt es ſich in ſofern ähn— 

lich, wie mit den Univerſitäten, als ein Bedürfniß zu or— 

ganiſchen Umgeſtaltungen bei ihnen ebenfalls nicht vor— 
handen war. Auch hier alſo ſah der Miniſter als ſeine 

hauptſächlichſte Aufgabe an die treue Pflege und Fortbil— 

6 
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dung des Beſtehenden. Es mußte dies aber, wie wir 

ſeines Orts ſehen werden, doch zu tieferem Eingreifen 

führen und zu ſachlichen une von erheblicher und 

bleibender Bedeutung. 

Als nächſtes und weſentliches Erſorberniß einer tüch⸗ 

tigen Schulverwaltung ergab ſich die Herbeiführung fort— 

geſetzter perſönlicher Kenntnißnahme von den inneren und 

äußeren Verhältniſſen der einzelnen Anſtalten durch die 
Departementsräthe des Miniſteriums. 

Beide — der evangeliſche wie der katholiſche Mini— 

ſterialrath, ſelbſt Philologen und Schulmänner von Fach 

— revidirten daher alljährlich im Turnus die Gymnaſien 

der verſchiedenen Provinzen. Nicht nur unmittelbar war 

die perſönliche Einwirkung bei dieſen Reviſionen von Be⸗ 

deutung; ſie war auch dadurch von Wichtigkeit, daß ſie 

für die Centralſtelle die genaue Bekanntſchaft mit denjeni⸗ 

gen Perſönlichkeiten vermittelte, welche für die Director— 

und Schulrathſtellen in Ausſicht zu nehmen waren. 

Indem der Miniſter zur Penſionirung älterer ſchwacher 

Directoren ſtets bereitwillig die Hand bot, wurde durch 

Berufung jüngerer tüchtiger Kräfte ein bedeutſamer Wechſel 

im Perſonal herbeigeführt und ſolchergeſtalt in einfachſter 

Weiſe eine tiefgreifende Einwirkung auf das Gedeihen der 

davon betroffenen Anſtalten geübt. 

Die Zahl der letztern war bedeutend; ſie betrug mehr 

als die Hälfte der ſämmtlichen Gymnaſien der Monarchie. 

Nicht weniger als 72 neue Ernennungen zu Directorſtellen 

haben während der Verwaltung des Miniſters ftattgefun- 

den. Bei der Wahl leiteten ihn die uns ſchon bekannten 
Grundſätze. Wie viel ihm auch — hier noch mehr als 
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bei Univerſitätslehrern — chriſtliche Erkenntniß und Ueber⸗ 

zeugung galt, ſah er doch an erſter Stelle auf gründliches 

Wiſſen und bewährtes Lehrgeſchick. Nur wo dies mit guter 

Geſinnung vereinigt war, konnte er Vertrauen faſſen; 

wer blos letztere als Empfehlung producirte, war nicht 

ſein Mann. 

Eine Vereinfachung und anderweite Regulirung des 

Unterrichts und Studiums auf den Gymnaſien war ſeit 

lange als ein Bedürfniß empfunden und ſchon vom Mi- 

niſter Eichhorn beabſichtigt worden. Aus der über deſſen 

Verwaltung im Jahre 1849 erſchienenen Schrift wiſſen 

wir, mit wie umfaſſenden Plänen dieſer Staatsmann auch 

auf dem Gebiet des Schulweſens umgegangen iſt, und 

daß einen integrirenden Theil des aus erklärlichen Grün— 

den unausgeführt gebliebenen großen Reform-Projects auch 

der obige Gegenſtand bildete. 

Herr v. Raumer glaubte letztere nicht auf ſich be— 

ruhen laſſen zu dürfen und hielt dafür, daß eine Reviſion 

und Aenderung des Lectionsplanes und des Regle— 

ments für die Abiturientenprüfungen ſehr wohl als 

eine für ſich beſtehende Maßregel durchgeführt werden 

könne. Getreu jedoch ſeiner Art, wollte er auch hier nicht 

ein Neues hinſtellen, vielmehr das Alte nur reinigen und 

fortbilden. Nach dieſem Geſichtspunkte wurde, unter gründ— 

licher Vorberathung mit den competenten Organen der 

Schulverwaltung, ein verbeſſerter Lehrplan aufgeſtellt und 

dem entſprechend ſodann das Prüfungs-Reglement modi- 

fieirt. Beide Maßnahmen kamen im Januar 1856 zum 
Abſchluß. 

Ihr Zweck iſt, den Gymnaſial-Unterricht wiſſenſchaft— 
| 6 
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licher und bildender zu geſtalten, die alten Sprachen 

wieder mehr in den Mittelpunkt zu ſtellen, Unnöthiges zu 

beſeitigen, die Zahl der Unterrichtsſtunden zu beſchränken 

(auf 30 in der Woche), die ſchriftlichen Arbeiten auf ein 

richtiges Maß zurückzuführen, bei der Abiturientenprüfung 

den Nachdruck auf die Hauptwiſſenſchaften zu legen u. ſ. w. 

Sowohl im Princip wie in Bezug auf die Ausfüh⸗ 

rung wurde den getroffenen Anordnungen faſt ungetheilte 

Anerkennung zu Theil. Sie haben ſich durchaus bewährt 

und bezeichnen einen bedeutenden Schritt in der Richtung 

des: non multa sed multum, was fo leicht zum Motto 

genommen und doch ſo ſchwer befolgt wird. Einem Mann 

aber, der ſelbſt nach jener Regel ſeinen inneren Menſchen 

gebildet hatte, dem ſchlichte Gründlichkeit und Wahrheit 

über Alles ging, ſollte es nicht verſagt bleiben, eine für 

das geiſtige Wohl der nachwachſenden Jugend fo bedeut— 

ſame Maßregel durchzuführen. | 

Gern wäre der Minifter von der formal-grammati- 

kalen Behandlung der alten Sprachen noch mehr abge: 

gangen und zu den Wegen zurückgekehrt, auf denen man 

— wie er meinte — ehedem fertig lateiniſch ſprechen und 

ſchreiben gelernt habe. Wir wiſſen aber, wie ſehr Maß⸗ 

halten und vorſichtiges Einlenken ſeine Sache war. 

Schon vor der Reviſion des Lectionsplanes und 

Prüfungs⸗Reglements war im Geiſt derſelben und in 

gleicher Richtung darauf hingewieſen worden, daß die 

unverſtändige Ueberlaſtung der Schüler, ſowohl in der 

Klaſſe wie durch häusliche Arbeiten, zu vermeiden ſei. 

Sonſt — ſo war des Miniſters Meinung — habe man 

mehr in den Lehrſtunden gelernt, jetzt ſolle Alles in 
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unlebendiger Weiſe dem häuslichen Fleiße überlaſſen 

werden. 

Eine Reihe allgemeiner Verfügungen über einzelne 

Punkte des Gymnaſialweſens übergehend, bemerken wir, 

daß die tüchtige Vor- und Ausbildung der Lehrer 

dem Miniſter beſonders am Herzen lag. Nicht nur wurde 

dieſer Geſichtspunkt bei Beſetzung der akademiſchen Lehr⸗ 

ſtühle für Philologie ſpeciell in's Auge gefaßt und den 

beſtehenden philologiſchen Seminarien große Sorgfalt zu— 

gewendet. Auch auf Neues dieſer Art wurde Bedacht ge— 

nommen und zu dem Ende verſuchsweiſe die Einrichtung 

getroffen, tüchtigen, durch Lehrgeſchick und anregende Kraft 

ſich auszeichnenden Schulmännern junge Philologen zu 

praktiſcher Anleitung zur Lehrthätigkeit zuzuweiſen. Eine 
ſolche ſeminarartige Einrichtung für den Unterricht in der 

Mathematik hat in Berlin ſich in hohem Maße bewährt 

und ſteht bis heut in gedeihlicher Wirkſamkeit. 
Ein noch weiter gehender Schritt in ähnlicher 

Richtung war die Gründung eines Conviets an der 

Kloſterſchule zu Magdeburg für junge Theologen, 

die ſich dem Lehrerberuf widmen wollen. — Daß 

letzteres wieder mehr als ſeither geſchehe, darauf wurde 

in aller Weiſe hingewirkt, namentlich im Intereſſe 

der pädagogiſchen Aufgaben des Gymnaſiums; denn 

außer Zweifel und tief in der Sache gegründet iſt es, 

daß die erziehende Seite des Lehrerberufs von Theo— 

logen innerlicher und ernſter erfaßt zu werden pflegt, als 

von reinen Philologen, Mathematikern u. ſ. w. — Es 

wurde daher für Einrichtung beſonderer Vorleſungen für 
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junge Theologen geſorgt und dieſen für das Oberlehrer- 

Examen angemeſſene Erleichterung gewährt. 

Die äußere Lage der Gymnaſial-Lehrer zu 

verbeſſern, war die Regierung ſeit lange bemüht geweſen. 

Weil man aber in gewohnter Weiſe zu ſehr generaliſirt 

und ſchematiſirt hatte — nach der präſumtiven Theuerung 

der Orte waren die Gymnaſien in drei Klaſſen getheilt, 

mit beſtimmten Normalſätzen der Lehrergehalte, die einen 

Staatszuſchuß von 200,000 Thalern jährlich erfordern 

ſollten — war nichts oder doch nichts 0 Nennens⸗ 

werthes geſchehen. 

Der Miniſter, entſchloſſen, die Sache nicht in statu 

quo zu laſſen, nahm ſie nach ſeiner Art in ganz concreter 

Weiſe auf, überzeugt, daß ſie andernfalls abermals nur 

unnütze Schreiberei zur Folge haben werde. Von Auf 

ſtellung allgemeiner Gehaltsſätze und Beanſpruchung be— 

deutender Staatszuſchüſſe abſtrahirend, faßte er an erſter 

Stelle je nach den localen Verhältniſſen eine Aufbeſſerung 

der unzureichenden Lehrergehalte aus den vorhandenen 

Stiftungsfonds, aus den Mitteln der betreffenden Com⸗ 

mune oder aus Erhöhung des Schulgeldes u. ſ. w. in's 

Auge; erſt wenn aus dieſen Quellen wirklichen Mängeln 

nicht abgeholfen werden könne, ſollte aus Staatsfonds eine 

mäßige Beihülfe gewährt werden. 2 

Der nach dieſen Geſichtspunkten entworfene und 

durchgeführte Plan hat zur Folge gehabt, daß in der Zeit 

von 1851 bis 1858 mit Hinzurechnung des 1854 bewil⸗ 

ligten mäßigen Staatszuſchuſſes von 10,000 Thalern das 

Gehalt der Gymnaſial-Lehrer in Preußen um beinah 

110,000 Thaler jährlich erhöht worden iſt. Dieſes bedeu— 
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tende Reſultat, das eine Erhöhung von ungefähr 13 Pro— 

cent der vorhandenen Gehaltsſätze herbeigeführt hat, war 

wiederum erreicht in einfacher und geräuſchloſer Weiſe und 

ohne eine weitere als die eben gedachte Belaſtung der 

Staatskaſſe. 
Fügen wir noch hinzu, daß in dem oben bezeichneten 

Zeitraum vierzehn neue Gymnaſien entſtanden ſind — 

2 in Preußen, 1 in Poſen, 4 in Pommern, 2 in Bran⸗ 

denburg, 3 in Weſtfalen, 2 am Rhein — mit einem 

Lehrergehalt von beinahe 124,000 Thalern, und daß von 

1853-1858 die Zahl der Schüler um mehr als 3000, 

die der Lehrer aber um beinahe 100 ſich vermehrt hat, 

ſo zeigt dies den günſtigen und blühenden Zuſtand des 

Gymnaſialweſens unter der Raumer'ſchen Verwaltung. 

Der Miniſter hatte an dieſer gedeihlichen Entwickelung 

von Anfang an einen beſonders warmen Antheil genommen. 

Selbſt ein tüchtiger Kenner der alten Sprachen 

und durchdrungen von ihrer Grund legenden Bedeutung 

für höhere Geiſtesbildung, hatte er auf dem Gymnaſium 

gern in Lateiniſchen, ja ſelbſt Griechiſchen Verſen ſich ver— 

ſucht. Als nach ſeiner Berufung an die Spitze der Unter— 

richts⸗Verwaltung im Stettiner Gymnaſial-Programm zwei 

von ihm dort zurückgelaſſene carmina saecularia — das 

eine über die Chriſtianiſirung Pommerns — zum zweiten 

Mal der Oeffentlichkeit übergeben wurden, war ihm das 

ein ermunternder Zuruf aus der Zeit des Lernens in die 

Zeit des Wirkens, eine willkommene Mahnung, den Gym— 

naſien mit der claſſiſchen Bildung, der ſeine Verſe ihre 

Form verdankten, zugleich die Segnungen des Chriſtenthums 
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zu fichern, deſſen Einführung in die heimathliche Provinz 

ihren Inhalt bildet. 

Wie viel auch in beiderlei Hinſicht geſchehen war, 

befriedigte es doch ſeine Anſprüche bei weitem nicht. 

So beklagte er, daß ſeine Anordnungen wegen Er— 

leichterung der Gymnaſial-Reviſionen durch die General- 

Superintendenten, die er aus eigenem Antrieb zur Stär⸗ 

kung des kirchlich-religiöſen Elements getroffen, ſo wenig 

benutzt worden ſeien und ſo geringe Erfolge gezeigt hätten. 

Eine größere Theilnahme und Thätigkeit erkannte er in 
Bezug auf die katholiſchen Gymnaſien den betreffenden 

Biſchöfen zu, lebhaft bedauernd, daß was an evangeliſchen 

Anſtalten in kirchlicher und religiöſer Beziehung geſchehen 

ſolle, jederzeit allein von Anordnungen der Staatsbehörden 

erwartet werde, die der Natur der Sache nach gerade in 

dieſem Punkte ſtets auf beſondere Schwierigkeiten ſtießen 

und ſtoßen müßten. 
Bei Allem, was er ſelbſt in dieſer Richtung that, 

war er in erhöhtem Maße beſtrebt, nichts zu über⸗ 

eilen und alles bloß Aeußerliche und auf den Schein 

Gerichtete zu vermeiden; inſonderheit ſtreng wurde dar— 

auf gehalten, daß der Charakter der Gymnaſien als ge⸗ 

lehrter Anſtalten vor jeder Beeinträchtigung bewahrt bleibe. 

Während ſo die Entwickelung der Gelehrten-Schulen 

in lebendiger Weiſe fortſchritt, blieb die der Real- und 

höheren Bürger-Schulen nicht zurück, wenn ſie auch 

in anderer Richtung ſich entwickelte, als die enthuſiaſtiſchen 

Fürſprecher dieſer Anſtalten erwartet hatten. 

Die Annahme, es könne der Real-Unterricht für höhere 

Zwecke und ſelbſt für die Univerſitäts-Laufbahn die Gymna⸗ 



89 

ſial⸗Bildung erſetzen, war längſt geſchwunden. Sie hatte 

umgekehrt einer Auffaſſung Platz gemacht, die ſelbſt Kauf- 

leute, Fabrikanten, Landwirthe u. ſ. w. beſtimmte, ihre einem 

gleichen Lebensberuf fih widmenden Söhne lieber einem 

Gymnaſium als einer Realſchule anzuvertrauen und die 

zur Folge hatte, daß auch für verſchiedene Zweige des 

Staatsdienſtes, für welche bis dahin die Realſchul-Bildung 

genügt hatte, die Vollendung des Gymnaſial-Curſus ge⸗ 

fordert wurde. | 

Bereits vor Erlaß der betreffenden Anordnung, die 

vom Departement des Handels ohne vorgängige Commu— 

nication mit dem Miniſter getroffen war, hatte Letzterer 

einer anderweiten Regulirung der Verhältniſſe der Real— 

und höhern Bürgerſchulen ſeine beſondere Aufmerkſamkeit 

zugewendet. Dieſe Regulirung erſchien nothwendig auch 

wegen des wieder ſchärfer herausgebildeten Gymnaſial— 

Princips der Gelehrtenſchule, ſie wurde es um ſo mehr 

durch die eben erwähnte beſchränkende Anordnung in Be— 

treff des Staatsdienſtes. Noch vor Abſchluß der eingelei— 

teten Verhandlungen erreichte die Amtsführung des Mini- 

ſters ihre Endſchaft. 

Für die Verbeſſerung der äußeren Lage der Lehrer 

an den Real- und höheren Bürgerſchulen wurde in glei— 

cher Weiſe und mit gleichem Erfolge geſorgt, wie für die 

Gehaltserhöhung der Gymnaſial-Lehrer. 

Was die Volksſchule betrifft, ſo iſt oben bereits 

auf deren kirchlichen Urſprung und Charakter hingewieſen. 
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Ihren Zuſammenhang mit der Kirche zu ſtärken und neu 

zu beleben, war des Miniſters eifriges und klar ausge⸗ 

ſprochenes Beſtreben. Er ſah den Staat gewiſſermaßen 

nur als Depoſitar an, der dieſes wichtige Gebiet für die 

Kirche und deshalb im Geiſte derſelben zu leiten habe. 

Hiermit war ein fruchtbares Princip gewonnen für die 

Behandlung dieſer ihrer Natur wie ihrem Umfang nach 

ſo überaus bedeutenden Aufgabe. f 

Nahe an 3 Millionen ſchulpflichtiger Kinder — im 

Jahre 1857 nach genauer Ermittelung 2,943,569 — 

zählt der Preußiſche Staat. Welche Laſt der Verantwort⸗ 

lichkeit für die Schulverwaltung, dieſe Seelen mit geiſtiger 

Nahrung zu verſorgen, ja dafür ein Zwangsrecht zu ha— 

ben, realiſirbar durch Geldſtrafen und Gensdarmen! 

Was beſagt es doch für die hohe Staatsgewalt, in 

die Klippſchule herabzuſteigen und über Lautir- und 

Schreibmethode, über Leſefibel und Wandtafel executoriſche 

Anordnungen zu treffen! Und wie ſtimmt dieſer bis in 

die feinſten Details entwickelte verfaſſungsmäßige Schul— 

zwang mit der gleichfalls verfaſſungsmäßigen Glaubens⸗ 

und Gewiſſensfreiheit? — Daß dieſer innere Widerſpruch 

des doctrinär⸗continentalen Liberalismus die Verantwort⸗ 

lichkeit der Schulverwaltung nicht mindern kann, liegt 

auf der Hand. 

Das Preußiſche Elementar-Schulweſen, hohen Lobes 

würdig wegen des Eifers und der opferwilligen Fürſorge 

für Volksunterricht und Volksbildung, und mit Recht be— 

rühmt wegen der bedeutenden Leiſtungen für die formale 

äußere Seite ſeiner Aufgabe, war doch in Bezug auf den 

inneren Kern und die Ausdehnung der in Wirkſamkeit 
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geſetzten Bildungsmittel bald nach feiner Neubegründung 

Gegenſtand ernſteſter Bedenken geworden. 

Wenn uns berichtet wird, daß kein Staat jemals 

für Volksbildung ſo große Mittel aufgeboten und ſo große 

Kräfte in Bewegung geſetzt habe, als Preußen unter dem 

Miniſterium Altenſtein, ſo erfahren wir gleichzeitig, daß 

ſchon dieſem Staatsmanne ſelbſt die Beſorgniß vor einem 

Fehlgehen in der gewählten Richtung und vor ungeſun— 

der Ueberſpannung der neu etablirten Seminarbildung 

nicht fern geblieben ſei. Von ſeinem Königlichen Herrn 

bedarf es darüber kaum der beſonderen Verſicherung. Auch 

ohne die ausdrücklichen Kundgebungen, die deshalb vor— 

liegen, würden wir wiſſen, daß des Königs nüchtern prak— 

tiſcher Blick über die verderblichen Folgen des neuen Sy⸗ 

ſtems der Lehrerbildung ſich nicht täuſchen konnte. 

Dieſe Erkenntniß ſteigerte ſich unter der folgenden 

Regierung, wo alsbald und aus den verſchiedenſten Grün— 

den alle Geiſter der Negation wach gerufen wurden. 

Kaum daß ein anderer Zweig ſeiner mühſamen Verwal— 

tung dem Miniſter Eichhorn mehr Sorge und Noth 

bereitet hat, als das Volksſchulweſen — das verhätſchelte 

Kind des von der Kirche emancipirten Zeitgeiſtes. Wir 

erinnern nur an die Vorgänge auf einzelnen Seminaren, 

die bis zur Schließung und Auflöſung führten, an den 

demonſtrativen Charakter der Peſtalozzi-Stiftung, an das 

Auftreten und die ſchließliche Amtsenthebung des Vaters 

der „Deutſchen Pädagogik“. 

Allgemein wurden die Mißſtände der Seminarbildung 

empfunden. Sprichwörtlich war die Halbwiſſerei, der Dün— 

kel, das anmaßliche, unzufriedene und ſelbſtgerechte Weſen 
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eines normalen Seminarjüngers, der in der dumpfen Luft 

ſeiner engen Schulſtube auf Reform und Weltverbeſſerung 

ſann. 

Zunächſt wäre eine Verbeſſerung ihrer eigenen Lage 

dieſen armen Leuten wohl zu wünſchen geweſen. Allein 

auch in dieſer Beziehung geſchah ungeachtet der beſten 

Vorſätze in Wirklichkeit ſo gut wie Nichts. — Es blieb 

der bedenkliche Widerſpruch zwiſchen einer zu hoch gegrif— 

fenen Vorbildung und einer zwar höchſt ehrenwerthen, 

aber doch inferioren und kümmerlichen Lebensſtellung in 

voller Spannung. 

Nec vitia nostra nec remedia pati possumus“ — 

war die Signatur dieſes peinigenden Zuſtandes. Das 

Jahr 1848 brachte die tiefen Schäden vollends zum Auf— 

bruch. Wohl kein Stand hat ein verhältnißmäßig größeres 
Contingent für offene und heimliche Agitation und Hetzerei 

geſtellt, als der Stand der Elementar⸗Lehrer; es erfüllte 

ſich das Dictum: „der edle Pädagog werde ſich 

Rebellen erziehen.“ | 

Zunächſt fehlte es den Tribunen der Volksſchule an 

äußeren Erfolgen nicht. Die Regierung ſelbſt veranſtaltete 

in der Sturmperiode des tollen Jahres amtliche Lehrer— 

Verſammlungen zur Berathung der Schulfrage, und auch 

als die wilden Waſſer der Empörung ſich ſchon verlaufen 

hatten, ſah man im Hotel des Unterrichtsminiſters noch 

eine Conferenz von Seminar -⸗Directoren tagen. 

Wichtiger aber, weil bleibender waren die erhöhten, 

ſchwer wiegenden und noch ſchwerer zu erfüllenden Zu— 

ſagen der Verfaſſungs-Urkunde, auch der revidirten, ob— 

wohl dieſe gegen die octroyirte ſchon erheblich zurücktrat. 
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Indeß waren es eben nur Zuſagen; denn vorſorglich ver- 

ordnete Artikel 112, daß bis zum Erlaß des vorbehalte— 

nen Unterrichts⸗Geſetzes es bei den jetzt geltenden geſetz— 

lichen Beſtimmungen ſein Bewenden behalte. 

So war denn wiederum in der Wirklichkeit nichts 

geändert. Die Seminare konnten ihr hohes Weſen ruhig 

forttreiben und die armen Schullehrer ruhig forthungern. 

Momentan zwar dämpfte die eingetretene Reaction 

die ſeminariſtiſchen Prätenſionen; die neue Staatsanwalt— 

ſchaft wetteiferte mit den Regierungen, durch Criminal— 

und Disciplinar-Unterſuchungen die Reihen der welt— 

verbeſſernden Jugendlehrer zu lichten. Allein im All 

gemeinen hatte doch „die gewandelte Staatsform“ mit 

ihren „Verheißungen“ und „Gewährleiſtungen“ die lange 

genährten Anſprüche und Erwartungen wiederum geſteigert 

und das Nichterſcheinen des Unterrichtsgeſetzes bot für 

erneute Agitation eine allezeit bequeme Handhabe. 

Es war ein ſtetiges Verharren, ja Fortſchreiten in 
einer fehlerhaften Richtung, das um ſo verhängnißvoller, 

je mehr und beſtimmter das Uebel, an dem man krankte, ſeit 

lange empfunden und erkannt war. Auch über das Heilmittel 

war man längſt nicht in Zweifel; allein es zu appliciren, 

dazu hatte bis jetzt Niemand ſich entſchließen können, ob— 

wohl unter dem Miniſterium Ladenberg dahin zielende 

Maßregeln ernſtlich vorbereitet worden ſein ſollen, ja im 

Einzelnen wirklich Hand ans Werk gelegt war. 

Den entſcheidenden Schritt in der Sache zu thun, war 

jedoch erſt Herrn v. Raumer vorbehalten. Er that ihn in 

ſeiner Weiſe mit Umſicht, Beſonnenheit und ohne Oſtentation. 

Zunächſt war er darüber nicht im Zweifel, daß eine 
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innere Reform des Elementar⸗Schulweſens Hand in Hand 

zu gehen habe mit der lange verſäumten Verbeſſerung 

der äußeren Stellung der Lehrer, daß Beides aber, 

wolle man Ernſt machen und nicht wiederum die Aus⸗ 

führung in's Ungewiſſe ſchieben, von dem angekündigten 

Unterrichtsgeſetz — alſo von gleichzeitiger legislativer Re— 

gulirung der Univerſitäten, Gymnaſien ꝛc. — ſtreng ge— 

trennt zu halten ſei. 

Die weitere Frage, ob zum Zweck u Erhöhung der 

Lehrergehalte ein Einſchreiten der Geſetzgebung erforderlich 

und rathſam, mußte aus mehr als einem Grunde ver- 

neinend beantwortet werden. Nicht weniger die Beſtim⸗ 

mungen der Verfaſſungs-Urkunde, namentlich über die 

Aufhebung des Schulgeldes, wie das andauernde Provi- 

ſorium in der Gemeinde-Verfaſſung, mit welcher die 

externa der Ortsſchule im engſten Zuſammenhange ſtehen, 

würden unlösbare Schwierigkeiten bereitet haben. Auch 

fand der Miniſter für den nächſten Zweck eine admini⸗ 

ſtrative Regulirung ausreichend, indem nach ſeiner Anſicht 

das beſtehende Recht den Regierungen unzweifelhaft die 

Befugniß gab, den unzureichend beſoldeten Lehrern durch 

Erhöhung des Schulgeldes, oder durch directe Heranziehung 
der zur Erhaltung der Schule Verpflichteten ein den Local- 

verhältniſſen entſprechendes Einkommen zu vermitteln. 

Auf dieſer Grundlage wurden im Frühjahr 1852 

die nöthigen Anordnungen getroffen, unter Voranſtellung 

der Geſichtspunkte, daß es nur um Befriedigung der 

dringendſten Bedürfniſſe ſich handeln und von Aufſtellung 

allgemeiner Normalſätze nicht die Rede ſein könne. Die 

Feſtſtellung des zu gewährenden Einkommens nach mäßigen 



95 

Anſprüchen, unter genauer Berückſichtigung der örtlichen 

Verhältniſſe, blieb dem pflichtmäßigen Ermeſſen der im 

Uebrigen mit genauer Inſtruction verſehenen Regierungen 

überlaſſen. Wo die Kräfte der Verpflichteten nicht aus⸗ 

reichten, wurde eine Beihülfe aus Staatsmitteln in Aus⸗ 

ſicht geſtellt. 

Den näheren Verlauf der von oben her energiſch 

fortbetriebenen Angelegenheit darzulegen, iſt hier der 

Ort nicht. Wir bemerken bloß, daß ein Bedürfniß zur Er⸗ 
höhung des Lehrer⸗Einkommens vornehmlich nur da her— 

vortrat, wo die Lehrer nicht zugleich Kirchenbeamte 

(Küfter)*) waren und nicht aus älteren Dotationen Natura⸗ 

lien zu beziehen hatten, daß die getroffenen Anordnungen, 

wenn auch Reclamationen der Verpflichteten nicht ganz 

ausblieben und einzelne Provinzialbehörden mehrfach der 

Anregung bedurften, im Allgemeinen ſich als höchſt ange— 
meſſen erwieſen haben und der Erfolg die gehegten Er— 

wartungen übertroffen hat. | 

Die Summe, um welche mit Hinzurechnung der aus 

Staatsmitteln gewährten Zuſchüſſe das Lehrer-Einfommen 

— und zwar feſt und dauernd — verbeſſert iſt, betrug: 

am Ende des Jahres 1852 33,634 Thaler 

„ 5 8 8 1853 82,652 „ 

„ " 5 4 1854 169,8 en 

5 10 1 i e DB 
18386 296,920 
„ P * * 1857 426,762 „ 

) Es iſt dieſer Umſtand nicht ohne vielſagende Bedeutung, der die 
Idealiſten der reinen Staats-Volksſchule weiter nachdenken ſollten. 
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Es ift mit dieſem Zeitpunkt die Operation ſelbſt noch 

nicht geſchloſſen und auch das ein Vorzug der getroffenen 

Anordnung, daß ſie geeignet erſcheint, nöthigenfalls bei 

veränderten Preisverhältniſſen zum ferneren Anhalt zu 

dienen. Hierbei hatte der Miniſter namentlich die Städte 

im Auge, von denen er meinte, daß ſie bei äußerer 

Schauſtellung eines großen Intereſſes an der Schule doch 

wenig Opfer dafür zu bringen geneigt ſeien. 

Nehmen wir zu den obigen Beträgen diejenigen 

35,000 Thaler hinzu, welche ſeit Jahren auf Grund des 

Budgets als außerordentliche Lehrer-Unterſtützung alljähr⸗ 

lich zur Vertheilung kommen, ſo ergiebt ſich, wie viel der 

Stand der Elementarlehrer in Bezug auf ſeine äußere 

Lage der Raumer'ſchen Verwaltung zu verdanken hat. 

Dem Miniſter gereichte, was ihm gelungen war, zu 

großer Befriedigung; nur wünſchte er, das Erreichte möge 

die Anſprüche nicht in's Ungemeſſene ſteigern. Im Hin⸗ 

blick darauf, daß der Unterhalt der geſammten Elementar⸗ 

ſchulen des Staates — etwa 24,500 mit circa 33,000 

Lehrern und Lehrerinnen — ſchon gegenwärtig einen 

Koſtenaufwand von ungefähr 8 ½ Millionen, alſo durch— 

ſchnittlich / Thaler pro Kopf der Bevölkerung erfordert, 

beſorgte er von den utopiſchen Forderungen idealiſtiſcher 

Volkspädagogen einen Rückſchlag, der das Gedeihen und 

die Wirkſamkeit der Elementarſchule ſehr beeinträchtigen 

könne. 

Anlangend die Leitung der interna, ſo würde 

Herr v. Raumer gemäß ſeines oben bezeichneten Stand— 

punkts, was für innere Förderung der Schulen geſchehen 

ſollte, am liebſten der Kirche überlaſſen haben. 
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Dieſen Geſichtspunkt befolgte er auch in Bezug auf 

die katholiſchen Schulen in ſoweit, daß er die innere 

Geſtaltung und Leitung des Unterrichts weſentlich den 

Organen der Kirche überließ und die ſtaatliche Mitwirkung 

dabei nicht weiter ausdehnte, als die beſtehende Schul— 

verfaſſung es erforderte. Wo dies der Fall — wie bei 

der Wahl und Ernennung von katholiſchen Schulräthen 

und Seminar⸗Directoren — leiteten ihn die uns ſchon 

bekannten kirchenfreundlichen Grundſätze. In gleichem 

Sinne geſtattete er den biſchöflichen Behörden gern eine 

Mitwirkung bei Anſtellung der Lehrer, und führte, wo 

dieſer Punkt noch nicht geordnet war, die Verhältniſſe aber 

ſolches geſtatteten, unter Allerhöchſter Sanction bereitwillig 

deſſen nähere Regulirung herbei. Die Schulſchweſtern als 

Lehrerinnen zuzulaſſen, trug er kein Bedenken, voraus— 

geſetzt, daß fie die allgemein vorgeſchriebenen Bedingun⸗ 
gen erfüllten. = 

In Bezug auf das evangeliſche Volksſchulweſen 

mußte der Miniſter nach Lage der Sache die Sorge 

für die innere Geſtaltung und Verbeſſerung ſelbſt über— 

nehmen. 

Die Punkte, die nach den oben angedeuteten Miß— 

ſtänden für eine Reform von ſelbſt in die Augen traten, 

waren einerſeits feſtes und bewußtes Wiederanſchließen an 

die Grundlehren des Chriſtenthums, als das alleinige 

durch Nichts zu erſetzende Fundament der Volksbildung 

und andererſeits Vereinfachung und Conſolidirung des 

Lehrſtoffs zur Befreiung von hohler Vielwiſſerei und auf 

blähender Halbbildung. 

Nachdem in dieſem Sinne eine Reihe einzelner An— 

7 
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ordnungen getroffen und durch Ernennung tüchtiger Män⸗ 

ner zu Schulräthen und Seminar-Directoren für Durch⸗ 

führung umfaſſender Maßnahmen geeignete Organe ge⸗ 

wonnen waren, erſchienen nach reiflicher und gründlicher 

Vorberathung, unter ſpeciellſter perſönlicher Betheiligung 

des Miniſters, im Jahre 1854 die vielbeſprochene Re- 

gulative. Es ſind deren, wie bekannt, drei: | 

1), Regulativ für den Unterricht in den evangeliſchen 

Schullehrer-Seminaren, 

2) Regulativ für die Vorbildung evangeliſcher Seminar⸗ 

Präparanden, 

3) Grundzüge, betreffend Einrichtung und Unterricht 

der evangeliſchen einklaſſigen Elementarſchule. 

Ihren Inhalt näher darzulegen, iſt hier der Ort 

nicht; ihre leitenden Gedanken und ihre Zielpunkte ſind 

vorſtehend genugſam angedeutet. 

Die Annahme, es ſei durch ſie die Aufgabe der 

Seminare und Schulen herabgedrückt, wies der Miniſter 

entſchieden zurück; er hielt dafür, daß es mehr geiſtige 

Kraft und Arbeit erfordere, auf einem beſtimmten Felde 

des Wiſſens gründlich zu Hauſe zu ſein, als aus verſchie— 

denen Gebieten abgeriſſene Bruchtheile mechaniſch ſich an— 

zueignen. Daß Anthropologie, Pſychologie, Katechetik und 

andere hochtönende Namen aus dem Lectionsplane der 

Seminare verſchwanden, hielt er demnach für keine Einbuße. 

Beſonderes Gewicht legte er darauf, daß die Regu— 

lative ſich nicht mit Aufſtellung abſtracter Sätze über 
chriſtliche Volksbildung und Vereinfachung des Unterrichts 

befaſſen, wie ſolche von wohlmeinenden Stimmen häufig, 

aber ſtets ohne Erfolg, formulirt ſeien, ſondern daß ſie 
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durch ſpecielle, auf gründlicher Kenntniß des Schulweſens 

beruhende Vorſchriften die allgemeinen Geſichtspunkte 

aus der Sphäre der Abſtraction herausheben 

und ſie der Schule und ihren nächſten Zwecken 

in lebendiger Weiſe dienſtbar machen. 

A So war erreicht, woran fo lange, aber vergeblich 

gearbeitet worden. Es war der Bann gelöft, der auf un- 

ſerm ſonſt ſo trefflichen Volksſchulweſen gelaſtet, der innere 

Schaden beſeitigt, der am Mark unſerer Jugendbildung 

genagt hatte. 
Und merkwürdig — was das alte Regime gefehlt, 

ein conſtitutioneller Miniſter hat es wieder gut 

gemacht. | Ju; 
Mag man auf dasjenige fehen, was durch die Re— 
gulative beſeitigt iſt — das volksverderbende Treiben eines 

räſonnirenden kosmopolitiſchen Schulmeiſterthums — oder 

auf dasjenige, was an deſſen Stelle getreten — die Re— 

tablirung des Jugend Unterrichts auf chriſtlich-nationaler 

Grundlage, wie die Reformatoren für das „arme Volk“ 

forderten — in beiderlei Beziehung war ihr Erlaß von 

Epoche machender Bedeutung. 
Hätten wir von dem verewigten Miniſter nichts wei— 

ter empfangen, es würde dieſes Vermächtniß, wodurch 

mit klarem Blick und ſicherer Hand eine große ſtaatsmänni— 

ſche Aufgabe zur Löſung gebracht iſt, hinreichen, ſein Anden— 

ken in Segen zu erhalten. 

Von den Anordnungen, die theils vor, theils nach 
dem Erlaß der Regulative über einzelne Gegenſtände der 

Schulverwaltung erlaſſen worden, erwähnen wir nur das 

Verbot des Jagens für die Schullehrer und die Ver— 
ww * 
‘ 
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fügungen wegen Unterrichts der Fabrik- und der 

Hütekinder, wegen Vorbildung zum Lehrerberuf 

außerhalb der Staatsſeminare, wegen innerer 

Einrichtung der mehrklaſſigen Elementarſchule und 

Aufhebung der im Jahre 1849 in Erwartung des Unter⸗ 

richts⸗Geſetzes angeordneten Suspenſion der Preußiſchen 

Provinzial⸗Schulordnung. 

Von hervortretender principieller Bedeutung war, daß 

der Miniſter die confeffionelle Sonderung der Schu— 

len thunlichſt aufrecht erhielt und förderte, unbeirrt durch 

das häufige Widerſtreben der betheiligten Communen und 

durch den Gegenſatz einzelner Provinzial-Behörden, die im 

Geiſt der Aufklärung und des Indifferentismus den ©i- 

multan- Schulen das Wort redeten. 

In gleichem Sinne und in gleicher Erkenntniß der Bedeu— 

tung des erſten Jugendunterrichts für das innerſte Gemüths⸗ 

und Seelenleben ſorgte er dafür, daß in den nicht Deutſch re— 

denden Landestheilen der Mutterſprache die ihr gebührende 

Stelle in der Volksſchule verbleibe. In beiden Beziehun⸗ 

gen erſchien es ihm durchaus unzuläſſig, die ſittlich-religiöſe 

Aufgabe der Jugenderziehung den äußeren Rückſichten pe⸗ 

cuniären Intereſſes oder politiſcher Zweckmäßigkeit unter— 

zuordnen. 

Wohl auf keinem Gebiet der Landesadminiſtration 

war im Verlauf einiger Jahre eine ſo große Umgeſtaltung 

erreicht, als auf dem der Elementarſchule. — 

Der Lehrerſtand, beim Amtsantritt des Miniſters pe— 

cuniär gedrückt, ſocial verbittert, politiſch discreditirt, ſah am 

Ende der Raumer'ſchen Verwaltung ſeine äußere Lage erheblich 
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verbeſſert, ſeine Lebensſtellung geſunder geordnet und das 

öffentliche Vertrauen ſeiner Wirkſamkeit wieder zugewendet. 

Die Schule, ſeit lange ein Gegenſtand ernſter Klage 

und Beſorgniß aller tiefer blickenden Patrioten, war durch 

thunlichſte Zurückführung auf ihre alte bewährte Baſis wie— 

der zu einem feſten Pfeiler unſerer heimiſchen Inſtitutionen 

geworden. 

Mit dem ihr von Neuem zuerkannten chriſtlichen 

Charakter war von Neuem und in wirkſamſter Weiſe 

der chriſtliche Charakter auch des Staates bezeugt; that— 

ſächlich war manifeſtirt, daß „das Volk in Waffen“ nicht 

ferner in fleiſchlicher Selbſtüberhebung ohne die Waffen 

geiſtlicher Ritterſchaft gefunden werden wolle. 

Es gilt dies von den Gymnaſien nicht weniger, wie 

von den Elementarſchulen, und von den katholiſchen nicht 

weniger wie von den evangeliſchen Anſtalten. 

Iſt es wahr, daß wer die Schule hat, dem die Zu— 

kunft gehört, ſo dürfen wir an der Zukunft Preußens ſo 

lange nicht verzweifeln, als in unſeren Schulen auf den 

vom Miniſter erneuten Grundlagen die Jugend des 

Landes zur Treue gegen ihren himmliſchen und irdiſchen 

König mit Ernſt und Hingebung herangebildet wird. 



V. 

Medicinalweſen. 

Gedenken wir noch mit einigen Worten der Medicinal- 

Verwaltung, ſo iſt zu bemerken, daß ſelbſt ihr Bereich, 

wie fern demſelben auch die Politik zu liegen ſcheint, von 

den Erſchütterungen des Jahres 1848 nicht unberührt 

geblieben war. 

Der Miniſter fand bei ſeinem Amtsantritt den Ent⸗ 

wurf eines neuen Medicinalgeſetzes vor, das, der fieber- 

haften Codificationsſucht Rechnung tragend, das geſammte 

Medicinalweſen nach neuen Geſichtspunkten reguliren ſollte. 
Er legte dieſen Entwurf, der im Einzelnen manches Treff— 

liche enthielt, getroſt zurück, entſchloſſen, die einer Reform 

bedürftigen Punkte im Wege ſpecieller Anordnung zu 

reguliren. 

Dahin gehörten zunächſt die Beſtimmungen über das 

Prüfungsweſen, die der Entwicklung der Wiſſenſchaft nicht 

überall gefolgt waren. Eine völlige Umarbeitung und 

neue Redaction des beſtehenden Reglements vom Jahre 

1825 wurde nicht beliebt, vielmehr wurden nur Zuſätze 

entworfen, die nach ſorgfältiger Vorberathung mit bewähr- 

ten Fachmännern im Jahre 1852 in Geltung traten. Im 

Jahre 1857 erhielten ſie noch eine Vervollſtändigung 
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durch Aufnahme der Phyſiologie in die Reihe der Prü- 

fungsgegenſtände. 

Im Zuſammenhang hiermit Er mit näheren Be⸗ 

ſtimmungen über verbeſſerte Einrichtung des kliniſchen und 

geburtshülflichen Curſus ſtand die wichtige Anordnung 

der Decentraliſation der großen Staatsprüfung, 

die ehedem nur in Berlin abſolvirt werden konnte. 

Dieſer Schritt ſchien dem Miniſter geboten nicht weniger 

im Intereſſe der mediciniſchen Wiſſenſchaft, die bei fortgeſetz— 

ter Uniformirung in der Reſidenz nicht gewinnen konnte, als 

im Intereſſe der Provinzial-Univerſitäten und ihrer Entwide- 
lung zu höherer Selbſtändigkeit. Es war kein Grund ab— 

zuſehen, warum großen wiſſenſchaftlichen Corporationen die 

Kräfte und Mittel fehlen ſollten, Studirende, die ſie für 

ihren Lebensberuf ausgebildet, dafür auch zu prüfen. Die 

neue Einrichtung hat ſich durchaus bewährt und iſt von 

Sachkundigen als die endliche, lange erſehnte Umkehr be— 

zeichnet worden von dem Princip falſcher Centraliſation, 

dem ein neues Medicinal-Ediet im Sinne des vom Mini⸗ 

ſter reponirten Entwurfs wiederum Vorſchub geleiſtet ha— 

ben würde. 

Eine Reihe von Anordnungen über Gegenſtände von 

mehr techniſchem als allgemeinem Intereſſe übergehen 

wir, und erinnern nur noch an des Miniſters energiſche 

Mitwirkung zur Aufhebung der, bekannten Einflüſſen ge— 

lungenen, Wiedereröffnung liederlicher Häuſer in Berlin, 

ſo wie an ſeine Fürſorge für Verbeſſerung der Kranken— 

pflege und Seelſorge in den Krankenhäuſern und Spitälern. 

Das Diakoniſſenhaus Bethanien und das katholiſche 

Krankenhaus in Berlin — beide verſorgt durch den ge— 
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ordneten Dienſt chriſtlicher Liebe — trugen weſentlich dazu 

bei, einen beſſern Geiſt in die lange verſäumte öffentliche 

Krankenpflege zu bringen. Auch die trefflich geleitete 

Charite leiſtete in dieſer Beziehung fo viel, wie ihr 

Charakter als medieiniſche Bildungs-Anſtalt irgend möglich 

machte. Daß v. Raumer dieſem Streben ſowohl hier wie 

in den übrigen von ihm reſſortirenden Anſtalten in jeder 

zuläſſig ſcheinenden Weiſe voll warmer Theilnahme för— 

dernd entgegen kam, wird kaum der beſondern Bemerkung 

bedürfen. 



VI. 

Schluß. 

Am Schluß unſrer Darſtellung angelangt, weiſen wir 

zurück auf das, was wir über die perſönliche Selbſtloſigkeit 
des Miniſters, über die Principien, die ſachlich ſein amtli— 

ches Handeln beſtimmten und über die ihm gewordene 

Aufgabe am Eingang geſagt haben. 

Zweien Epochen der Monarchie gehört ſeine Amts— 

thätigkeit an, die bei aller Verſchiedenheit doch eng zu— 

ſammenhängen. 

Die Blüthezeit der alten Bureaukratie war mit dem 

Jahre 1840 vorüber, wenn auch das offene Gericht über 

ſie ſich erſt im Jahre 1848 vollzog. Wenn aber die nächſte 

Folgezeit des ſchmachvollen Jahres aus der Zahl der 

fachmäßig durchgebildeten Beamten wieder ſolche Perſön— 

lichkeiten ſtellen konnte wie v. Raumer u. A., ſo zeigt 

dies, daß auch das Jena der Bureaukratie noch einen 

tüchtigen und geſunden Kern von Beamten geborgen 

hatte. Und wie die großen Schlachten der Freiheitskriege 

nicht zu ſchlagen waren ohne die Schule und Disciplin 
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der alten Armee, fo wäre bei dem complieirten Staats⸗ 

weſen Preußens ein erfolgreicher Widerſtand gegen die 

innere Revolution ſchwer gedenkbar geweſen ohne gründ— 

liche Kenntniß des höheren Staatsdienſtes. 

Unter den Männern, die zu dieſem Widerſtande 

berufen worden, nimmt v. Raumer ſicher nicht die letzte 

Stelle ein. 

War die altpreußiſche Zucht abgethan, ſo bedurfte 

es, ſollte der Staat nicht wüſter Freiheit und Diſſolution zur 

Beute werden, um ſo mehr des bewußten Ergreifens chriſt— 

licher Principien voll wahrer Freiheit und Zucht 

zugleich. Und wer hätte dieſen ernſter und treuer nachgerun- 

gen, als der um deswillen vielgeſchmähte Cultusminiſter? 

Sein Glaubensernſt und ſeine Glaubenstreue war 

es, was ihn in den Stand ſetzte, das kirchliche Gebiet 

gegen die andringenden Mächte der Auflöſung auf allen 

Punkten mit Energie und bis auf einen auch mit Erfolg 

zu vertheidigen, das Gebiet der Schule aber, um das 

ſo lange und ſo hart gekämpft war, ſiegreich wieder zu 

erobern, und in kaum erwartetem Maße einem beſſern 

Geiſte dienſtbar zu machen. Aus der gleichen Quelle 

leitet ſein Verhalten gegen die katholiſche Kirche ſich her, 

das zugleich und vor Allem auch von feinem ſtaatsmän— 

niſch-kirchlichen Blick Zeugniß giebt. 

Gegen ſolche Eigenſchaften und Leiſtungen treten 

die oft wider ſeine Verwaltung erhobenen Ausſtellungen, 

auch wo ſie an ſich nicht unbegründet ſind, als unter— 

geordnet zurück. 

Vielen unſrer Staatsmänner laſſen größere Entwürfe, 

vielen auch größere Vollbringungen ſich nachrühmen. 
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Wenige aber werden fein, die mit fo einfachen Mitteln 

in gleich einfacher und geräuſchloſer Weiſe gleich Tüchtiges 

und Bedeutendes geleiſtet. 

„Mehr Sein als Schein“ — dieſe Worte kenn— 

zeichnen, wie ſeine innerſte Perſönlichkeit, ſo auch ſein 

amtliches Thun und öffentliches Wirken. 
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